
Stadt Hilden 

 
N i e d e r s c h r i f t 

 
über die 40. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 
Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, 05.06.2019 um 17:00 Uhr, im 
Bürgersaal des Bürgerhauses (Mittelstraße 40 in 40721 Hilden) 

 
Anwesend waren: 
 

Vorsitz 
Frau Anabela Barata SPD  

stell. Vorsitz 
Frau Claudia Schlottmann CDU  

Ratsmitglieder 
Herr Manfred Böhm SPD  
Herr Kevin Buchner SPD  
Herr Jürgen Scholz SPD  
Frau Anne Kathrin Stroth SPD Vertretung für Frau Dag-

mar Hebestreit 
Herr Christian Gartmann CDU  
Herr Norbert Schreier CDU  
Frau Susanne Vogel Bündnis 90/Die Grünen  
Herr Friedhelm Burchartz Allianz für Hilden Vertretung für Herrn Ernst 

Kalversberg. 
anwesend bis 19:00 Uhr 

Herr Thomas Remih FDP Vertretung für Herrn Rudolf 
Joseph 
anwesend bis TOP 10 

Frau Sabine Kittel BÜRGERAKTION Vertretung für Herrn Lud-
ger Reffgen 
Hat die Sitzung im Laufe 
des TOP 11 verlassen. 

Herr Michael Deprez CDU Vertretung für Herrn Wolf-
gang Greve-Tegeler 

Herr Thomas Grünendahl CDU Vertretung für Frau Bettina 
Thimm 

Sachkundige Bürger/innen 
Herr Kurt Wellmann SPD Vertretung von Klaus Co-

haus 
Herr Kevin Schneider CDU  
Herr Heinz Albers Bündnis 90/Die Grünen  

Beratende Mitglieder gemäß § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) 
Herr Ulrich-Joachim Knak sachkundiger Bürger  

Beiräte 
Herr Hermann Nagel Behindertenbeirat  
Frau Doris Sieberg Seniorenbeirat  

Von der Verwaltung 
Frau Beigeordnete Rita Hoff Stadt Hilden  
Frau Sabine Waiss  
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Frau Christina Herzberg  
Herr Dieter Drieschner  
Herr Lutz Groll  
Frau Karin Herzfeld  
Herr Peter Stuhlträger Stadt Hilden  
 
 

Tagesordnung: 
 
 
 Eröffnung der Sitzung 
  
 Änderungen zur Tagesordnung 
  
 Einwohnerfragestunde 
  
 1   Befangenheitserklärungen  
   
 2   Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO  
   
 2.1   Anregung nach § 24 GO NRW: Einrichtung Tempo 30 Baustraße / 

Grünstraße 
WP 14-20 SV 

66/130/2 
   
 2.2   Anregung gem. § 24 GO NRW; hier: Antrag auf eine kommunal-

abgabenrechtliche Zusage der Stadt zur Erhebung von Straßen-
baubeiträgen 

WP 14-20 SV 
60/061 

   
 2.3   Nutzungskonzept für das Gelände der Theodor-Heuss-Schule: 

Bürgerantrag des Seniorenbeirats und des Behindertenbeirats 
vom 02.09.2015 

WP 14-20 SV 
61/060/2 

   
 3   Angelegenheiten des Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamtes  
   
 3.1   Sachstandsbericht über die Umsetzung politisch initierter Be-

schlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
WP 14-20 SV 

60/060 
   
 4   Anträge  
   
 4.1   Antrag der SPD-Fraktion Hilden: Überprüfung der verkehrlichen 

Situation am Kreuzungsbereich Nordmarkt / Beethovenstraße / 
Felix-Mendelssohn-Straße 

WP 14-20 SV 
66/137 

   
 5   Angelegenheiten des Planungs- und Vermessungsamtes  
   
 5.1   Ehemalige Theodeor-Heuss-Schule: Kriterien des Investorenaus-

wahlverfahrens 
WP 14-20 SV 

61/238 
   
 5.2   Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens für den 

Bereich Kirchhofstraße 65-67 
WP 14-20 SV 

61/240 
   
 5.3   Bebauungsplan Nr. 151, 1.Änderung für den Bereich An den Lin-

den/ Kölner Straße/ Ohligser Weg; 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Beschluss zur öffentlichen Auslegung 

WP 14-20 SV 
61/237 
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 5.4   Bebauungsplan Nr. 255 für den Bereich Karnaper Stra-
ße/Diesterwegstraße/Eisenbahntrasse im Stadtteil Hilden Süd: 
Abhandlung der Stellungnahmen aus der ersten Offenlegung 
erneuter Offenlagebeschluss 

WP 14-20 SV 
61/223/1 

   
 5.5   Bebauungsplan Nr. 103, 3.Änderung für den Bereich Düsseldorfer 

Straße/Niedenstraße: 
Abhandlung der Anregungen 
Satzungsbeschluss 

WP 14-20 SV 
61/239 

   
 5.6   Erarbeitung einer Stellplatzsatzung für Hilden: 

Sachstandsbericht 
WP 14-20 SV 

61/235 
   
 6   Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  
   
 7   Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  
   
 7.1   Anfrage der SPD hier; Auslastung der Fahrradboxen an den S-

Bahn-Haltestellen 
 

 
 
 Eröffnung der Sitzung 

 
Die Vorsitzende, Frau Barata, eröffnete die Sitzung um 17.00 Uhr und begrüßte die anwesenden 
Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses, die Vertreter/innen der Beiräte sowie der Presse 
und die erschienenen Zuhörer/innen. Sie stellte fest, dass die Sitzungsunterlagen form- und frist-
gerecht zugegangen sind. 
 
 
 Änderungen zur Tagesordnung 

 
Herr Burchartz bat darum, die Tagesordnungspunkte 2.3 und 5.1 zusammen zu beraten, jedoch 
getrennte Beschlüsse zu fassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 
 
Ebenso bat er darum, dass Herr Lampen zum Tagesordnungspunkt 2.2. etwas sagen möchte.  
 
 
 Einwohnerfragestunde 

 
Zur Einwohnerfragestunde wurden folgende Fragen gestellt: 
 
„Frau G. König, Schürmannstraße 16, sprach sich gegen die erneute Offenlage des Bebauungs-
planes Diesterwegstraße aus. Sie bezog sich auf den Zeitungsartikel in der Rheinischen Post „100 
neue Flächen für den Wohnungsbau am Rhein“. Zum Baugebiet Karnap-West stand geschrieben, 
dass das Wohnen dort für Düsseldorfer nicht zumutbar sei. Sie fragte, ob die Klimarelevanz für 
den Hildener Süden nicht gelte. Das Klima werde durch die zu bauende Lärmschutzwand heißer. 
Die für die Bebauung vorgesehenen Schutzmaßnahmen würden ihrer Meinung nach nicht ausrei-
chen, um für zukünftige und heutige Bewohner gesundes Wohnen zu ermöglichen.  
 
Herr Groll teilte mit, dass in der ggfs. anstehenden Offenlage schlüssige Antworten eingefordert 
werden könnten. 
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Herr B. Rau, Diesterwegstraße 18, erkundigte sich, ob man für die neue Straße in Richtung Kar-
naper Straße eine Einbahnstraßenregelung in Erwägung ziehen könnte. Er sei der Meinung, die 
Straße sei insbesondere im südlichen Kurvenbereich aufgrund der tatsächlichen örtlichen Gege-
benheiten zu schmal, um Begegnungsverkehr zuzulassen. 
 
Herr Groll erklärte, dass die Bürger auch diese Anregungen bei der erneuten Offenlage mitteilen 
könnten. Aus verkehrlicher Sicht sei hier auf Grundlage der einschlägigen Richtlinien die Fahr-
bahnbreite ausreichend. 
 
Herr R. Kuschel, Baustraße 68, erkundigte sich, ob man nach erfolgtem Straßenausbau der 
Baustraße die Tempo 30 Zone nicht noch auf den ganzen Tag ausweiten könnte. Hier würde es 
immer wieder Schwierigkeiten geben, vor allem im Bereich der wechselseitigen Einengungen beim 
Begegnungsverkehr mit dem Bus, die der Verkehrsberuhigung dienen würden. Er bat um Überprü-
fung. 
 
Herr Drieschner erklärte, dass die Planung in dieser Form vom Rat beschlossen worden sei und es 
derzeit keinerlei Veranlassung gebe, dies zu ändern.“ 
 
 
 1 Befangenheitserklärungen  

 
- keine - 
 
 
 2 Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO  

 
 2.1 Anregung nach § 24 GO NRW: Einrichtung Tempo 30 Baustraße / 

Grünstraße 
WP 14-20 SV 

66/130/2 

 
Aus der Diskussion bleibt festzuhalten, dass Nr. 1 und 2 des Bürgerantrages keine Zustimmung 
der Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses fand. Vorschlag Nr. 3 fand Zustimmung. Nach 
Hinweis von Frau Schlottmann, dass dieser von der Verwaltung entwickelt worden sei und somit 
nicht Bestandteil des Bürgerantrages sein könne, schlug die Vorsitzende vor, dass die Verwaltung 
in dieser Richtung selbst tätig werden könne. Die Verwaltung wurde entsprechend beauftragt. 
 
Anschließend rief die Vorsitzende zur Abstimmung auf. Durch den Auftrag an die Verwaltung sei 
Vorschlag 3 abgedeckt. Es könne damit über den gesamten Bürgerantrag abgestimmt werden. 

  
Geänderter Antrag: 
1. Es wird die zeitlich unbefristete Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 
auf dem Straßenzug Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) und Grünstr. (Baustraße bis Walder-
str) angeregt. 
 
2. Hilfsweise wird eine nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf dem Straßen-
zug Baustraße (Lindenplatz bis Grünstraße) und Grünstr. (Baustraße bis Walderstr) angeregt. 
 
3. Hilfsweise wird eine zeitlich befristete Geschwindigkeitsbeschränkung auf dem nördlichen Ab-
schnitt der Grünstr. zur Schulwegsicherung angeregt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich abgelehnt mit 
1 Ja-Stimme (Fraktion BA) 
13 Nein-Stimmen (CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, FDP-Fraktion) 
3 Enthaltungen (Fraktion Bündnis90/Die Grünen, Fraktion Allianz für Hilden) 
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 2.2 Anregung gem. § 24 GO NRW; hier: Antrag auf eine kommunal-
abgabenrechtliche Zusage der Stadt zur Erhebung von Straßen-
baubeiträgen 

WP 14-20 SV 
60/061 

 
Die Sitzung wurde um 17.13 für den Wortbeitrag des Herrn Lampen unterbrochen. 
 
Herr Lampen führte aus, dass die Erhebung von Straßenbaubeiträgen heftig umstritten sei. In 5 
Bundesländern sei sie abgeschafft, in einigen Bundesländern dürfen die Kommunen selbst ent-
scheiden, ob sie Beiträge erheben möchten. Der Straßenbaubeitrag in der Art werde auch in NRW 
keinen Bestand haben, da sich das Recht ändern wird. Für die Baustraße sollen bis zu einer Ent-
scheidung des Landtags über den Straßenbaubeitrag keine Bescheide versandt werden. 
  
Die Verwaltung sage, ein Beschluss des Rates im Sinne seines Antrages wäre rechtswidrig, der 
Beschluss müsse beanstandet werden. Der Verzicht auf die Vereinnahmung der Beiträge würde 
gegen eine gleichmäßige Besteuerung verstoßen. Früher wären die Bescheide kurz vor der Fest-
setzungsverjährung versandt worden. In diesem Fall würde die Festsetzungsfrist am 31.12.2021 
enden. Die Stadt gehe kein Risiko ein, wenn sie das Ergebnis abwarte. 
 
Am Freitag, den 07.06.2019 sei im Landtag ein Termin für eine Anhörung zum Gesetzentwurf der 
SPD Landtagsfraktion, der eine Abschaffung des Beitrags vorsieht. Nach der Sommerpause sei 
ein Gesetzentwurf der CDU Landtagsfraktion zu erwarten, der Erleichterungen vorsehen wird. 
 
Es sei schwer zu vermitteln, wenn Bescheide jetzt rausgeschickt werden. Anlieger seien gezwun-
gen, ihre Rechte zu wahren durch Widerspruch und Klage.  
Bei einer Abschaffung des Beitrages bekomme die Stadt das Geld als Zweckzuweisung des Lan-
des zurück. 
 
Um 17.17 Uhr wurde die Sitzung fortgeführt. 
 
Frau Rm Schlottmann/CDU beantragte zum einen die Vertagung des Antrages gemäß § 24 GO 
des Herrn Lampen bis der Landtag über die Straßenbaubeiträge entschieden hat (längstens bis 
zum Eintreten der Verjährungsfrist am 31.12.2021). Dies wäre vor oder nach der Sommerpause 
der Fall. Des Weiteren sollen bis dahin die Straßenbaubescheide zurückgehalten werden. 
 
Rm Kittel/BA vermisste Objektivität. Die Verwaltung teile lediglich ihren subjektiven Standpunkt mit. 
Es sei keine Bürgerfreundlichkeit vorhanden.  
 
Frau Hoff führte aus, dass die Verwaltung die derzeitige Rechtslage dargestellt habe. Gemäß des 
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung müssten die Beiträge erhoben wer-
den, sobald sie abrechnungsfähig seien. Dazu würde die Stellungnahme des Städte- und Gemein-
debundes vorliegen. Die Stadt Hilden sei rechtlich verpflichtet zu handeln. Sie habe Verständnis 
für den Bürger. Die errechneten Straßenbaubeiträge seien im Haushaltsrecht verankert in Höhe 
von 310.000 € und müssten vereinnahmt werden. Eine Nichterhebung könnte evtl. zu einem Ein-
schreiten der Kommunalaufsicht führen. Eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge würde bedeu-
ten, dass nicht mehr nur die Grundstückseigentümer zahlen müssten. Irgendwo müssten die Gel-
der aber herkommen. Im Zweifel müssten alle Bürger zahlen, auch die Mieter.  
 
Burchartz/Allianz für Hilden, sachk. Bürger Herr Albers/Grüne und sachk. Bürger Knak unterstütz-
ten den Vertagungsantrag der CDU.  
 
Herr Rm Buchner/SPD gab zu bedenken, dass die Baustraße schon längst hätte abgerechnet sein 
können. Die 310.000 € müssten vereinnahmt werden. Dies würde ansonsten zu einem Minus füh-
ren und müsse daher refinanziert werden. 
 
Rm Remih/FDP bat die Verwaltung darum, bürgerfreundlicher zu handeln und ihren Gestaltungs-
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spielraum auszunutzen hinsichtlich von Stundungen und Aussetzung der Vollziehung.  
 
Sachk. Bürger Albers/Grüne erkundigte sich nach der Möglichkeit der Rückerstattung.  
 
Frau Hoff erwiderte, dass dies auch per Gesetz festgelegt werden müsse.  
 
Im Anschluss ließ die Vorsitzende über den Vertagungsantrag abstimmen. 

  
Beschlussvorschlag: 
Der Antrag gemäß § 24 GO des Herrn Lampen wird vertagt bis der Landtag über die Straßenbau-
beiträge entschieden hat (längstens bis zum Eintreten der Verjährungsfrist am 31.12.2021). Dies 
wäre vor oder nach der Sommerpause der Fall. Des Weiteren sollen bis dahin die Straßenbaube-
scheide zurückgehalten werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen mit 
11 Ja-Stimmen (CDU-Fraktion, FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis90/Die Grünen, Fraktion Allianz für 
Hilden, 
Fraktion Bürgeraktion) 
6 Nein-Stimmen (SPD-Fraktion) 
 
 
 2.3 Nutzungskonzept für das Gelände der Theodor-Heuss-Schule: 

Bürgerantrag des Seniorenbeirats und des Behindertenbeirats 
vom 02.09.2015 

WP 14-20 SV 
61/060/2 

 
Der Tagesordnungspunkt wurde gemeinsam mit dem TOP 5.1 beraten. Bezüglich der Wortbeiträ-
ge wird auf die Ausführungen unter TOP 5.1 verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtentwicklungsausschuss vertagt die Vorberatung über den Bürgerantrag nach § 24 GO 
NRW des Seniorenbeirats und des Behindertenbeirats vom 02.09.2015 zum Nutzungskonzept für 
das Gelände der Theodor-Heuss-Schule in die Sitzung des Wirtschafts- und Wohnungsbauförde-
rungsausschusses am 03.07.2019. Diese soll gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsausschuss 
durchgeführt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 
 
 
 3 Angelegenheiten des Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamtes  

 
 3.1 Sachstandsbericht über die Umsetzung politisch initierter Be-

schlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
WP 14-20 SV 

60/060 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt den Sachstandsbericht über die Umsetzung politisch initi-
ierter Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses zur Kenntnis. 
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 4 Anträge  

 
 4.1 Antrag der SPD-Fraktion Hilden: Überprüfung der verkehrlichen 

Situation am Kreuzungsbereich Nordmarkt / Beethovenstraße / 
Felix-Mendelssohn-Straße 

WP 14-20 SV 
66/137 

 
Herr Drieschner teilte mit, dass gemäß der Verkehrsunfalluntersuchung der Polizei der zu betrach-
tende Bereich als unfallunauffällig bezeichnet wurde.  
RM Buchner/SPD erläuterte, dass der Antrag zunächst erledigt sei. Die Markierung der Haltelinie 
in der Einmündung Nordmarkt zu erneuern finde er gut. Er behalte sich vor, den Antrag zu konkre-
tisieren, da nach seiner Meinung für den Übergang ein Zebrastreifen vorgesehen werden müsse. 
 
Eine Beschlussfassung über den Antrag war nicht erforderlich. 

  
Antrag: 
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hilden beauftragt die Verwaltung zu prüfen, inwieweit die ver-
kehrliche Situation am Kreuzungsbereich Nordmarkt / Beethovenstraße / Felix-Mendelssohn-
Straße verbessert werden kann. 
 
 
 5 Angelegenheiten des Planungs- und Vermessungsamtes  

 
 5.1 Ehemalige Theodeor-Heuss-Schule: Kriterien des Investorenaus-

wahlverfahrens 
WP 14-20 SV 

61/238 

 
Rm Schlottmann/CDU hatte die Hoffnung geäußert, dass schnell ein Investor für das Bauvorhaben 
gefunden werde. Die CDU stimme dem Verwaltungsvorschlag zu. 
 
Rm Kittel/Bürgeraktion sah das Bewertungssystem sehr kritisch. Bei 30 % geförderten Mietwoh-
nungen würden 70 % Eigentumswohnungen entstehen, die über Maß teurer angeboten würden. 
Die Fraktion Bürgeraktion beantragte daher 100 % öffentlich geförderten Wohnungsbau. 
 
Auch Rm Remih/FDP sah das Investorenauswahlverfahren sehr kritisch. Die Punkte 2.3, 2.4, 2.5 
würden einige Investoren ausschließen. Alle Investoren sollten zum Zuge kommen. Er empfahl ein 
besseres und schärferes Bewertungssystem. Aus diesem Grunde bat er um Vertagung und um 
Ablehnung des Antrages des Senioren- und Behindertenbeirates. 
 
Rm Buchner/SPD führte aus, dass die Kriterien zum Ausschluss formuliert seien und diese dem 
Antrag des Senioren- und Behindertenbeirats entsprechen würden. Die Erfahrungen aus dem In-
vestorenauswahlverfahren zum Albert-Schweizer-Gelände lägen vor.  
 
Die SPD-Fraktion, Rm Buchner, verlas daraufhin folgenden Änderungsantrag zu den Kriterien des 
Investorenauswahlverfahrens für das Gelände der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule: 
 
1.  im Beschlussvorschlag ist aufzunehmen: 

Analog zum Gelände der ehemaligen Albert-Schweizer-Schule erhält die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft Hilden mbH einen Teil der Baufläche als Sacheinlage zur Erstellung 
von öffentlich gefördertem Wohnungsbau. 

 
2. Auf Seite 4 der Erläuterungen und Begründungen ist im Abschnitt „Städtebauliche Ziele“ 

nach dem ersten Absatz folgende Ergänzung vorzunehmen: 
 Auf Basis der Strukturstudie I sind von den Investoren innovative Planungs-und Realisie-

rungskonzepte vorzulegen, in denen ökologische und klimaschonende Aspekte einen ge-
nauso hohen Stellenwert haben, wie eine nachhaltige & ressourcenschonende Bauweise. 
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3. Bezugnehmend auf Punkt 2 werden folgende Änderungen in der Bewertungsmatrix für eine 
Konzeptvergabe vorgenommen. 

 In einer neuen Kategorie werden folgende Aspekte mit max. 15 Punkten bewertet: 

 innovative Planungs-und Realisierungskonzepte 

 ökologische und klimaschonende 

 nachhaltige & ressourcenschonende Bauweise 
Für die Beachtung eines Aspektes erhält der Investor jeweils 5 Punkte. 
 
In der Kategorie II „ Anteil der Nettowohnfläche für „preisgedämpften Wohnraum“ wird die 
maximale Punktzahl auf 5 Punkte vermindert. (Bewertungsscala: 0-2-4-5) 
 
In der Kategorie VIII „Kaufpreis“ wird die maximale Punktzahl auf 20 Punkte vermindert. 

 
Sachk. Bürger Knak/AfD zog das in Zweifel, dass das Investorenauswahlverfahren frei sei. Da die 
Punkte 2.3 – 2.5 Investoren ausschließen würden, sei es nicht frei. Das Grundstück sollte für 
Wohnbebauung genutzt werden, z. B. mit Erbpacht. 
 
Demgegenüber bat sachk. Bürger Albers/Grüne um Änderungen in den Vorgaben – Ausschluss 
bei weniger als 40 % öffentlich geförderter Mietwohnraum sowie bei weniger als 60 % der Wohn-
bauflächen als Mietwohnungen und es sollten auch Anteile für Dachbegrünungen mit in das Aus-
schlussverfahren aufgenommen werden. 
 
Rm Burchartz/Allianz für Hilden und plädierte dafür, die Beschlussvorlage nochmals mit in die 
Fraktion zu nehmen und bat um Vertagung des Antrages. Rm Schlottmann/CDU schloss sich dem 
an und bat um Vertagung in den Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss gemeinsam 
mit dem Stadtentwicklungsausschuss. Anträge sollten zeitnah formuliert werden.  
 
Herr Stuhlträger bat, die Anträge bis spätestens 12.06.2019 vorzulegen, damit die Unterlagen frist-
gemäß zugestellt werden könnten. Frau Vorsitzende Barata wies darauf hin, dass die Anträge an 
die Fraktionen und an die Verwaltung eingereicht werden müssten. 
 
Danach ließ die Vorsitzende über den Vertagungsantrag abstimmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtentwicklungsausschuss vertagt die Vorberatung über die Festlegung der Kriterien des 
Investorenauswahlverfahrens für die ehemalige Theodor-Heuss-Schule in die Sitzung des Wirt-
schafts- und Wohnungsbauförderungsausschusses am 03.07.2019. Diese soll gemeinsam mit 
dem Stadtentwicklungsausschuss durchgeführt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen 
 
 
 5.2 Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens für den 

Bereich Kirchhofstraße 65-67 
WP 14-20 SV 

61/240 

 
Rm Burchartz/Allianz für Hilden erläuterte, dass seine Fraktion die Grünfläche erhalten sehe wolle 
und deshalb die Aufstellung eines Bebauungsplans ablehne. Die SPD stellte in Frage, ob die Ver-
waltung genügend Arbeitsressourcen habe, das Verfahren zu betreuen und baten zunächst die in 
der Prioritätenliste enthaltenen Projekte zu bearbeiten. Deshalb würde sie den Beschlussvorschlag 
ablehnen. 
 
Rm Vogel/Grüne fragte nach, ob denn 30 % Sozialwohnungen entstehen würden. Daraufhin ant-
wortete Herr Stuhlträger, dass dem Ratsbeschluss vom 21.03.2018 entsprochen werde, in dem 
30% der Netto-Wohnfläche als preisgedämpfte Eigentumswohnungen vermarktet werden sollen. 
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Rm Schlottmann fügte hinzu, dass es sinnvoll sei, die Baulücke am Eingang zur Innenstadt zu fül-
len und sprach sich für die Wohnbebauung aus. 
 
Rm Remih/FDP schloss sich der Meinung der CDU an und verwies darauf, dass der Rat am 
03.04.2019 festgestellt habe, dass auf dem Grundstück keine KiTa errichtet werden soll. 
 
Frau Hoff führte aus, dass im Auftrag des Investors private Büros das Bebauungsplanverfahren 
betreuen würden. Es würde für die Verwaltung lediglich die Betreuung der Büros verbleiben. Der 
Investor würde auch die südlich benachbarten Grundstücke mit überplanen. Weiterhin wies sie 
darauf hin, dass die Umsetzung des Ratsbeschluss vom 21.03.2018 nur mit der Aufstellung von 
Bebauungsplänen mit Ausweisung neuer Wohnbauflächen möglich sei. 
 
Herr Scholz teilte mit, man müsse das gesamte Gebiet betrachten. Er wunderte sich, dass die 
Verwaltung auf einmal weniger zu tun habe. Bei anderen Bauvorhaben argumentiert die Verwal-
tung mit geringen Kapazitäten, er habe den Eindruck, dass die Verwaltung das Fähnchen im Wind 
drehe. Daraufhin hat Frau Hoff dies als Unterstellung zurückgewiesen mit dem Hinweis, dass 
„Fähnchen werde nicht nach dem Wind gedreht“. Daraufhin zog Rm Scholz/SPD den „Wind“ zu-
rück.  
 
Herr Stuhlträger wies darauf hin, dass das Verfahren als Bebauungsplan Nr. 261 Teil der im April 
vom Rat beschlossenen Prioritätenliste sei. Die Vorsitzende erinnerte, dass das Planungsziel Kita 
war. 
 
Anschließend ließ die Vorsitzende über den Tagesordnungspunkt abstimmen. 

  
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtentwicklungsausschuss beauftragt die Stadtverwaltung, in Zusammenarbeit mit der An-
tragstellerin einen Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Kirchhofstra-
ße vorzubereiten und zur Beratung zu stellen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich abgelehnt mit 
7 Ja-Stimmen (CDU-Fraktion, FDP-Fraktion ) 
9 Nein-Stimmen (SPD-Fraktion, Fraktion Allianz für Hilden, Fraktion Bündnis90/Die Grünen ) 
1 Enthaltung (Fraktion Bürgeraktion) 
 
 
 5.3 Bebauungsplan Nr. 151, 1.Änderung für den Bereich An den Lin-

den/ Kölner Straße/ Ohligser Weg; 
1. Aufstellungsbeschluss 
2. Beschluss zur öffentlichen Auslegung 

WP 14-20 SV 
61/237 

 
Rm Burchartz/Allianz für Hilden fühlte sich durch die Sitzungsvorlage nicht umfassend informiert. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der übrigen Fraktionen sahen sich ausreichend informiert und 
begrüßten, dass möglichst zügig preiswerter Wohnraum geschaffen werden solle und hoben den 
Erhalt des Alleecharakters hervor.  
 
Rm Vogel/Grüne erkundigte sich, ob eine Dachbegrünung vorgesehen sei, Sonnenenergie wäre ja 
zulässig. 
 
Herr Groll erläuterte, dass Satteldächer vorgegeben und Garagen ausgeschlossen seien. Dies ließ 
keine Dachbegrünung zu.  
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Rm Kittel/Bürgeraktion bat um getrennte Abstimmung der zu beschließenden Teile 1 und 2. Eben-
falls stellte sie den Antrag, jeweils im 3. Absatz den Teil „, zum anderen soll die Möglichkeit einer 
der Situation angemessenen städtebaulichen Nachverdichtung in diesem historischen Quartier 
geschaffen werden“ zu streichen.  
 
Herr Groll teilte mit, dieser 3. Absatz würde das Planungsziel formulieren. Ein Bebauungsplan oh-
ne Ziel sei jedoch sinnlos .Daraufhin ließ die Vorsitzende über den Antrag der Fraktion Bürgerakti-
on abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
mehrheitlich abgelehnt 
1 ja-Stimme (Fraktion Bürgeraktion) 
16 nein-Stimmen (CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis90/Die Grünen, 
Fraktion Allianz für Hilden) 
 
Die von Rm Kittel/Bürgeraktion gewünschte getrennte Abstimmung führte zu folgendem Abstim-
mungsergebnis: 
 
Beschlussvorschlag 1. Teil: 
1. Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 151 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) in Verbindung mit § 13 BauGB 
(Vereinfachtes Verfahren) und § 4 b (Einschaltung eines Dritten) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634). 
 
Das Plangebiet liegt im Hildener Süden. Es umfasst die Südostseite der Kölner Straße mit den 
Flurstücken 520, 956, 957, 958 und 975 (alle in Flur 62 der Gemarkung Hilden) und die West-
seite der Straße An den Linden mit den Flurstücken 961, 962, 963, 964, 965 und 983 (alle in 
Flur 62 der Gemarkung Hilden). 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 7790m². 
 
Mit der Bebauungsplan-Änderung soll zum einen die bestehende aufgelockerte städtebauliche 
Struktur entlang der Straßen erhalten werden, zum anderen soll die Möglichkeit einer der Si-
tuation angemessenen städtebaulichen Nachverdichtung in diesem historischen Quartier ge-
schaffen werden. 
Um den städtebaulichen Zusammenhang von Alt und Neu zu gewährleisten, soll der Bebau-
ungsplan auch gestalterische Festlegungen enthalten. 

 
Abstimmungsergebnis: 
mehrheitlich beschlossen 
15 ja-Stimmen (CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis90/Die Grünen)  
2 nein-Stimmen (Fraktion Bürgeraktion, Fraktion Allianz für Hilden) 
 
Beschlussvorschlag 2. Teil: 
2. Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss 
 a) die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 151, 1. vereinfachte Änderung gem. 

§ 3 Abs. 2 BauGB und 
 b) die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 

BauGB,  
 jeweils in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634). 

 
Das Plangebiet liegt im Hildener Süden. Es umfasst die Südostseite der Kölner Straße mit den 
Flurstücken 520, 956, 957, 958 und 975 (alle in Flur 62 der Gemarkung Hilden) und die West-
seite der Straße An den Linden mit den Flurstücken 961, 962, 963, 964, 965 und 983 (alle in 
Flur 62 der Gemarkung Hilden). 
Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 7790m². 
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Mit der Bebauungsplan-Änderung soll zum einen die bestehende aufgelockerte städtebauliche 
Struktur entlang der Straßen erhalten werden, zum anderen soll die Möglichkeit einer der Si-
tuation angemessenen städtebaulichen Nachverdichtung in diesem historischen Quartier ge-
schaffen werden. 
Um den städtebaulichen Zusammenhang von Alt und Neu zu gewährleisten, soll der Bebau-
ungsplan auch gestalterische Festlegungen enthalten. 
 
Dem Offenlagebeschluss liegt der Entwurf der Begründung mit Stand vom 15.05.2019 zu-
grunde. 

 
Abstimmungsergebnis: 
mehrheitlich beschlossen 
 
15 ja-Stimmen (CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis90/Die Grünen,) 
2 nein-Stimmen (Fraktion Bürgeraktion, Fraktion Allianz für Hilden) 
 
 
 5.4 Bebauungsplan Nr. 255 für den Bereich Karnaper Stra-

ße/Diesterwegstraße/Eisenbahntrasse im Stadtteil Hilden Süd: 
Abhandlung der Stellungnahmen aus der ersten Offenlegung 
erneuter Offenlagebeschluss 

WP 14-20 SV 
61/223/1 

 
Die CDU- und SPD-Fraktion begrüßten die erneute Offenlage, um den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit zu geben, ihre Anregungen vorzubringen und ihre „Probleme“ zu erörtern. Die übri-
gen Fraktionen hielten den Bereich zum Bebauen für nicht geeignet und lehnten die erneute Offen-
lage ab. 
 
Anschließend ließ die Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss: 
 
1. die Anregungen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange im 

Rahmen der ersten Offenlegung wie folgt abzuhandeln: 
 

1.1 Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 53 mit Datum vom 26.02.2015 
Belange des Verkehrs (Dez. 25) und des Luftverkehrs (Dez. 26): 
Die Belange des Verkehrs und des Luftverkehrs sind nicht berührt bzw. betroffen. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
 
Belange der ländlichen Entwicklung und der Bodenordnung (Dez. 33): 
Keine Bedenken und Anregungen. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
 
Belange der Städtebauaufsicht, der Bau-, Wohnungs- und Denkmalangelegenheiten sowie 
-förderung (Dez. 35): 
Gegen die Planung bestehen keine Bedenken, da sich im Plangebiet keine Bau- oder Bo-
dendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes 
stehen. 
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Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange wird empfohlen, das LVR-Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland und das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland so-
wie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteiligen. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
  Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  

Die genannten Ämter und Behörden wurden beteiligt und werden im Rahmen der erneuten 
Offenlage beteiligt. 
 
Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51): 
Die Belange des Landschafts- und Naturschutzes sind nicht berührt. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
  Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  

 
Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52): 
Aus Sicht des Dez. 52 werden gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes keine Beden-
ken erhoben. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
  Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  

 
Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53): 
Gegen den B-Plan gibt es aus Sicht des Sachgebietes 53.3 keine Bedenken. 
 

  Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
  Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  

 
Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54): 
 
Stellungnahme hinsichtlich Überschwemmungsgebiet/Hochwasserrisikomanagement 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine Bedenken 
Die aktuellen Berechnungen zeigen jedoch, dass Überschwemmungen bei außergewöhnli-
chen Hochwasserereignissen (HQ100) nicht generell auszuschließen sind. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Die Bewertung der Hochwassergefahren erfolgte zum Zeitpunkt der Beteiligung auf Grund-
lage eines Entwurfs der Hochwassergefahrenkarte Garather Mühlenbach (Kartenblatt 
3/13), welcher jedoch von der Bezirksregierung Düsseldorf als fehlerhaft bezeichnet wurde. 
Inzwischen liegt die gültige Hochwassergefahrenkarte HQ100 „Garather  
Mühlenbach-System“ vor, in der der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 255 nicht mehr 
betroffen ist. 
 
Stellungnahme Wasserversorgung 
Hinsichtlich des o.g. Bebauungsplanverfahrens Nr. 255 der Stadt Hilden wurde am 
03.02.2015 vom Sachgebiet Wasserversorgung eine Betroffenheit festgestellt. 
 Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone IIIA des festgesetzten Wasserschutzgebie-
tes „Hilden-Karnap“. Daraus ergibt sich eine verbindliche Einhaltung der Genehmigungstat-
bestände für den Schutz in der Zone IIIA gemäß der entsprechenden Wasserschutzverord-
nung. 
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Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Bereits nach der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs.1 BauGB wurden aufgrund der 
Stellungnahme des Kreises Mettmann (Untere Wasserbehörde) entsprechende Änderun-
gen an der Planung vorgenommen. 
 Daher ergeben sich aus der Stellungnahme des Sachgebietes Wasserversorgung keine 
weiteren Konsequenzen für die Planung. 
 

1.2 Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann mit Datum vom 26.02.2015 
Untere Wasserbehörde: 
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen keine Bedenken. 
 Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone IIIA der Wassergewinnung Hilden-Karnap. 
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen keine Bedenken. Das Niederschlagswas-
ser der Verkehrsflächen ist in Wasserschutzzonen grundsätzlich behandlungsbedürftig.  
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Der Anregung wird gefolgt und das Niederschlagswasser der Verkehrsflächen wird vor der 
Versickerung einer Behandlung (z. B. Filteranlage) zugeführt. Die genauen Einzelheiten 
werden hierzu im Zuge der Ausführungsplanung getroffen. 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
Gegen das Bebauungsplanverfahren bestehen aus Sicht des anlagenbezogenen Immissi-
onsschutzes keine grundsätzlichen Bedenken. 
Durch die Planung rückt die Wohnbebauung unmittelbar an den nördlich der Karnaper 
Straße befindlichen Sportplatz heran. Der Sportplatz liegt außerhalb des Plangebietes. 
Im Schalltechnischen Gutachten des ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbH, Düsseldorf, vom 
29.10.2013 werden u.a. die vom Sportplatz auf die geplante Wohnbebauung einwirkenden 
Geräusche prognostiziert. Danach werden die für Allgemeine Wohngebiete zulässigen Im-
missionsrichtwerte überschritten und der Gutachter schlägt Lärmschutzmaßnahmen (Lärm-
schutzwand oder Lärmschutzwand von 4 m Höhe) südlich des Fußballplatzes vor. 
Der Kreis regt daher an, der Gutachter solle im Sinne von Nr. 1.4 Anhang zur 18. BImSchV 
eine Aussage darüber treffen, dass ständig vorherrschende Fremdgeräusche die Geräu-
sche des Bolzplatzes überlagerten und, wenn er zu diesem Schluss käme, ob und dass ak-
tive Lärmschutzmaßnahmen nicht erforderlich seien. 
Andernfalls solle durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Eigentümer/ Be-
treiber des Platzes und dem Erschließungsträger geklärt werden, wie die erforderlichen 
Lärmschutzmaßnahmen sichergestellt werden könne.  
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die Stadt Hilden als Eigentümerin des Bolzplatzes und der Flurstücke davor sieht keinen 
Anlass, den Erschließungsträger zu aktiven Schallschutzmaßnahmen zu verpflichten und 
empfiehlt die Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen an den betroffenen Ge-
bäuden im Bereich des Bebauungsplanes. 
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wurde daher aufgenommen, dass 
schützenswerte Räume wie Wohn-, Schlaf-, Kinder und Arbeitsräume mit fensterunabhän-
gigen Belüftungseinrichtungen auszustatten sind. Dies ist im Rahmen des Bauantragsver-
fahrens nachzuweisen. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Allgemeiner Bodenschutz 
Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Altlasten 
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Für das Plangebiet liegen keine Erkenntnisse, Hinweise oder Verdachtsmomente zu Altlas-
ten, schädlichen Bodenveränderungen sowie dadurch bedingten Beeinträchtigungen vor, 
so dass diesbezüglich keine Hinweise oder Anregungen vorgebracht werden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Allgemeiner Bodenschutz und Altlasten 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Kreisgesundheitsamt: 
Das Kreisgesundheitsamt erkennt an, dass im Plangebiet nun die Ausweisung als WA-
Gebiet vorgenommen wurde und das Schallschutzgutachten (ISRW vom 06.02.2014) hier-
zu aktualisiert und in Teilen ergänzt wurde. Ebenso wurden die Angaben zum Immissions-
schutz in Begründung / Umweltbericht und den textlichen Festsetzungen / Hinweisen aktua-
lisiert. 
 
Das Kreisgesundheitsamt merkt dazu folgendes an: 
„Durch die Zugrundelegung der geänderten Ausweisung der Baugebiete (WA statt WR) er-
geben sich laut Schallgutachten nun um 5 dB(A) verringerte Überschreitungen der schall-
technischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 aufgrund des Gü-
terbahnverkehrs. Die Überschreitungen betragen aber immer noch – unter Berücksichti-
gung der 5 m hohen Lärmschutzwand – bis zu 15 dB(A) tags und 27 dB(A) nachts an den 
hauptsächlich betroffenen (oberen) Fassaden der Gebäude zur Bahnlinie hin und sind da-
her in diesen Bereiche weiterhin als sehr erheblich anzusehen.“ 
Insgesamt sei festzustellen, dass an keinem der betrachteten Immissionspunkte im Plan-
gebiet die Orientierungswerte für WA-Gebiete eingehalten würden. Dies bedeute auch, 
dass ebenfalls die Freibereiche von den erhöhten Schallpegeln betroffen seien. Gesunde 
Wohnverhältnisse seien aufgrund der der Schallsituation weiterhin nur als (sehr) be-
schränkt anzusehen. 
Aus Sicht des Gesundheitsamtes blieben daher die grundsätzlichen Bedenken gegenüber 
der Ausweisung als Wohngebiet bestehen. 
Im nun vorliegenden Schallgutachten und den Bebauungsplan-Unterlagen wurden die An-
regungen des Kreisgesundheitsamtes nur teilweise umgesetzt.  
 
Folgendes wird angemerkt:  
- Im Schallgutachten wurde teilweise nicht konsequent an die Änderung in WA-Gebiet 

angepasst (z.B. falsche Orientierungswerte usw.).  
- Zu den im Schallgutachten zugrunde gelegten Zugzahlen ist nach Meinung des Kreis-

gesundheitsamtes die Berücksichtigung von Prognosezahlen unklar. Hier seien die 
gleichen Zugzahlen wie im Gutachten 2013 angegeben. Zwischenzeitlich ist durch Än-
derung der Rechtsgrundlage (BImSchG / BISchV /Schall 03) bei der Berechnung von 
Schienenverkehrslärm (ab 01.01.15) der „Schienenbonus“ entfallen. Hier ist nach Mei-
nung des Kreisgesundheitsamtes unklar, ob dieses bei den Berechnungen zu diesem 
Bebauungsplan-Verfahren bereits berücksichtigt wurde. 

- Im Schallgutachten wurden nun in den Anlagen 8.1 und 8.2 maßgebliche Außenlärm-
pegel und Lärmpegelbereiche (LPB) für den Tages- und Nachtzeitraum dargestellt so-
wie Vorschläge für textliche Festsetzungen (auch Erschütterungs- und sekundären 
Luftschallschutz betreffend) ergänzt. Die vorgeschlagenen Festsetzungen wurden in 
Begründung und Bebauungsplan (hier als textliche Festsetzungen und Hinweise) über-
nommen.  

- Probleme ergeben sich bei der textlichen Festsetzung Nr. 6.1. Die LPB werden dem-
nach „gemäß DIN 4109 und nach Maßgabe des Schallgutachtens“ festgesetzt. Das 
Schallgutachten enthält jedoch mehrere Anlagen mit der Darstellung von LPB (Anlage 
8.1 und 8.2 / für Tages- und Nachtzeitraum). Im Normalfall werden die LPB aus dem 
Tageszeitraum berechnet; in diesem speziellen Fall wurde (wie angeregt) der Nachtzeit-



 - 15 - 

raum zugrunde gelegt (dieses ist aber im Schallgutachten nicht klar hervorgehoben). 
Bei der textlichen Festsetzung ist aber unklar, worauf sich „die Maßgabe des Schallgut-
achtens“ beziehen soll. Zur Klarstellung der Festsetzung sollte daher entweder auf die 
Anlage 8.2 des Schallgutachtens verwiesen werden oder im Bebauungsplan eine 
zeichnerische Kennzeichnung der LPB IV und V (und der Festlegung des LPB III als 
Mindestanforderung für den Rest des Plangebiets) erfolgen.  

- Der Anregung zur Darstellung der Schallsituation wurde – teilweise – gefolgt. In der Be-
gründung (Nr. 10.1) wurden hierzu die Emissionspegel der Güterbahnstrecke genannt. 
Diese beziehen sich jedoch generell auf einen Abstand von 25 m (Lm25) von der Ver-
kehrsachse und machen daher keine Aussage zu den konkreten Beurteilungspegeln im 
Plangebiet. Genannt werden sollten daher diese Beurteilungspegel bzw. die Über-
schreitungen der o.g. schall-technischen Orientierungswerte. 

- Die Anregung zur Festsetzung von lärmoptimierten Grundrissen wurde nicht berück-
sichtigt. Es wurde jedoch ein textlicher Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Hinsichtlich der Schallsituation und -schutzmaßnahmen aufgrund des nördlich gelegenen 
Bolzplatzes verweise ich auf die Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Die Feststellung, dass die Freibereiche von erhöhten Schallpegeln weiterhin betroffen seien 
und gesunde Wohnverhältnisse aufgrund dessen weiterhin nur als (sehr) beschränkt anzu-
sehen seien, wird zur Kenntnis genommen. Die daher weiterhin bestehenden grundsätzli-
chen Bedenken gegenüber der Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die übrigen Aussagen werden zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
- Im erneut aktualisierten schalltechnischen Gutachten von ISRW mit Stand vom 

15.06.2018 sind die notwendigen Anpassungen hinsichtlich des WA-Gebietes erfolgt. 
- Im aktualisierten schalltechnischen Gutachten wurde vom Gutachter die aktuelle Zug-

frequentierung gem. E-Mail der DB AG vom 28.05.2018 angesetzt. 
- Bereits bei den Berechnungen im schalltechnischen Gutachten vom 06.02.2014 ist der 

„Schienenbonus“ nicht berücksichtigt worden, so dass die neue Rechtsgrundlage (ab 
01.01.2015) eingehalten wurde. Durch die 5 dB höheren Werte ist eine ausreichende 
Berücksichtigung eventueller Änderungen gewährleistet. 

- Die Maßnahmen des schalltechnischen Gutachtens beziehen sich auf den Nachtzeit-
raum. Zur Klarstellung dieser Festsetzungen wurde vom Gutachter ein Plan mit Fest-
setzung der Lärmpegelbereiche dem schalltechnischen Gutachten hinzugefügt (Anlage 
8, Eintragung der Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109). 
Des Weiteren wird der Anregung gefolgt, indem in den Textlichen Festsetzungen 
(Nr.6.1) auf die Anlage 8 (Eintragung der Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109) des 
Schallgutachtens hingewiesen wird. Zudem wird die genannte Darstellung der Lärmpe-
gelbereiche in Punkt 12.6 der Begründung mit aufgenommen. 
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Abbildung:  Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109; Quelle: Anlage 8, des schalltechni-
schen Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 255  
 

- Der Anregung, lärmoptimierte Grundrisse im Bebauungsplan festzusetzen, wird nicht 
gefolgt. Diese sind, anders als technische Maßnahmen wie die Ausstattung mit fenster-
unabhängigen Belüftungseinrichtungen, nicht „festzusetzen“ und werden daher als 
Empfehlung in die Textlichen Hinweise zum Bebauungsplan mit aufgenommen. 
 

Untere Landschaftsbehörde: 
Zu der vorgenannten Planung werden die nachfolgend näher dargestellten Hinweise ge-
macht. Bedenken oder Anregungen werden nicht vorgebracht.  
 
Landschaftsplan:  
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- Fach-
ausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Umweltprüfung:  
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Der Begründung des Bebauungsplanes ist ein Umweltbericht mit durchgeführter Umwelt-
prüfung (UP) beigefügt worden, in dem die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen beschrieben und bewertet werden. Hierzu gibt der Kreis in seiner Stellungnahme 
unter den Punkten „Artenschutz“ und „Eingriffsregelung“ folgende Hinweise und Anregun-
gen: 
 
Artenschutz: 
Die Untere Landschaftsbehörde stellt fest, dass in Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prü-
fung (ASP) im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 255 „aufgrund fehlender Habitateig-
nung“ keine Zauneidechsen festgestellt wurden.  

  Anders sieht es am Westrand des Plangebietes zur Bahnlinie hin aus. 
Die Untere Landschaftsbehörde zitiert aus der ASP: „An der Bahnstrecke, im Randbereich 
des Schotterkörpers, wurden Zauneidechsen an 3 Stellen nachgewiesen.  
Eine weitere Beobachtung erfolgte an dem parallel zur Bahntrasse verlaufenden Fuß- und 
Radweg im Westen des Plangebietes.  
Die Bahntrasse weist mit den angrenzenden Säumen grundsätzlich eine Lebensraumeig-
nung für die Zauneidechse auf: Der Bahnschotter weist Sonnplätze und Versteckmöglich-
keiten auf, die angrenzende ruderale Saumvegetation wird entlang des Bahnschotters auf 
mehreren Metern Breite gemäht und kann von der Zauneidechse als Nahrungshabitat ge-
nutzt werden. Die an das Plangebiet angrenzende Bahntrasse und ihre Saumbereiche sind 
Lebensraum der Zauneidechse. Die Art nutzt diese Bereiche in geringer Dichte als Lebens-
raum,  weiterhin fungiert die Bahntrasse als Ausbreitungs-, Wanderkorridor für die Art sowie 
als Verbundelement  zwischen Teilpopulationen.“ 
„Die geplante Lärmschutzwand verläuft im Saumbereich entlang der Bahntrasse. 
Bau- und anlagebedingt kommt es durch die Lärmschutzwand und die Errichtung der Aus-
gleichsfläche zu einer Inanspruchnahme von Saumvegetation, die als Nahrungsraum der 
Zauneidechse einzustufen ist. Weiterhinstellt die Lärmschutzwand eine Barriere zwischen 
der Bahntrasse, die Versteckmöglichkeiten und Sonnplätze bietet, und der Saumvegetation 
östlich der Bahntrasse dar, die als Teilhabitat (z.B. Nahrungsraum) mitgenutzt wird.“ 
Die aus der ASP zitierten Auszüge weisen auf die Verschattung des Schotterkörpers und 
der östlichen Saumteile morgens und vormittags durch großwüchsige Gehölze (teilweise 
bereits jetzt) und die Lärmschutzwand hin. Dies sei mit einer Abnahme der Lebens-
raumeignung für die in diesem Bereich lebenden Zauneidechsen verbunden. Der betroffene 
Zauneidechsen-Lebensraum (Randbereich des Schotterkörpers uns Saumvegetation bis 
zum Radweg, Breite 7 m, Länge des Trassenabschnittes ca. 160 m, abzüglich bereits ver-
schatteter Abschnitte von ca. 60 m) ist ca. 700 m² groß. 
„Aufgrund der Auswirkungen der Lärmschutzwand auf den Zauneidechsen-Lebensraum 
(insbesondere Verschattung und Barrierewirkung) muss davon ausgegangen werden, dass 
die im betroffenen Bereich vorkommenden Tiere ihren Lebensraum aufgeben. 
Die Funktion der Bahntrasse für den Lebensraumverbund der Zauneidechse wird durch die 
Lärmschutzwand nicht erheblich beeinträchtigt. So werden Wander- und Ausbreitungsbe-
wegungen entlang der Trasse durch Verschattung nicht behindert. 
Über die beschriebenen Auswirkungen auf Zauneidechsen-Vorkommen an der Bahntrasse 
hinaus sind keine weiteren Betroffenheiten von Zauneidechsen bzw. ihren Lebensräumen 
ersichtlich. Auf der durch die geplante Wohnbebauung in Anspruch genommenen Brachflä-
chen wurden keine Zauneidechsen nachgewiesen.“ 
 

  Die Untere Landschaftsbehörde führt des Weiteren dazu aus:  
Im Gegensatz zu den in der ASP vorgeschlagenen Artenschutzmaßnahmen für die im 
westlichen Randbereich des Plangebietes entlang der Bahnlinie nachgewiesene Zau-
neidechse würde unmittelbar im westlichen Teilgebiet des B-Planes Nr.255 entlang der 
Bahntrasse eine LS-Wand geplant. Hierdurch würde ein Teillebensraum der Zauneidechse 
zerstört bzw. nachhaltig beeinträchtigt. 
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Aus diesem Grund empfählen die ASP und der LBP die Neuanlage und Optimierung von 
Eidechsenlebensräumen als vorgezogene Artenschutzmaßnahme auf einer Fläche von 700 
qm entlang der Bahntrasse. 
In der Planbegründung vom 22.10.2014 wie im Bebauungsplan seien die entsprechenden 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz unter Punkt 7.2.1 und 7.2.2 ledig-
lich als „Textliche Hinweise“ dargestellt. Die Untere Landschaftsbehörde regt an, die unter 
Punkt 6.1 und 6.2 der ASP genannten Maßnahmen nicht nur als „Hinweis“  aufzuneh-
men sondern als „Festsetzung“ und die erforderlichen Flächen im Bebauungsplan darzu-
stellen und gesondert zu kennzeichnen. 
Hierzu sei es erforderlich, die geplante LS-Wand nach Osten zu verschieben, um eine neue 
Fläche für Artenschutzmaßnahmen entlang der Bahnlinie zu platzieren. 
Die Untere Landschaftsbehörde weist darauf hin, dass die aus artenschutzrechtlicher Sicht 
erforderlichen Maßnahmen im Gegensatz zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als ge-
setzliche Anforderung nicht der planerischen Abwägung nach § 1 Abs.7 BauGB zugänglich 
seien. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Die Hinweise und Anregungen zum Artenschutz werden zur Kenntnis genommen und wie 
folgt berücksichtigt: 
- Die Lärmschutzwand (LS-Wand) wird mit Öffnungen versehen, als Durchlassmöglich-

keit für die Zauneidechse. Zur Verdeutlichung wurde ein entsprechender Schnitt durch 
Bahntrasse, Schotterkörper, Saum und LS-Wand erstellt. Entsprechende Darstellungen 
(Perspektive und Schnitt) sind in Kapitel 11.1 der Begründung und dem Bericht:  Alter-
native CEF – Maßnahmenfläche für die Zauneidechse, vom 01.12.2017 des Kölner Bü-
ros für Faunistik zu entnehmen 

- Zur Kompensation der Beeinträchtigung (CEF-Maßnahme) der Zauneidechsenlebens-
räume wird nun eine Fläche herangezogen, die sich im nördlichen Bereich des Plange-
biets befindet. 

- Um die Verschattungssituation dieser Fläche durch die zu errichtende Lärmschutzwand 
darzustellen, wurde eine Schattenstudie erstellt. 

- Die entsprechenden geänderten Voraussetzungen wurden im Gutachten „Alternative 
CEF – Maßnahmenfläche für die Zauneidechse„ des Kölner Büro für Faunistik, mit 
Stand vom 01.12.2017 berücksichtigt und bewertet. 

- Die genannten geänderten CEF-Maßnahmen für die Zauneidechse werden entspre-
chend als Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie in die Begründung übernom-
men. 

 
Eingriffsregelung:  
Die Maßnahmen gemäß den Punkten 4.2 (Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen) 
und 4.3 (Ausgleichsmaßnahmen) des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages (LPB) wer-
den von der Unteren Landschaftsbehörde zur Kenntnis genommen. 
 
Bezüglich der in Eingriffsbilanzierung gem. LPB dargestellten Maßnahmen Nr. 4.5, 8.1 und 
8.2 ist der Kreis der Ansicht, dass diese aus Sicht der ULB auf Grund ihrer Lage (private 
Grünflächen) und Größe (freiwachsende Hecke mit 3,0 m Breite auf der Ostseite der ge-
planten 5,0 m hohen LS-Wand) nicht dazu in der Lage sein werden, eine qualifizierte Kom-
pensationsfunktion von 7 Punkten zu entfalten. So würden Ausgleichsmaßnahmen auf pri-
vaten Grünflächen oftmals dauerhaft zweckentfremdet genutzt; hier sei die Lage der Hecke 
mit einer sehr geringen Distanz zu den geplanten Wohngebäuden zu bedenken. Der dau-
erhafte Erhalt dieser Heckenpflanzung könne nicht überprüft werden und sei aus Sicht der 
Untere Landschaftsbehörde unrealistisch. 
Die Untere Landschaftsbehörde regt daher an, auf diese Ausgleichsmaßnahmen zu ver-
zichten, die LS-Wand nach Osten zu verschieben und stattdessen die oben genannte Ar-
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tenschutzmaßnahme für die Zauneidechse entlang der Bahnlinie in die Eingriffsbilanzierung 
einzubeziehen (in der Stellungnahme zeichnerisch dargestellt). 
Abschließend wird angeregt, die externe Maßnahme vor Durchführung der Maßnahme in-
haltlich mit der ULB abzustimmen. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Der Anregung wird gefolgt und auf die Heckenpflanzung als Ausgleichsmaßnahme verzich-
tet. Der Anregung, die LS-Wand nach Osten hin zu verschieben wird nicht gefolgt. Statt-
dessen wird eine ca. 500 m² große Ausgleichsfläche im nördlichen Plangebiet entwickelt. 
Entsprechende Festsetzungen werden im Bebauungsplan und der Begründung getroffen. 
Die Eingriffsbilanzierung wurde hinsichtlich der neuen Maßnahmen überarbeitet (Stand 
Landespflegerischer Fachbeitrag, 14.12.2018). 
Der Anregung zur Abstimmung der externen Maßnahme mit der ULB wird gefolgt. Am 
27.11.2018 fand beim BRW in Haan-Gruiten ein gemeinsamer Termin statt, an dem auch 
ein Vertreter der ULB teilnahm. Folgendes wurde festgelegt: Als Ausgleichsmaßnahmen 
zum Bebauungsplan Nr. 255 sollen strukturverbessernde Maßnahmen zur Erreichung des 
guten ökologischen Potenzials nach EG-Wasserrahmenrichtlinie an verschiedenen Stellen 
der Itter im Stadtgebiet von Hilden durchgeführt werden. Die Maßnahmen sind im „Hand-
lungskonzept Itter“ konkretisiert und sind wichtiger Bestandteil des darin beschriebenen 
großräumigen Konzeptes der Itter-Renaturierung. Sie beinhalten kleinere Aufweitungen 
und die Verbreiterung der Sohle zur Vergrößerung des Gewässerlebensraumes und Mini-
mierung des hydraulischen Stresses, den Einbau von Totholz und Strukturelementen zur 
Erhöhung der Strömungsdiversität und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens-
raumqualität für Kleinstlebewesen und Fische. 

 
Planungsrecht: 
Das Plangebiet ist im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) als All-
gemeiner Siedlungsbereich (ASB), Grundwasser- und Gewässerschutz, ausgewiesen. Im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Hilden ist dieser Bereich als Wohnbaufläche 
dargestellt. Die im vorgelegten Vorentwurf des Bebauungsplanes vorgesehene Wohnnut-
zung entspricht also den derzeitigen FNP-Darstellungen der Stadt Hilden. Damit kann der 
Bebauungsplan aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes entwickelt 
werden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

1.3 Schreiben des BRW – Bergisch-Rheinischer Wasserverband mit Datum vom 26.01.2015 
Gegen den Bebauungsplan werden keine Bedenken erhoben. 
Es wird auf die Vorgespräche verwiesen, in dem der BRW angeboten hatte, die aufzubrin-
genden Ausgleichs-Ökopunkte (31.288) aus dem Bebauungsplanverfahren über ökologi-
sche Maßnahmen am Garather Mühlenbach im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie zu er-
bringen. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Nach einem erneuten Abstimmungstermin mit dem BRW am 27.11.2018, wurde festgelegt, 
dass die auf Basis der aktuellen Planung resultierenden aufzubringenden Ausgleichs-
Ökopunkte (33.375) über strukturverbessernde Maßnahmen zur Erreichung des guten öko-
logischen Potenzials nach EG-Wasserrahmenrichtlinie an verschiedenen Stellen der Itter 
im Stadtgebiet von Hilden ausgeglichen werden sollen. Die Maßnahmen sind im „Hand-
lungskonzept Itter“ konkretisiert und sind wichtiger Bestandteil des darin beschriebenen 
großräumigen Konzeptes der Itter-Renaturierung. Sie beinhalten kleinere Aufweitungen 
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und die Verbreiterung der Sohle zur Vergrößerung des Gewässerlebensraumes und Mini-
mierung des hydraulischen Stresses, den Einbau von Totholz und Strukturelementen zur 
Erhöhung der Strömungsdiversität und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens-
raumqualität für Kleinstlebewesen und Fische. 
 

1.4 Schreiben der DB Services Immobilien GmbH, Region West, Niederlassung Köln mit Da-
tum vom 23.02.2015 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unter-
nehmen übersandte folgende Gesamtstellungnahme zum Bebauungsplan 255: 
Von Seiten der Bahn bestehen grundsätzlich keine Bedenken bezüglich der Planung. 
Folgende Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten: 
 
- Die Standsicherheit der bahneigenen Maste ist zu gewährleisten. Im Umkreis von 5 m 

um den Mast dürfen keine Erdbewegungen stattfinden. Bei Erdbewegungen innerhalb 
dieses Radius sind Ersatzmaßnahmen in der Planungsphase festzulegen. 

- Für Anlagen, die im Rissbereich der Oberleitungen liegen, muss ein Erdungskonzept 
erstellt werden. 

- Der Abstand vom Dammfuß zur Lärmschutzwand muss min. 2,5 m betragen. An mögli-
chen Instandhaltungskosten der Lärmschutzwand beteiligt sich die DB AG nicht. 

- Zukünftige Bebauungen sollten weit genug entfernt vom BÜ Karnaper Str. (Str. 2324 
km) geplant werden, damit eine Ausweitung des BÜ zur Anpassung an die zukünftige 
Verkehrsentwicklung oder ein Ersatz des BÜ durch ein Brückenbauwerk möglich ist. Die 
Bahn bittet um Prüfung, ob eine Beseitigung des BÜ nach §§  3, 13 EKrG (Eisenbahn-
kreuzungsgesetz) bereits jetzt angestrebt werden sollte. 

- Dem Bahngelände dürfen keine Oberflächen-, Dach- oder sonstige Abwässer zugeleitet 
werden. 

- Bei der Planung von Beleuchtungsanlagen in der Nähe der Bahn ist darauf zu achten, 
dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, 
Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 

- Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung von Betriebsanlagen entstehen Immis-
sionen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Schutz- oder Ersatzmaßnah-
men können gegen die DB AG nicht geltend gemacht werden, da die Bahnstrecke eine 
planfestgestellte Anlage ist. 

- Abstandsflächen sind einzuhalten. 
- Bei allen baulichen Veränderungen in der Nähe der Bahnanlagen ist die Bahn durch 

Bauanträge zu beteiligen. 
 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Auflagen werden im späteren Bauge-
nehmigungsverfahren berücksichtigt. 
 

1.5 Schreiben der Westnetz GmbH, Regionalzentrum Neuss mit Datum vom 28.01.2015 
Die Westnetz GmbH übermittelt (per mail vom 28.1.2015) Bestandspläne der in der Kar-
naper Straße und im Bereich des Bahnüberganges vorhandenen Trassen, ferner einen 
Freistellungsvermerk über den Umgang mit Versorgungsanlagen sowie die Merkblätter 
„Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“ und „Schutzanweisung 
Versorgungsanlagen“. 
Es werden des Weiteren die folgenden Hinweise gemacht: 
„Bei Bauausführung ist darauf zu achten, dass unsere Versorgungsleitungen nicht beschä-
digt werden. Die Pläne verlieren nach 3 Wochen ihre Gültigkeit.“ 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die genannten Merkblätter berücksich-
tigt. 



 - 21 - 

 
1.6 Schreiben der BUND, Landesverband NW e.V., Ortsgruppe Hilden mit Datum vom 

27.02.2015 
Die in der vorherigen Beteiligung gemachten Einwendungen werden weiter aufrechterhal-
ten, soweit diesen nicht Rechnung getragen wurde. Es werden die folgenden neuen Anre-
gungen und Bedenken vorgebracht: 
 

  zum Thema Lärm /Erschütterungen und Elektrosmog 
- Es wird auf die Mahnung des Gesundheitsamtes des Kreises Mettmann hingewiesen, 

welches wegen der immensen Lärm- und Erschütterungsimmissionen Bedenken hat 
und keine Wohnnutzung, insbesondere keine Neuplanung, empfiehlt. 

- Aufgrund der Nähe der Bahngleise würde es für die neuen Bewohner zu unzumutbare-
ren Gefährdungen durch Lärm, Erschütterung und Elektrosmog kommen. 

- Es wird auf eine Krebsgefahr durch Elektrosmog und in diesem Zusammenhang auf ei-
ne Sendung des WDR aus dem Jahr 1997 hingewiesen. Es sei bekannt, dass ein ho-
hes Risiko für z. B. Krebserkrankungen von vielbefahrenen Zugstrecken in Bodennähe 
ausgehen würde. 
Es wird auf weitere Aussagen in Artikeln und Internetauftritten verwiesen sowie Aus-
schnitte aus Artikeln (teilweise ohne Quellenangabe) verschiedenster Stellen vorge-
bracht, die sich in unterschiedlicher Weise mit dem Thema Elektrosmog und möglichen 
Auswirkungen beschäftigen. 

- Gesundheitsgefahren, Minderungsmöglichkeiten und evtl. verbleibende Risiken insbe-
sondere für Kinder seien bisher nicht geprüft und abgewogen worden. 
 

zum Thema Zugzahlen und Lärmschutz 
- Die zu erwartenden zusätzlichen Schienenverkehrszahlen müssten im Bebauungsplan 

berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wird auf Aussagen zum Regionalplan 
und die Anregung der Kreisverwaltung zur Beachtung von ggf. steigenden Zahlen im 
Güterverkehr und Prognosezeiträumen (vergleichbar mit Berechnungen im Straßenver-
kehr) hingewiesen. 
Die Antwort der Stadt Hilden zu diesem Thema sei inakzeptabel. 

- Es wird auf Unterschiede in Angaben zu Zugzahlen, Emissionspegeln und der Ausge-
staltung von Lärmschutzmaßnahmen in der Projektbeschreibung und der Sitzungsvor-
lage für den Rat hingewiesen. Vor diesem Hintergrund wird die Frage gestellt ob am 
Lärmschutz gespart werden sollte. 

- Im Zusammenhang mit eventuellen Lärmschutzmaßnahmen am Bolzplatz wird auf die 
Anregung des Kreises Mettmann und die Stellungnahme der Stadt Hilden verwiesen. 
Bürger und Bürgerinnen hätten schon zur Offenlage Bescheid wissen müssen, wie die 
Anregung im weiteren Verfahren aufgenommen wurde. 

- Es wird auf die Beschlussvorlage zum Aufstellungsbeschluss verwiesen, in der noch ei-
ne Lärmschutzwand zum Bolzplatz hin empfohlen wurde. Der Bau einer Lärmschutz-
wand wird jedoch in vorliegender Planung in der Gesamtschau der Immissionen als 
nicht notwendig erachtet. Dies würde den Vorgaben des Kreises Mettmann widerspre-
chen. 

- Es wird ein erhebliches Defizit bei der Abwägung gesunder Wohnverhältnisse gesehen. 
Die Rechtslage fordere für Neuplanungen von Wohngebieten, dass die Orientierungs-
werte der Industrienorm Schallschutz im Städtebau ( DIN 18005.1) nicht überschritten 
werden. Es seien keine Gründe erkennbar hiervon abzuweichen und die vorgesehenen 
Schutzmaßnahmen würden nicht ausreichen, für zukünftige Bewohner gesundes Woh-
nen zu ermöglichen. Denn nach der Rechtsprechung auch des OVG NRW (vom 
16.02.2005) sei dies auch in den nutzbaren Außenbereichen zu betrachten. Es wird auf 
das Urteil des BVerwG, vom 22.03.2007 verwiesen, welches Lösungen für solche 
Lärmbelasteten Gebiete zulässt, wenn jedenfalls im Innern der Gebäude durch die An-
ordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenbauteile angemes-
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sener Lärmschutz gewährleistet wird. Allerdings müssten dann auf der lärmabgewand-
ten Seite der Grundstücke geeignete geschützte Außenbereiche geschaffen werden. 
 

zum Thema Kosten 
- Es wir die Frage gestellt, wer für Folgekosten des Lärmschutzes aufkommt. 
- Es wird die Frage gestellt, ob Kosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. 

 
zu Informations- und Verfahrensfehlern 
- Es wird auf die Darstellungen (Grenze Landschaftsplan) im Flächennutzungsplan der 

Stadt Hilden hingewiesen. Vor dem Hintergrund würde die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes nicht ausreichen. 

- Es wird auf die Darstellung in Landschaftsplan des Kreises Mettmann hingewiesen 
(„Diesterweg“ sei Teil des Landschaftsplanes). Vor diesem Hintergrund müsse der Kreis 
eine neue Gremienbeteiligung starten. Im Falle des Unterbleibens dürfte es sich um ei-
nen Rechtsverstoß handeln. 
 

zum Thema Wohnungsbedarf 
- Es wird auf die Aussagen des Strategischen Entwicklungskonzepts (2010) zum Plan-

gebiet hingewiesen, welches aus verschiedenen vom BUND aufgezählten Gründen 
keine Empfehlungsmöglichkeit sehen würde. 

- Der Regionalplan sieht für Hilden keine neue Ausweisung an Wohngebieten über die im 
gültigen Flächennutzungsplan dargestellten Flächen hinaus vor. Der Bereich entlang 
der Bahnlinie sei Außenbereich. 

- Es wird auf die im Flächennutzungsplan vorhandenen Flächenreserven hingewiesen, 
durch die sich für die Stadt Hilden bei Gegenüberstellung des Bedarfs an Wohneinhei-
ten ein erheblicher Überschuss an Flächenreserven ergeben würde. Dies sei auch aus 
der Zusammenstellung der Daten des Regionalplanentwurfs zu den „Reserven“ der 
Stadt Hilden aus der „BUNDnessel 1/2015“ zu entnehmen.  
(Anmerkung: hierbei handelt es sich um die Homepage, bzw. eine Zeitschrift und ein 
Radiomagazin, der BUND Kreisgruppe Mettmann im Landesverband NRW e.V.)  
Dies würde in der Aufforderung der Bezirksregierung Düsseldorf an die Stadt Hilden 
münden, diese Überschussplanung zu einer "Flächenrücknahme" an dieser Stelle zu 
nutzen. Dies würde auch im öffentlichen Interesse liegen. 
 

zum Thema Hochwasser-, Grundwasser- und Versickerungsproblematik 
- Eine Klärung der Hochwasserproblematik soll erfolgen (Plan könnte „eingemottet“ wer-

den) 
- Der Grundwasserstand sei in dem Zeitraum gemessen worden, in dem der niedrigste 

Grundwasserstand des Jahres herrschen würde. Anwohner hätten jedoch einen 
Grundwasserstand bereits nach 1,5 m erfahren. Vor diesem Hintergrund wird auf die 
Erkenntnisse aus dem Bebauungsplan Hofstraße verwiesen. Die geplante Bauausfüh-
rung der Neubauten in „schwimmenden“ Wannen verdränge zusätzlich das Grundwas-
ser aus dem Wiesengebiet und damit zu den jetzigen Bewohnern und Häusern. 

- Bezüglich der Versickerungsfähigkeit wird auf eine angeblich fachlich falsche Bohrtech-
nik (erst ab 1 m unter Erdoberfläche) und den falschen Zeitraum (geringste Grundwas-
serstände) hingewiesen. Oberhalb des Messbereichs sei nur eine mäßige bis geringe 
Versickerungsfähigkeit gegeben. Dies führe zu sichtbarem Anstehen des Oberflächen-
wassers. 

- Es wird die Frage gestellt, ob vor dem Hintergrund der geplanten starken Versieglung, 
die Fläche als tiefster Geländepunkt in Karnap überhaupt noch in der Lage wäre, das 
anfallende Regenwasser aufzunehmen. Ein Ausbreiten des Oberflächen- und Grund-
wassers zu den Bestandshäusern am Rand der Wiese und deren Keller wird befürchtet. 
Es wird eine objektive Untersuchung der Thematik gefordert. 

- Im neuen Plan seien Rigolen zur Versickerung zwar aufgeführt aber räumlich nicht ver-
zeichnet und auch in der Ausführung und Wirkung nicht näher spezifiziert. Dies sei 
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dringend nachzubessern. Die ständige Überwachung der Funktionstüchtigkeit und der 
Wirkung der Rigolen sei vorauszusetzen. Verschlammen und Funktionsbeeinträchti-
gung könnten dann zu einer noch stärkeren Verdrängung der Wassers zu der Altbe-
bauung führen. Weitere Untersuchungen, Funktionsbeschreibungen, Simulationen wer-
den gefordert. 

- Es wird auf die Funktionen einer Wasserschutzzone vor dem Hintergrund der „üblichen“ 
baulichen Ausführung hingewiesen. Eine Klimaschutzsiedlung sollte z.B. nach den För-
derrichtlinien Wasserschutzgebiete meiden. 
 

zum Thema Natur-, Arten-, Ausgleichs- und Umweltschutzproblematik 
- Es wird auf die fehlerhafte Aussage des Gutachters im erstellten Artenschutzgutachten 

hingewiesen, welches die Zauneidechse als potentiell nicht vorkommend eingestuft hat-
te. Fotonachweise einer jungen Zauneidechse im Randbereich der Schotterstrecke 
würden vorliegen und der Nachweis des Vorkommens sei erbracht. Die auf den Aussa-
gen des Gutachters basierenden Schlussfolgerungen seien daher fehlerhaft. CEF-
Maßnahmen entsprechende Ersatzlebensräume für die Zauneidechsen müssten nach-
gewiesen und nachweislich eingerichtet werden. 

- Die Methodik des Artenschutzgutachtens wird in Frage gestellt (Begrenzung der Unter-
suchung auf nur 4 sog. planungsrelevante Arten). Beobachtungen hätten das Vorhan-
densein mehrerer schützenswerter Vögel bestätigt. Diesen würde durch die Bebauung 
und die Lärmschutzwand der Lebensraum geraubt. Im Gutachten seien keine entspre-
chenden Maßnahmen genannt. Es werden entsprechende Nachuntersuchungen gefor-
dert. 

- Die Ausführungen im Gutachten zu Ersatz von Quartieren für Fledermäuse sei nicht 
ausreichend. Es wird bezweifelt, dass die (unzureichenden) Maßnahmen noch umge-
setzt werden könnten, da bereits einige Busch- Baumstrukturen hinfällig seien. 

- Die Strukturen der öffentlichen Bereiche entlang des Weges (Mirabellenweges) sollen 
erhalten bleiben. Für den Schutz der Tier- und zugehöriger Pflanzenwelt wären bei Op-
ferung dieses Bereiches an die Bebauung vorgezogene CEF-Maßnahmen nachzuwei-
sen, die ein Überleben der Arten in ähnlicher Lage und Nähe ermöglichen. 

- Die Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann hätte in mehrfacher Hinsicht auf plane-
rische Mängel in der Eingriffsregelung hingewiesen (Hinweis auf LBP-Maßnahmen Nr. 
4.5, 8.1und 8.2). Die Auffassung wird auch vom BUND geteilt. 

- Bei notwendiger Berücksichtigung der Zuordnung des Straßen- und Bahnrandgeländes 
zum Landschaftsplangebiet sei eine Neuaufstellung des LBP geboten 
 

Zusammenfassend 
- Planungsrechtliche Fehler würden für eine Einstellung des Verfahrens sprechen 
- Gesundes Wohnen sei nicht zu erwarten 
- Schallschutzwände seien eine Zumutung und ein Eingriff ins Landschaftsbild 
- Keine Weiterführung des Vorhabens bei ungeklärter Hochwasser- und Grundwasser-

problematik  
- Öffentliches Interesse ist nicht zu erkennen, insbesondere da übergeordnete Planungen 

und Naturschutzaspekte entgegenstehen. 
Vor diesem Hintergrund wird gefordert, das Bebauungsplanverfahren nicht weiter zu füh-
ren.  
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Der BUND nimmt mit seiner Stellungnahme vom 27.02.2015 eine zweifache Funktion war. 
Zum einen erhält er seine in der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs.1 BauGB geäußer-
ten Einwendungen aufrecht. Die Anregungen wurden bereits mit dem Beschluss zur ersten 
öffentlichen Auslegung abgehandelt. 
Zum anderen bringt der BUND neue Anregungen und Bedenken vor, die wie folgt behan-
delt werden: 
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zum Thema Lärm /Erschütterungen und Elektrosmog 
- Die Anregungen des Kreisgesundheitsamtes zu Schutz vor Lärm- und Erschütterung 

wurden im vorliegenden Bebauungsplanentwurf wie folgt berücksichtigt: 
- Die Planung wurde hinsichtlich Erschütterungs- und sekundären Luftschallschutz sowie 

der Empfehlung hinsichtlich einer lärmoptimierten Grundrissgestaltung ergänzt. Ent-
sprechende Festsetzungen und Hinweise wurden in Begründung und Bebauungsplan 
(hier als textliche Festsetzungen und Hinweise) übernommen. Durch die im Bebau-
ungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. Schallschutzmauer, fens-
terunabhängige Lüftungssysteme) und Erschütterungsschutz werden, trotz Nähe zur 
Bahnstrecke, innerhalb der Gebäude die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 
gewährleistet. 

- Die wissenschaftliche Bewertung von Elektrosmog durch Bahnstrecken (bei Eisenbah-
nen und Straßenbahnen im niederfrequenten Bereich von 16,7 Hz.) ist noch nicht ab-
schließend geklärt. Zu niederfrequenten Feldern bestehen keine offiziellen und wissen-
schaftlich fundierten Informationen über Gesundheitsgefahren im Umfeld. Eventuelle 
Verlautbarungen der deutschen Behörden, also des Umweltbundesamt, des Bundes-
amtes für Strahlenschutz und des Bundesinstitutes für Risikobewertung müssen die 
Basis des Abwägungsprozesses sein (zu niederfrequenten Bereichen nicht vorhanden). 
Dem Einwand zum Thema „Elektrosmog“ durch die Bahnstrecke wird daher nicht ge-
folgt. Insofern kann nach jetzigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass 
„gesundes Leben“ nicht durch die Auswirkungen niederfrequenter Felder der Bahnstre-
cke beeinträchtigt wird. Der Forderung weitergehender Untersuchungen von Gesund-
heitsgefahren, Minderungsmöglichkeiten und evtl. verbleibenden Risiken wird daher 
nicht gefolgt. Diese können nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfah-
rens sein, sondern Gegenstand allgemeiner Forschung. 
 

zum Thema Zugzahlen und Lärmschutz 
- Das schalltechnische Gutachten wurde hinsichtlich der aktuellen Zugfrequentierung 

gem. E-Mail der DB AG vom 28.05.2018 überarbeitet. Eine Änderung der Planung (z. 
B. Erhöhung des Schallschutzes) wird hierdurch jedoch nicht bedingt. 
Die vom BUND angeführte Stellungnahme der Stadt Hilden zur Ermittlung von  Progno-
sen für Zeiträume beim Zugverkehrsaufkommen hat weiterhin Bestand. 

- Der Hinweis zu den unterschiedlichen Angaben bei Projektbeschreibung, Sitzungsvor-
lage etc. wird zur Kenntnis genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei 
vorliegendem Projekt um ein nun bereits mehrere Jahre andauernden Planungsprozess 
handelt. Infolgedessen haben sich Voraussetzungen (z.B. Zugzahlen) und Erkenntnisse 
(z.B. schalltechnisches Gutachten mit Stand vom 15.06.2018) aktualisiert. Die im aktu-
ellen Planungsstand enthaltenen Maßnahmen hinsichtlich Erschütterungs- und sekun-
dären Luftschallschutz sowie hinsichtlich einer lärmoptimierten Grundrissgestaltung 
entsprechen den aktuellen Erkenntnissen und gewährleisten die Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse innerhalb der Gebäude. 

- Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist kein Bau einer Lärmschutzmauer zum 
Bolzplatz hin vorgesehen. Die Stadt Hilden als Eigentümerin des Bolzplatzes und der 
Flurstücke davor sieht keinen Anlass, den Erschließungsträger zu aktiven Schall-
schutzmaßnahmen zu verpflichten und empfiehlt die Festsetzung von passiven Schall-
schutzmaßnahmen an den betroffenen Gebäuden im Bereich des Bebauungsplanes.  
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wurde daher aufgenommen, dass 
schützenswerte Räume wie Wohn-, Schlaf-, Kinder und Arbeitsräume mit fensterunab-
hängigen Belüftungseinrichtungen auszustatten sind. Dies ist im Rahmen des Bauan-
tragsverfahrens nachzuweisen. Der Schallschutz der neuen Wohnbebauung gegenüber 
dem Bolzplatz wird durch die festgesetzten passiven Lärmschutzmaßnahmen gewähr-
leistet. 

- Im Schalltechnischen Gutachten wurden die Geräuschimmissionen und Erschütte-
rungsemissionen untersucht und werden in entsprechenden Lärmkarten dargestellt. Für 
die Belange des Schallschutzes im Rahmen städtebaulicher Planungen, gelten die Ori-
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entierungswerte gem. DIN 18005. Diese beziehen sich jedoch auf Werte, gemessen an 
schutzwürdigen Fassaden, und nicht z.B. in Gärten. Die Anhaltswerte für die Einwir-
kung von Erschütterungen im Bahnwesen auf Menschen gem. DIN 4150 beziehen sich 
ebenfalls auf Menschen in Gebäuden und nicht z.B. in Gärten. Die Werte können somit 
lediglich eine Orientierungshilfe für die Außenbereiche darstellen. Es bleibt festzuhal-
ten, dass auch die Außenbereiche durch die Lärmschutzwand eine erhebliche Minde-
rung der Lärmbelastung erfahren (siehe Rasterlärmkarten in den Anlagen 3.1, 3.2 und 
4.1, 4.2 zum Schalltechnischen Gutachten). 
Im Urteil des OVG NRW, auf welches der BUND verweist, wird weiterhin ausgeführt: 
„Grundsätzlich hat sich die Planung neuer Wohngebiete hiernach daran auszurichten, 
dass die neuen Wohnhäuser allenfalls solchen Außenpegeln ausgesetzt sind, die die 
Orientierungswerte der DIN 18005 jedenfalls nicht überschreiten. Dieser Grundsatz 
kann allerdings nicht uneingeschränkt gelten.“ In verdichteten städtischen Räumen 
kann es daher „…im Einzelfall auch durchaus angezeigt sein, neue Wohnbauflächen in 
bereits vorbelastete Bereiche hinein zu planen, bei denen ggf. eine umfassende Einhal-
tung der Orientierungswerte als Außenpegel durch aktiven Lärmschutz nicht stets mög-
lich ist.“. Insofern wird auch dieser Belang in die städtebauliche Abwägung eingestellt. 
 

zum Thema Kosten 
- Die Erschließungskosten des Plangebiets sowie für den Bau der Lärmschutzwand und 

deren Instandhaltung trägt allein der Vorhabenträger, bzw. die zukünftigen Grundstück-
seigentümer. Dies wird in einem Städtebaulichen Vertrag zwischen Vorhabenträger und 
Stadt geregelt.  

- Kosten für die Allgemeinheit fallen nicht an. 
 

zu Informations- und Verfahrensfehlern 
- Entgegen den Darstellungen des BUND ist der Bereich des Plangebietes im wirksamen 

Flächennutzungsplan der Stadt Hilden als Wohnbaufläche dargestellt. Die im vorgeleg-
ten Vorentwurf des Bebauungsplanes vorgesehene Wohnnutzung entspricht also den 
derzeitigen FNP-Darstellungen der Stadt Hilden. Damit kann der Bebauungsplan aus 
den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes entwickelt werden. Eine Än-
derung desselbigen ist nicht nötig. Es befinden sich auch keine Teile des Plangebietes 
im Außenbereich oder sind Bestandteil des Landschaftsplanes. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Landschaftsplan und der Flächennutzungsplan 
keine parzellenscharfe Planung darstellen (auch Grenzen sind nicht parzellenscharf 
dargestellt), sondern insbesondere letzterer der vorbereitenden Bauleitplanung dient.  
Insofern hat die im Rahmen der Beteiligung abgegebene Stellungnahme des Kreises 
Mettmann weiterhin Bestand: „Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes. Natur- oder Landschaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine 
Beteiligung von Beirat, ULAN- Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht er-
forderlich.“ 
 

zum Thema Wohnflächenbedarf/ Wohnraumbedarf 
- Das Strategische Stadtentwicklungskonzept Hilden (STEK) bewertet verschiedene 

Wohnbaupotenzialflächen hinsichtlich mehrerer Kriterien. So ist der Standort Karnaper 
Str/ „Diesterweg“ hinsichtlich der ökologischen Bedeutung als hoch (Grünfläche) bewer-
tet worden, aber zugleich auch als „gut“ hinsichtlich seines Images als Wohnstandort. 
Eine generelle Nichtempfehlung kann daraus nicht abgeleitet werden. Die zusammen-
fassende Empfehlung sieht vielmehr eine Entwicklung als Wohnbaufläche als Einzel-
fallentscheidung vor.  

- Die Ansicht, Hilden würde über einen erheblichen Überschuss an Flächenreserven zur 
Entwicklung von Wohnraum verfügen, wird nicht geteilt. Hilden weist eine hohe Sied-
lungsdichte und im Vergleich zu anderen Städten nur wenige Flächen zur Entwicklung 
von Wohnraum auf. Eine Nachverdichtung im Bestand, ohne Hinzunahme nicht bebau-
ter Flächen, ist ebenfalls nicht einfach. So ist im STEK zu lesen: „Aufgrund der hohen 
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Siedlungsdichte ist eine Nachverdichtung und Aufwertung im Wohnungsbestand stets 
kritisch zu beleuchten“. Da Hilden jedoch u.a. aufgrund seiner Nähe zur Landeshaupt-
stadt und seiner optimalen verkehrlichen Anbindung ein sehr attraktiver Wohnstandort 
ist, ist gegenwärtig ein dringender Bedarf an neuem Wohnraum vorhanden. 
 

zum Thema Hochwasser-, Grundwasser- und Versickerungsproblematik 
- Die Bewertung der Hochwassergefahren erfolgte zum Zeitpunkt der Beteiligung auf 

Grundlage eines Entwurfs der Hochwassergefahrenkarte Garather Mühlenbach (Kar-
tenblatt 3/13), welcher jedoch von der Bezirksregierung Düsseldorf als fehlerhaft be-
zeichnet wurde. 
Inzwischen liegt die gültige Hochwassergefahrenkarte HQ100 „Garather Mühlenbach-
System“ vor, in der der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 255 nicht mehr betrof-
fen ist.  

- Der Untersuchungszeitpunkt im Oktober 2013 gibt einen temporären Grundwasserhori-
zont wieder. Die maßgebenden Grundwasserstände zur Beurteilung der Gesamthydro-
geologie auf diesem hier relevanten Plangelände sind ausschließlich aus den Gangli-
nien der umliegenden Pegeldaten zu bewerten. Der Grundwasserstand bei 1,50 m 
kann, bei gleicher Höhenlage der Geländeoberfläche nicht eingetreten, sein. Was die 
öffentlich zugängigen Grundwasserdaten der näheren Umgebung beweisen. Die an-
geblichen Hinweise aus einem anderen Bebauungsplanverfahren sind daher hier nicht 
relevant. 
Die geplante Bauausführung hat keine „Verdrängung“ von Grundwasser zu den Be-
standsgebäuden hin zur Folge. In diesem Zusammenhang wird auch auf die in Rich-
tung Westen orientierte Fließrichtung des Grundwassers verwiesen (weg von den Be-
standsgebäuden). 

- Die Behauptung der ″fragliche Bohrtechnik″ wird vom Fachgutachter des erstellten hyd-
rologischen Gutachtens zurückgewiesen, da fachliche saubere Argumente fehlen.  Es 
ist richtig, dass die angegebenen Durchlässigkeitskoeffizienten erst ab 1 m unter jetzi-
ger Geländeoberkante angegeben wurden. Dies aus dem Grund, dass eine Versicke-
rung, gleich wo diese durchgeführt wird, mindestens in frostfreier Tiefe, d.h. mindestens 
0,80 m unter zukünftigem Geländeniveau stattfinden muss. Die überlagernde bindige 
Deckschicht ist in diesem Falle für eine Versickerung nicht relevant, da sie nicht zur 
Versickerung von Oberflächenwasser genutzt werden soll.  

- Da das unbelastete Niederschlagswasser, über Rigolenanlagen bis in die unterlagern-
den Sande und Kiese eingeleitet und nicht oberflächig versickert wird, erschwert die zu-
sätzliche Versiegelung durch die Bebauung nicht die Versickerung. Eine Schädigung 
der Altbebauung durch Umsetzung der Planung ist daher, und auch aufgrund der für 
das Plangebiet maßgeblichen westlich gerichteten Fließrichtung des Grundwassers, 
auszuschließen. 

- Dem Einwand des BUND hinsichtlich der Konkretisierung der geplanten Rigolenanlage 
wird gefolgt. Im aktuellen Bebauungsplanentwurf ist die Fläche für die Rigolenanlage 
zeichnerisch aufgenommen und mit einer textlichen Festsetzung versehen. In der Plan-
begründung wird dann auf die Dimensionen der Rigole (der Rigolen) und anderer dies-
bezüglicher Vorgaben eingegangen. Grundsätzlich muss eine Versickerungsanlage 
mindestens 1 mal jährlich überprüft und gewartet werden. Dies gilt nicht nur hier in dem 
Plangebiet sondern generell bei jeder Versickerungsanlage. Die vom BUND genannten 
Gefahren sollten bei korrekter Überprüfung und Wartung daher nicht eintreten. Der For-
derung nach Durchführung weiterer Untersuchungen wird daher nicht gefolgt. 

- Das Vorhaben trägt inzwischen nicht mehr den Arbeitstitel „Solarsiedlung Karnap“, weil 
die Fortschreibung der EnEV die besonderen Förderprogramme obsolet gemacht hat. 
Die Planung erhebt daher keinen Anspruch darauf den Voraussetzungen für „Klima-
schutz-Siedlungen, gefördert vom Land NRW“ vollständig gerecht zu werden.  
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone IIIA des festgesetzten Wasserschutzge-
bietes „Hilden-Karnap“. Daraus ergibt sich eine verbindliche Einhaltung der Genehmi-
gungstatbestände für den Schutz in der Zone IIIA gemäß der entsprechenden Wasser-
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schutzverordnung. Diese werden in der vorliegenden Planung berücksichtigt sodass 
sich diesbezüglich keine weiteren Konsequenzen für die Planung ergeben. 
 

zum Thema Natur-, Arten-, Ausgleichs- und Umweltschutzproblematik 
- Das Vorkommen der Zauneidechse wurde im weiteren Verfahrensverlauf eindeutig 

nachgewiesen und eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit der Zauneidechse 
festgestellt. Im vorliegenden Planungsstand werden daher die folgenden Maßnahmen 
für die Zauneidechse berücksichtigt:  
1.) Die Lärmschutzwand (LS-Wand) wird mit Öffnungen versehen, als Durchlassmög-

lichkeit für die Zauneidechse. Zur Verdeutlichung wurde ein entsprechender Schnitt 
durch Bahntrasse, Schotterkörper, Saum und LS-Wand erstellt.  

2.) Zur Kompensation der Beeinträchtigung (CEF-Maßnahme) der Zauneidechsenle-
bensräume wird nun eine Fläche herangezogen, die sich im nördlichen Bereich des 
Plangebiets befindet. 

3.) Die entsprechenden geänderten Voraussetzungen wurden im Gutachten „Alternati-
ve CEF – Maßnahmenfläche für die Zauneidechse„ des Kölner Büro für Faunistik, 
mit Stand vom 01.12.2017 berücksichtigt und bewertet. 

4.) Die genannten geänderten CEF-Maßnahmen für die Zauneidechse werden entspre-
chend als Festsetzungen in den Bebauungsplan sowie in die Begründung über-
nommen. 

- Im Rahmen der durch das Kölner Büro für Faunistik erstellten Artenschutzprüfung wur-
den die artenschutzrechtlichen Konflikte, die im Zusammenhang mit der Realisierung 
des Vorhabens bestehen, methodisch und fachlich korrekt untersucht und bewertet. 
Dabei wurden Vögel, Fledermäuse und Reptilien im Vorhabenbereich und der nahen 
Umgebung erfasst. Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass 
das Vorhaben unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen, sowie funktionserhaltenden, vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen (z. B. Neuschaffung von Lebensraum für die Zauneidechse inner-
halb des Plangebietes) aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig ist. Der Forderung 
nach Nachuntersuchungen wird daher nicht gefolgt. 

- Das zuvor dargestellte gilt auch für Fledermäuse. Entsprechende Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minderung artenschutzrelevanter Beeinträchtigungen sind in den 
Textlichen Festsetzungen enthalten und werden als geeignet und ausreichend angese-
hen. 

- Der Anregung der Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann, die der BUND teilt, wird 
gefolgt und auf die Heckenpflanzung als Ausgleichsmaßnahme verzichtet. Die Ein-
griffsbilanzierung wurde hinsichtlich der neuen Maßnahmen überarbeitet (Stand Lan-
despflegerischer Fachbeitrag, 12.04.2019). 
Auf die Thematik des Landschaftsplangebietes wurde bereits eingegangen. Die Not-
wendigkeit einer Neuaufstellung des LBP wird nicht gesehen. 
 

zu den Zusammenfassenden Aussagen 
- Es werden keine planungsrechtlichen Fehler gesehen, die zur Einstellung des Verfah-

rens führen würden. 
- Gesundes Wohnen innerhalb der Gebäude ist aufgrund der festgesetzten Lärmschutz- 

und Erschütterungsschutzmaßnahmen möglich. 
- Die Lärmschutzwand (nicht Mehrzahl) wird begrünt ausgeführt. Eine Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes wird nicht gesehen, auch da die Bahnlinie bereits heute eine er-
hebliche Barriere bildet, auch wenn sie optisch weniger stark sichtbar ist, als eine Lärm-
schutzwand. Die Planung selbst sieht außerdem den Erhalt einer möglichst großen Zahl 
von großkronigen Bäumen sowie die Anlage von Gärten mit Baum- und Heckenpflan-
zungen vor.  

- Da die aktuellen Hochwassergefahrenkarten vorliegen, ist die Thematik nun kein The-
ma mehr. Die Grundwassersituation ist durch das hydrogeologische Gutachten in aus-
reichender Weise betrachtet worden. 
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- Ein öffentliches Interesse an der Neuschaffung von dringend benötigtem Wohnraum ist 
gegeben (dies bezeugen u.a. Bürgereingaben zum Vorhaben). Übergeordnete Planun-
gen stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Dem Naturschutz wird in ausreichender 
Weise Rechnung getragen (z.B. Maßnahmen für die Zauneidechse). 

Der Forderung des BUND, den Bebauungsplan von der Agenda abzusetzen oder auf Eis 
zu legen wird daher nicht gefolgt. 
 

2. die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger aus der ersten Offenlage wie folgt ab-
zuhandeln: 
 

2.1 Schreiben von Bürger 1 vom 04.02.2015: 
Der Bebauungsplan mit begrünter Schallschutzwand und aufgelockerter Bebauung wird 
sehr befürwortet. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen 
 

2.2 Schreiben von Bürger 2 vom 04.02.2015: 
Die Maßnahme, eine Schallschutzwand mit Häusern zwischen Karnaperstraße und Dies-
terwegstraße zu beplanen, wird begrüßt. 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen 
 

2.3 Schreiben der Mitglieder des Stammtisches des Bürgervereins Hilden-Süd vom 
09.02.2015: 
Der Bebauungsplan mit begrünter Schallschutzwand und aufgelockerter Bebauung wird 
sehr begrüßt. 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
 

2.4 Schreiben von Bürger 3 vom 10.02.2015: 
Generell wird dem Bauvorhaben nicht zugestimmt.  
Die Nachfrage nach Wohnraum mit der angedachten Wohnqualität wird vor dem Hinter-
grund des zu erwartenden Lärms und der Erschütterungen durch den (zunehmenden) Zug-
verkehr in Frage gestellt. Ein Öffnen von Fenstern und Aufenthalt in den Gärten sei eher 
nicht sinnvoll/möglich. Es wird auf die Kosten für Schallschutz und Erschütterungsschutz 
usw. die sich auf den Kaufpreis auswirken würden, und das hohe finanzielle Risiko bei 
Nichtvermarktung der Wohneinheiten hingewiesen. 
 
Folgende Einwände werden außerdem zu bestimmten Themen vorgebracht: 
 
Grundwasser: 
Es werden erhebliche Bedenken wegen der geplanten Versiegelung einer bisherigen Versi-
ckerungsfläche vorgebracht. Es wird auf die unmittelbare Nähe zum Wasserwerk und even-
tuelle Auswirkungen einer Einstellung des Betriebs verwiesen. Nach Versiegelung des 
Plangebietes werden massive Probleme mit der Grundwasserhöhe und dem Haus des Ver-
fassers befürchtet. 
Es wird auf Berichte von Anwohnern verwiesen, die ein Unterwasserstehen des Plangebie-
tes bei Starkregen beschreiben. Bei Versiegelung des Plangebietes wird eine Abdrängung 
des Regenwassers zur älteren Bebauung hin befürchtet. Bestehende Häuser seien nicht für 
einen höheren Grundwasserspiegel geplant. Es wird die Frage gestellt, wer für dann auftre-
tende Schäden aufkommt.  
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Lärmschutz: 
Die 4 m hohe Mauer als Lärmschutzmaßnahme wird als unwirksam angesehen. Der 
Schallschutz könne nur für unmittelbar an die Mauer angrenzende Neubauten funktionie-
ren. Der offene Bahnübergang Karnaper Straße könne nicht für eine Schallschutzmauer 
einbezogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Lärmbelastung für die Be-
standshäuser an Karnaper Straße, „Diesterweg“, Schürmannstr. und weitere, deutlich er-
höht. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Den Einwänden wird aus folgenden Gründen nicht zugestimmt: 
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. Schall-
schutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme) und Erschütterungsschutz werden in-
nerhalb der Gebäude die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. Die 
Wahl des Wohnstandortes obliegt eventuellen Interessenten und ist daher nicht Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens. Etwaige Kaufpreisgestaltungen und die Berücksichti-
gung etwaiger finanzieller Risiken bei der Vermarktung der Wohneinheiten liegen allein 
beim Eigentümer der Flächen und sind daher nicht Gegenstand der Diskussion im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Zum Thema Grundwasser: 
Das Wasserwerk Karnap ist seit längerem in Betrieb und entspricht dem Stand der Technik. 
Eine Schließung bzw. Einstellung der Grundwasserentnahme ist nach Auskunft des Was-
serwerkes bis in die weite Zukunft nicht vorgesehen. Die Grundwasserentnahme, so wie sie 
z.Z. betrieben wird, besteht seit dem Jahre 1974. Die Ganglinie eines in der Nähe des 
Plangebietes befindlichen Grundwasserbeobachtungspegels mit Messzeiträumen von 1961 
bis 2007 weisen bis etwa 1974 einen mittleren Grundwasserhorizont bei der Kote 
NHN+40,5 m auf. Nach Inbetriebnahme des Wasserwerkes fielen die Grundwasserstände 
bis etwa zur Kote NHN+37,5 m bis zum Jahre 1976 ab. Danach stiegen die Grundwasser-
horizonte bis 1982 wieder an und verharren dann i.M. bei der Kote NHN+41,0 m und damit 
etwa in gleicher Höhenlage, bevor die Grundwasserentnahme stattgefunden hat. 
Ein Einfluss der Grundwasserentnahme aus dem Wasserwerk ist demnach für die hier ge-
plante Baumaßnahme nicht gegeben. 
Ein Anstieg des Grundwasserhorizontes, bedingt durch eine sog. Versiegelung, ist nicht 
gegeben. Grundsätzlich ist festzustellen, dass das anfallende Regenwasser sowohl von 
den zukünftigen Dachflächen wie auch der befestigten öffentlichen Verkehrswege dem Un-
tergrund und damit dem Grundwasser wieder zugeführt wird. An der Quantität des Was-
sereintrages in die Grundwasserebene ändert sich dadurch nichts. Es wird auch in Zukunft 
die gleiche Regenmenge wie auch zum heutigen Zeitpunkt auf dem Gelände vorhanden 
sein. 
Die Fließrichtung des Grundwassers ist generell nach Westen, Richtung Rhein gerichtet. 
Bei westlich gerichteter Fließrichtung des Grundwassers wird es zu keiner Schädigung der 
umgebenden, z. Z. bestehenden Bebauungen (alle östlich, bzw. südöstlich des Plangebie-
tes), kommen können. 

 
2.5 Schreiben von Bürger 4 vom 12.02.2015: 

Das Flurstück des Bürgers grenzt direkt an die Sängerwiese an. Folgende Bedenken wer-
den zum Bebauungsplan gegeben: 
 
Zum Thema Grundwasser: 
Im Sommer 2013 wurde eine Grundwasserpumpe geschlagen. Festgestellt wurde ein 
Grundwasserstand nach 1,50 m. 
 
Zum Thema Versickerung:: 
Bei Starkregen bildet sich auf der Sängerwiese ein See, der tagelang nicht versickert. 
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Es wird befürchtet, dass durch die geplante Bebauung der Grundwasserspiegel wieder 
steigt und die Versickerungsfähigkeit des Bodens weiter eingeschränkt ist. Es wird befürch-
tet, dass dadurch der Keller des eigenen Wohnhauses feucht wird, da es nicht durch eine 
Wanne gegen Wassereinbruch geschützt sei. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Den Einwänden wird aus folgenden Gründen nicht zugestimmt: 
Dass bei 1,50 m unter Gelände (bei Annahme etwa gleicher Geländehöhenlage wie in dem 
Plangebiet vorhanden) bereits ein Grundwasserhorizont festgestellt wurde, wird angezwei-
felt, da nachweislich über Jahrzehnte bis in die genannte Höhe kein Grundwasser ange-
stiegen sein kann. Wäre dies der Fall, würden bereits heute benachbarte Wohnhäuser 
deutliche Wasserschäden aufweisen, wenn sie nicht gegen Wassereinbruch durch eine 
„weiße Wanne“ geschützt sind.  
Ein Anstieg des Grundwasserhorizontes, bedingt durch eine sog. Versiegelung, ist nicht 
gegeben. Grundsätzlich ist festzustellen, dass das anfallende Regenwasser sowohl von 
den zukünftigen Dachflächen wie auch der befestigten öffentlichen Verkehrswege dem Un-
tergrund und damit dem Grundwasser wieder zugeführt wird. An der Quantität des Was-
sereintrages in die Grundwassereben ändert sich dadurch nichts. Es wird auch in Zukunft 
die gleiche Regenmenge wie auch zum heutigen Zeitpunkt auf dem Gelände vorhanden 
sein. 
Die Fließrichtung des Grundwassers ist generell nach Westen, Richtung Rhein gerichtet. 
Bei westlich gerichteter Fließrichtung des Grundwassers wird es zu keiner Schädigung der 
umgebenden, z. Z. bestehenden Bebauungen (alle östlich, bzw. südöstlich des Plangebie-
tes), kommen können. 
 

2.6 Schreiben von Bürger 5, Bürgerin 6 und Bürgerin 7 vom 17.02.2015 (alle Schreiben mit 
demselben Inhalt): 
Es werden folgende Bedenken zum Bebauungsplan dargelegt: 
Da das Bauvorhaben Häuser vorsieht, die höchstens 11 Meter zu den Bahngleisen stehen, 
sei das Grundstück ungeeignet, Es wird auf die Kommunalwahl von 2014 verwiesen, bei 
welcher sich alle Parteien gegen eine weitere Bebauung im Hildener Randbereich (aus-
drücklich auch im Hildener Süden) ausgesprochen hätten. 
Es wird um Beachtung des Bürgerwillens gebeten. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Schallschutz- und Erschütterungsschutzmaß-
nahmen werden die Auswirkungen der nahe gelegenen Bahnstrecke auf die zukünftige Be-
bauung auf ein verträgliches Maß abgemildert.  
 

2.7 Schreiben von Bürgerin 8 vom 18.02.2015: 
Die Schaffung von Bauplätzen im nachgefragten Hildener Süden wird begrüßt. 
Folgendes wird angeregt: 
Die Errichtung der geplanten Lärmschutzwand wird als notwendig erachtet. In diesem Zu-
sammenhang wird auf die Zuwächse im Schienengüterverkehr auf der Strecke Köln-
Düsseldorf verwiesen. Insbesondere nachts seien dadurch Anwohner pausenlos von Lärm 
und Erschütterung betroffen. Es würden leider keine Schutzmaßnahmen seitens der DB AG 
oder der Politik zum Schutz der Anwohner ergriffen. Daher werden die geplante Erschlie-
ßung des Baugebietes und die Errichtung eines Lärmschutzes durch einen privaten Inves-
tor ausdrücklich unterstützt. 
Des Weiteren würde es begrüßt werden, wenn im nördlichen Teil (entlang der Hofstraße) 
ebenfalls in den nächsten Jahren eine Lärmschutzwand gebaut werden könnte. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
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Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. Der Wunsch nach einer Lärmschutzwand 
nördlich des Plangebietes wird zur Kenntnis genommen, ist aber nicht Gegenstand des vor-
liegenden Bebauungsplanverfahrens. 
 

2.8 Schreiben von Bürger 9 vom 18.02.2015: 
Es werden die folgenden Bedenken gegenüber der Planung geäußert: 
Allgemein: 
Mit der Planung wolle man nur die „Vermarktung“ der ehemaligen Festwiese ermöglichen. 
Es wird auf die augenscheinlich hoch verdichtete geplante Bebauung hingewiesen. Ein 
Wohlfühlen zukünftiger Bewohner wird in Frage gestellt. Es gäbe kein öffentliches Interesse 
an der Planung. 
Vor diesem Hintergrund sollten des Weiteren der Erhalt von Grünflächen und der dörfliche 
Charakter von Karnap im Vordergrund stehen. 
 
Zum Thema Lärm- und Erschütterungsimmissionen: 
Der Bau von Wohnungen bis 11 m an die Bahngleise heran wird abgelehnt. 
Zum Thema Grundwasser und Hochwasser: 
Es sei nicht auszuschließen, dass Wasser bei der geringen Versickerungsfähigkeit des Bo-
dens zur Altbebauung hingedrängt und zu Problemen führen würde. 
In diesem Zusammenhang wird auf den eigenen Sickerschacht auf dem eigenen Grund-
stück und die Verhältnisse bei Starkregen eingegangen. 
Es wird gefordert, dass Fachexperten den politischen Entscheidungsträgern zu diesem 
Thema absolut sichere Daten liefern. 
 
Zusammenfassend wird gewünscht: 
- die Bebauungsplanung für das zum gesunden Wohnen ungeeignete Gebiet einzustel-

len, 
- den entlang der Bahnstrecke verlaufenden Teil der Diesterwegstraße, mit Verweis auf 

den Flächennutzungsplan der Stadt Hilden, als öffentlichen Weg und damit das Land-
schaftsbild zu erhalten. 

- Das Landschaftsbild zu erhalten und nicht durch die geplante Lärmschutzwand zu ver-
schandeln 

-  
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Den Einwänden wird aus folgenden Gründen nicht zugestimmt: 
 
Allgemein: 
Dem Vorwurf, vordergründig die Vermarktung der Fläche für eine bestimmte Person ermög-
lichen zu wollen, wird nicht entsprochen. Die Schaffung von dringend benötigtem und 
nachgefragtem Wohnraum steht im Vordergrund der Planung. Öffentliches, dem Bauvorha-
ben positiv gestimmtes Interesse ist ebenfalls gegeben, wie die Stellungnahmen anderer 
Bürger zeigen. 
Derzeit stellt sich die Fläche des Plangebietes überwiegend als verwilderte Brachfläche dar 
und nicht als hochwertige und nutzbare Grünfläche. Im Übrigen wird für durch die Planung 
entfallende Grün- und Freiflächen entsprechender Ausgleich geschaffen, welcher im Be-
bauungsplan festgesetzt ist. Das Stadtgebiet von Hilden ist eines der am dicht besiedelsten 
in Nordrhein-Westfalen und weist nur wenig Flächen für die Schaffung neuen Wohnraums 
auf. Der Wunsch einen als „dörflich“ bezeichneten Charakter erhalten zu wollen ist ein sub-
jektiver und steht ggf. entgegen den Wünschen von Bürgern, die dringend Wohnraum in 
Hilden suchen. Die Belange sind gegeneinander abzuwägen. 
 
Zum Thema Lärm- und Erschütterungsimmissionen: 
Durch im Bebauungsplan festgesetzte Schallschutz- und Erschütterungsschutzmaßnahmen 
werden die Auswirkungen der nahe gelegenen Bahnstrecke auf die zukünftige Bebauung 
auf ein verträgliches Maß abgemildert, sodass innerhalb der Gebäude gesunde Wohnver-
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hältnisse möglich sind. Auch die Freiflächen erfahren durch die Lärmschutzwand eine er-
hebliche Verbesserung gegenüber der heutigen Lärmsituation. 
 
Zum Thema Grundwasser und Hochwasser: 
Die Fließrichtung des Grundwassers ist generell nach Westen, Richtung Rhein gerichtet. 
Bei westlich gerichteter Fließrichtung des Grundwassers wird es zu keiner Schädigung der 
umgebenden, z. Z. bestehenden Bebauungen (alle östlich, bzw. südöstlich des Plangebie-
tes), kommen können.  
Die private Entwässerungsproblematik auf dem Grundstück des Bürgers ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens und wird daher nicht weiter behandelt. 
Der Forderung nach Lieferung eines entsprechenden Fachgutachtens wurde bereits mit der 
Erstellung des Hydrogeologischen Gutachtens der Ingenieurgesellschaft Müller nachge-
kommen. 
 
Zusammenfassende Wünsche: 
- Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan werden die Anforderungen an gesunde 

Wohnverhältnisse innerhalb der Gebäude sichergestellt. 
- Der genannte Teilabschnitt des Weges befindet sich derzeit noch in städtischem Eigen-

tum, wird jedoch vor Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplanes an den  Vorhaben-
träger veräußert. Auf dann privatem Grund kann der asphaltierte Weg daher grundsätz-
lich vom Eigentümer überplant werden.  

- Was das Landschaftsbild betrifft, so bildet heute die Bahnlinie eine erhebliche Barriere 
und beim Plangebiet handelt es sich um eine Vegetationsfläche unterschiedlicher Aus-
prägung und einen parallel zur Bahnstecke verlaufenden asphaltierten Fußweg. Die 
Planung selbst sieht den Erhalt einer möglichst großen Zahl von großkronigen Bäumen 
sowie die Anlage von Gärten mit Baum- und Heckenpflanzungen vor. Die Lärmschutz-
wand wird darüber hinaus begrünt. Vor diesem Hintergrund können bei Umsetzung der 
Planung keine landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen festgestellt werden. 
 

2.9 Schreiben von Bürgerin 10 vom 20.02.2015: 
Die Verfasserin des Schreibens und ihre Familie sind gegen die Bebauung der Sängerwie-
se am Karnap und bitten darum von den Bebauungsplänen abzusehen. 
Die Bürgerin erläutert die Gründe ihrer damaligen Kaufentscheidung (Haus in der Diester-
wegstraße).  
 
Zum Thema Ökologische Aspekte: 
Sie führt des Weiteren ökologische Aspekte von großen Brachflächen an. So seien diese 
Oasen für viele Tier- und Pflanzenarten und seien somit von entscheidender Bedeutung für 
die Biodiversität. Die Sängerwiese sei daher von unschätzbarem Wert, auch für seltene 
Vogelarten. Es wird außerdem auf die am Bahndamm beobachtete Zauneidechse hinge-
wiesen. 
 
Zum Thema Bodenversiegelung: 
Die zusätzliche Bodenversiegelung wirke sich ungünstig auf den Wasserkreislauf aus. Der 
relativ hohe Grundwasserspiegel führe jetzt schon zu feuchten Kellern in benachbarten 
Gebäuden. Diese Situation würde sich bei Wegfall der Sängerwiese als Versickerungsflä-
che verschlimmern. 
 
Zum Thema Lärmschutzwand: 
Für bestehende Gebäude würde die geplante Lärmschutzwand nur marginale Lärmminde-
rung bewirken, das Landschaftsbild jedoch negativ beeinflussen. Die Geräusche aus und 
die Sicht auf den angrenzenden Wald würden genommen werden. 
 
Zum Thema Verkehr auf der Diesterwegstraße: 
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Durch die zusätzlichen 28 Wohneinheiten würde sich das Verkehrsaufkommen erheblich 
erhöhen, so dass ein Spielen auf der Straße durch Kinder nicht mehr erlaubt werden kön-
ne. 
 
Zum Thema Kauf der Baugrundstücke: 
Es sei eine starke Lärmbelastung trotz Lärmschutzwand zu erwarten. Die Lärmschutzwand 
würde nichts an den starken Erschütterungen durch den Zugverkehr ändern. Es wird be-
fürchtet, dass sich keine Käufer für die Grundstücke finden würden und Landschaft und die 
Lebensqualität für die Anwohner vermindert wären, ohne Neubürger gewonnen zu haben. 
 
Zum Thema Qualität statt Quantität: 
Hilden sei noch ein sehr attraktiver Ort zum Leben, insbesondere aufgrund vieler Grünflä-
chen und dem unverbauten Charakter. Anstatt schicke Neubausiedlungen zu bauen und 
hierdurch die Einwohnerzahl zu erhöhen, sollten dagegen marode Altbaubestände entfernt, 
bzw. saniert werden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Den Einwänden wird aus folgenden Gründen nicht zugestimmt: 
 
Zum Thema Ökologische Aspekte: 
Die Sängerwiese wird in ihrem Charakter als Brachfläche durch Umsetzung der geplanten 
Bebauung nicht mehr erhalten werden können. Im Rahmen der durch das Kölner Büro für 
Faunistik erstellten Artenschutzprüfung wurden die artenschutzrechtlichen Konflikte, die im 
Zusammenhang mit der Realisierung des Vorhabens bestehen, untersucht und bewertet. 
Dabei wurden Vögel, Fledermäuse und Reptilien im Vorhabenbereich und der nahen Um-
gebung erfasst. Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vor-
haben unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen, sowie funktionserhaltenden, vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men (z. B. Neuschaffung von Lebensraum für die Zauneidechse innerhalb des Plangebie-
tes) aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig ist. 
 
Zum Thema Bodenversiegelung: 
Eine Veränderung des Grundwasserspiegels, bedingt durch eine sog. Versiegelung, ist 
nicht gegeben. Das anfallende Regenwasser, sowohl von den zukünftigen Dachflächen wie 
auch der befestigten öffentlichen Verkehrswege, wird dem Untergrund und damit dem 
Grundwasser wieder zugeführt. An der Menge des Wassereintrages in die Grundwasser-
ebene ändert sich dadurch nichts. Es wird auch in Zukunft die gleiche Regenmenge wie 
auch zum heutigen Zeitpunkt auf dem Gelände vorhanden sein. Der beschriebene jetzige 
Situation (feuchte Keller benachbarter Gebäude) wird durch das Vorhaben nicht verschärft. 
Des Weiteren ist die Fließrichtung des Grundwassers generell nach Westen, in Richtung 
Rhein, und somit von den Bestandsgebäuden weg gerichtet.  
 
Zum Thema Lärmschutzwand: 
Für bestehende Gebäude besteht durch das Vorhaben kein Anspruch auf eine Absenkung 
der Geräuschbelastung durch die Lärmschutzwand. Nichts destotrotz verbessert sich mit 
Bau der Lärmschutzwand die Lärmsituation auch für die Bestandsgebäude (siehe Differenz 
Rasterlärmkarten der Anlagen 6.1 und 6.2 zum schalltechnischen Gutachten mit Stand vom 
15.06.2018).  
Die Planung sieht den Erhalt einer möglichst großen Zahl von großkronigen Bäumen sowie 
die Anlage von Gärten mit Baum- und Heckenpflanzungen vor. Die Lärmschutzwand wird 
begrünt ausgeführt, sodass bei Umsetzung der Planung insgesamt keine landschaftsästhe-
tischen Beeinträchtigungen festgestellt werden können. 
 
Zum Thema Verkehr auf der Diesterwegstraße: 
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Bei Schaffung von lediglich max. 34 Wohneinheiten wird die zusätzliche verkehrliche Belas-
tung auf der Diesterwegstraße als gering (zu morgendlichen und abendlichen Spitzenstun-
denzeiten 12 bis 15 Kfz pro Stunde) und städtebaulich verträglich eingestuft. Davon abge-
sehen ist die Diesterwegstraße eine öffentliche Verkehrsfläche, ausgewiesen als Tempo-30 
Zone. Da es sich bei dieser Ausweisung weder um einen verkehrsberuhigten Bereich (auch 
Spielstraße oder Wohnstraße), noch um eine gemeinsam nutzbare Fläche (auch Mischflä-
che, Shared Space, Begegnungszone) handelt, ist eine Nutzung der Fahrbahn durch Kin-
derspiele nicht erlaubt. 
 
Zum Thema Kauf der Baugrundstücke: 
Durch im Bebauungsplan festgesetzte Schallschutz- und Erschütterungsschutzmaßnahmen 
werden die Auswirkungen der nahe gelegenen Bahnstrecke auf die zukünftige Bebauung 
auf ein verträgliches Maß abgemildert, so dass gesunde Wohnverhältnisse innerhalb der 
Gebäude möglich sind. Auch die Freiflächen erfahren durch die Lärmschutzwand eine er-
hebliche Verbesserung gegenüber der heutigen Lärmsituation. 
Etwaige Risiken bei dem Verkauf der Wohnungen liegen allein beim Eigentümer der Flä-
chen und sind daher nicht Gegenstand der Diskussion im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens. 
 
Zum Thema Qualität statt Quantität: 
Die Planung sieht die Schaffung einer qualitativ hochwertigen und ressourcenschonenden 
(Stichwort: Solarsiedlung) Bebauung sowie eines familiengerechten und für alle Altersgrup-
pen geeignet gestalteten Wohnumfeldes vor. Insofern wird eine städtebauliche Qualität 
vorgegeben, die auch für andere Planungen im Stadtgebiet modellhaft sein kann. Davon 
abgesehen begrüßt die Stadt Hilden auch eventuelle private Altbausanierungsvorhaben im 
Stadtgebiet. 
 

2.10 Schreiben einer Bürgerin 11 vom 24.02.2015: 
Folgende Eingaben werden gemacht: 
 
Zum Thema Lärm 
- Bebauung in unmittelbarere Nähe zur Güterbahnstrecke wird aus Lärmschutzgründen 

als bedenklich angesehen. 
- Es wird befürchtet, dass durch den Bau der geplanten Lärmschutzwand mehr Lärm 

durch die Güterbahnstrecke auf die weiter entfernt liegenden Bestandsgebäude (u.a. 
Eigentum des Verfassers/der Verfasserin) einwirken könnte. 
 

Zum Thema Kosten 
- Es wird nach der Übernahme von Folgekosten, wie Erhaltung und Pflege der Lärm-

schutzwand gefragt, die nur der Bauträger tragen sollte. 
 

Zum Thema Fuß- und Radweg Diesterwegstraße 
1.) Der durch die Planung entfallende asphaltierte Weg entlang der Bahnstrecke wird in 

Frage gestellt, insbesondere, da er nicht Eigentum des Bauträgers sei. 
 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Zum Thema Lärm 
- Durch im Bebauungsplan festgesetzte Schallschutz- und Erschütterungsschutzmaß-

nahmen werden die Auswirkungen der nahe gelegenen Bahnstrecke auf die zukünftige 
Bebauung auf ein verträgliches Maß abgemildert, so dass gesunde Wohnverhältnisse 
innerhalb der Gebäude möglich sind. Auch die Freiflächen erfahren durch die Lärm-
schutzwand eine erhebliche Verbesserung gegenüber der heutigen Lärmsituation. 

- Der Schallschutz wird durch eine 5 m hohe begrünte Lärmschutzwand und passiven 
Schallschutz gegeben. Die Bestandshäuser an der Diesterwegstraße werden nach Bau 
der Lärmschutzwand eine Absenkung der Geräuschbelastung erfahren (siehe Differenz 
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Rasterlärmkarten der Anlagen 6.1 und 6.2 zum schalltechnischen Gutachten mit Stand 
vom 15.06.2018). 
 

Zum Thema Kosten 
- Die Lärmschutzwand geht nicht in das Eigentum der Stadt Hilden und städtische Unter-

haltung über. Die Pflege der Lärmschutzwand ist zwischen dem Erschließungsträger 
und den Erwerbern der Grundstücke vertraglich zu regeln. 
 

Zum Thema Fuß- und Radweg Diesterwegstraße 
- das Flurstück, auf welchem der genannte Weg liegt, befindet sich derzeit noch in städti-

schem Eigentum, wird jedoch vor Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplanes an den 
Vorhabenträger veräußert. Auf dann privatem Grund kann der asphaltierte Weg daher 
grundsätzlich vom Eigentümer überplant werden. Durch die neue Erschließungsstraße 
durch das Plangebiet bleibt jedoch auch in Zukunft eine Wegeverbindung erhalten. 

 
2.11 Schreiben eines Bürgers 12 vom 24.02.2015: 

Folgende Einwände werden gegen die Planung ausgesprochen: 
 
Zum Thema Lärm 
- Es herrscht vorherzusehender Lärm trotz Wall (zu nahe an der Bahn). 
- Die Lärmbelästigung auf der Diesterwegstraße ist bereits jetzt sehr hoch. Es wird be-

fürchtet, dass der Lärm sich hinter dem Wall „absenkt“ und es dort noch lauter wird. 
 

Zum Thema Kosten 
- Folgekosten des Lärmschutzwalls dürfen nicht zu Lasten der Kommune, sondern aus-

schließlich an den Bauträger und die Erwerber gehen. 
 

Zum Thema Fuß- und Radweg Diesterwegstraße 
- Der durch die Planung entfallende asphaltierte Weg entlang der Bahnstrecke wird in 

Frage gestellt, insbesondere, da er nicht Eigentum des Bauträgers sei. 
 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Abhandlung der Stellungnahme entspricht jener von Stellungnahme 2.10.  
 

2.12 Schreiben eines Bürgers 13, eines Bürgers 14 und einer Bürgerin 15 vom 26.02.2015: 
Folgende Fragen, Bedenken und Gegenargumente für die Bebauung werden aufgelistet: 
- Das Schallgutachten ist veraltet. Der Bahnverkehr hat deutlich zugenommen. 
- Schallschutzwerte und Schallschutzgesetze stehen vor Änderung und das Gutachten ist 

aus den Vorjahren. Daher würde kein Schallschutz nach den aktuellen Bestimmungen 
gewährleistet. 

- Frage nach der Schallabsorption der Schallschutzmauer und ob der Schall wegen des 
gegenüberliegenden Waldes noch stärker zurückkommt.  

- Es wird auf den Anstieg der Gebäudezahl verwiesen (11 im Vorentwurf vom 23.11.2010 
gegenüber 12 im aktuellen Bebauungsplanentwurf). 

- Erschließung wurde im Vorentwurf vom 23.11.2010 von der Karnaper Straße her ge-
plant. Würde der Park an das Grundstück der Bürgerin 15 gepflanzt, hätte man einen 
Blick ins Grüne und könne den Fußweg erhalten. Der aktuelle Bebauungsplanentwurf 
gestaltet sich komplett anders, so dass aller Verkehr bei dem Grundstück der Bürgerin 
15 vorbeikommt. Diese Planung wird abgelehnt. Es wird von 56 zusätzlichen Autos pro 
Tag ausgegangen, die an dem Haus der Bürgerin 15 vorbeifahren würden. 

- Es wird eine Einbahnstraßenregelung von der Karnaper Straße Anfang der Neubebau-
ung bis zum Grundstück der Bürgerin 15 vorgeschlagen. 

- Bebauungsplan und Fahrbahnausbau würden auf dem Gehweg an der Diesterwegstra-
ße 24 enden. Es wird die Frage nach dem Ausbau des Übergangs bis zur Kurve der al-
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ten Straße gestellt und ob ggf. Zusatzkosten auf die bestehenden Anwohner zukom-
men. 

- Frage nach geplanten Verkehrsführungsmaßnahmen. 
- Frage nach geplanten baulichen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen („Hubbel“ u.a.) vor 

dem Grundstück der Bürgerin 15. 
- Frage nach der Ausfahrsituation aus dem Grundstück der Bürgerin 15 und der Kurve 

zur eigentlichen Straße. 
- Frage nach niveaugleichem Ausbau zu den Grundstücken / der neuen Straße / alten 

Diesterwegstraße vor dem Hintergrund von Starkregenereignissen. 
- Frage nach natürlicher Oberflächenverteilung des Regenwassers, Geländegefälle, 

Übernahme von Kosten im Schadensfall. 
- Frage nach Sickerwasser und  Regenwasser bei Stark- und Dauerregen wenn Rigolen-

systeme überlastet sind. 
- Frage nach Auswirkung (Hochwasser) verstopfter Rigolensysteme 
- Hinweis auf das Vorhandensein geschützter Tierarten (z. B. Fledermäuse) und brüten-

de Vögel während der Bauzeit. 
- Frage nach der Gewährleistung der Hinterlandbebauung des Grundstücks der Bürgerin 

15. 
- Hinweis auf voraussichtlich hohe Preise der zukünftigen Häuser durch Schallschutz, Er-

schütterungsschutz und Rigolensysteme. 
- Hinweis auf die Stellungnahme des Gesundheitsamtes, welches von der Planung abra-

ten würde. 
 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
- Das Schallgutachten wurde aktualisiert (Stand 15.06.2018) und es wurden aktuelle 

Zugzahlen berücksichtigt. 
- Das aktualisierte schalltechnische Gutachten (Stand 15.06.2018) berücksichtigt die ak-

tuellsten Gesetzesgrundlagen. Im Übrigen wurde bereits bei den Berechnungen im 
schalltechnischen Gutachten mit Stand vom 06.02.2014 der „Schienenbonus“ nicht 
mehr berücksichtigt, so dass die damals neue Rechtsgrundlage (ab 01.01.2015) einge-
halten wurde. 

- im Rahmen des Bebauungsplanes sind als Varianten die Errichtung des Systems „be-
grünte Lärmschutzwand, System „Rau R3“ oder „Rock extensive“ möglich. Beide Sys-
teme erfüllen die Anforderung an die Schallabsorption gemäß dem schalltechnischen 
Gutachten vom 06.02.2014, L 910926 a).  
Durch die begrünte 5 m hohe Lärmschutzwand wird eine Absenkung der Geräuschbe-
lastung auch an den Bestandshäusern bewirkt, auch bei gegenüberliegendem Wald 
(siehe die folgenden Abbildungen). 
 



 - 37 - 

 
Abbildung: Differenz Rasterlärmkarten am Tag; Quelle: Anlage 6.1 des schalltechni-
schen Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 255 
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Abbildung: Differenz Rasterlärmkarten in der Nacht Quelle: Anlage 6.2 des schalltech-
nischen Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 255 
 

- Im Vorentwurf aus dem Jahr 2010 wurde nicht nur die Gebäude innerhalb der Grund-
stücke des Investors, sondern auch eine Angebotsplanung vorgeschlagen. Mittlerweile 
haben sich nicht nur die Grundstücksverhältnisse geändert, auch die Angebotsplanung 
wurde reduziert. Weiterhin wurden andere Baukörper entlang der Lärmschutzwand 
etabliert, der ursprüngliche Eindruck eines großen Wohnblocks ist dadurch deutlich auf-
gelockert worden. Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass die geltenden Rege-
lungen des Maßes der Bebauung (Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und die zu-
lässige Höhe baulicher Anlagen) für ein Allgemeines Wohngebiet berücksichtigt und 
eingehalten werden.  

- In der Bürgeranhörung vom 25.10.2012 wurden bereits zwei Erschließungsvarianten 
präsentiert (Erschließungsvariante 1 über Karnaper Straße und Erschließungsvariante 2 
über Diesterwegstraße). Aufgrund des Ausbauzustandes und der geringen Breite der 
Fahrbahn der Karnaper Straße (verkehrstechnische Engstelle, die von Rinne zu Rinne 
nur 3,00 m breit ist) wurde diese Variante im weiteren Planverfahren verworfen. Ent-
sprechend wurde die Planung gem. Erschließungsvariante 2 fortgeführt, was auch die 
Änderung der Lage der Grünfläche („Park“) zur Folge hatte. Es wird angemerkt, dass 
auch der Einfahrtsbereich von der Diesterwegstraße eine begleitende Begrünung ent-
sprechend des B-Planentwurfs erhält. 

- Bei Schaffung von max. 34 Wohneinheiten wird die zusätzliche verkehrliche Belastung 
auf der Diesterwegstraße als gering (zu morgendlichen und abendlichen Spitzenstun-
denzeiten 12 bis 15 Kfz pro Stunde) und städtebaulich verträglich eingestuft. 

- Eine Einbahnstraßenregelung mit Ausfahrt über die Karnaper Straße wird aus zuvor 
genannten Gründen abgelehnt (Ausbauzustand und Engstelle Karnaper Straße). 

- Der Fahrbahnausbau und die Anschlüsse an den Bestand erfolgen nach Vorgabe des 
Tiefbau- und Grünflächenamtes der Stadt Hilden und auf Kosten des Vorhabenträgers. 
Der Ausbau von Bestandsstraßen ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens, 
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bzw. Vorhabens. Durch die Umsetzung des Vorhabens werden keine Zusatzkosten 
(Anwohnererschließungsbeiträge) für die benachbarten Anwohner generiert. 

- Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von Süden über die Diesterwegstraße. Der 
nördliche Anschluss zur Karnaper Straße dient nur als Ein- und Ausfahrt für Lösch-, 
Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge. Dies wird durch entsprechende Verkehrszeichen 
und -einrichtungen erreicht. Die Erschließungsstraße selbst ist als Verkehrsfläche mit 
der Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ (Mischfläche) festgesetzt und hat 
eine Breite von 6,5 m (gem. RASt); an wechselseitigen Parkständen ist die Breite auf 
4,5 m reduziert. An der Verbindung zwischen Erschließungsstraße und Karnaper Stra-
ße sind Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen vorgesehen. Der zentrale Platz er-
hält eine Aufpflasterung. 

- Vor dem genannten Grundstück sind keine Verkehrsberuhigungsmaßnahmen („Hub-
bel“) vorgesehen. 

- Es ändert sich nichts an der jetzigen Ausfahrtsituation des genannten Grundstücks. 
- Der Ausbau der neuen Straße und die Anschlüsse an den Bestand erfolgen nach Vor-

gabe des Tiefbau- und Grünflächenamtes der Stadt Hilden. Angaben zur Höhenplanung 
können zum jetzigen Stand des Bebauungsplanverfahrens noch nicht gemacht werden.  

- Die Oberflächenverteilung des Regenwassers auf nicht befestigten Flächen, d.h. auf die 
spätere Geländeoberfläche, die ggfs. der zukünftigen Straßenplanung höhenmäßig an-
gepasst werden muss, erfolgt durch Versickerung in den tieferen Untergrund. Es erfolgt, 
wie bereits heute auch, keine Kostenübernahme von Schäden durch Starkregenereig-
nisse. 

- Die Bemessung der Versickerungsanlage erfolgt nach einschlägigen Normen und Richt-
linien in Abhängigkeit der befestigten Fläche, der Wasseraufnahmefähigkeit des Unter-
grundes (Durchlässigkeitskoeffizient) und der Regenspende. Die Regenspende und 
auch die Bemessung der Versickerungsanlage werden gemäß der hier gültigen Vor-
schrift (DWA A 138) ein statistisch auftretendes maximales Regenereignis, das alle 5 
Jahre einmal wiederkehren kann, durchgeführt. Danach ist nicht zu erwarten, dass die 
Rigolensysteme bei Starkregen oder Dauerregen eine Versickerung nicht mehr gewähr-
leisten. 

- Die Versickerungsanlage muss mindestens 1 mal jährlich überprüft und gewartet wer-
den, weshalb ein „Verstopfen“ unwahrscheinlich ist. 

- Im Rahmen der durch das Kölner Büro für Faunistik erstellten Artenschutzprüfung wur-
den die artenschutzrechtlichen Konflikte, die im Zusammenhang mit der Realisierung 
des Vorhabens bestehen, untersucht und bewertet. Dabei wurden Vögel, Fledermäuse 
und Reptilien im Vorhabenbereich und der nahen Umgebung erfasst. Die artenschutz-
rechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung 
der im Bebauungsplan festgesetzten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (z. B. 
Inanspruchnahme der Vegetation außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten, sowie funkti-
onserhaltenden, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Neuschaffung von Le-
bensraum für die Zauneidechse innerhalb des Plangebietes) aus artenschutzrechtlicher 
Sicht zulässig ist.  

- Da sich das genannte Grundstück außerhalb des Bebauungsplangebietes befindet, wird 
eine Hinterlandbebauung, bzw. deren Gewährleistung, in diesem Verfahren nicht the-
matisiert. Eine entsprechende Bebauung ist dem privaten Interesse und einer weiteren 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Prüfung überlassen. 

- Die Preisgestaltung orientiert sich an Angebot und Nachfrage. Etwaige Risiken bei dem 
Verkauf der Wohnungen liegen allein beim Eigentümer der Flächen und sind daher 
nicht Gegenstand der Diskussion im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 

- Das Kreisgesundheitsamt stellt in seiner Stellungnahme vom 26.02.2014 u. a. fest, dass 
die Freibereiche von den erhöhten Schallpegeln betroffen seien und rät daher weiterhin 
von der Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet ab. Entsprechend den Anmerkungen 
und Empfehlungen des Kreisgesundheitsamtes wurden jedoch unter den textlichen 
Festsetzungen und Hinweisen des Bebauungsplanes weitere Maßnahmen getroffen 
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(fensterunabhängige Belüftungseinrichtungen, lärmoptimierte Grundrisse) um die Situa-
tion zumindest innerhalb der Gebäude weiter zu verbessern. 
 

2.13 Schreiben einer Bürgerin 16 vom 26.02.2015: 
Allgemein sei das Vorhaben eine Zumutung, bärge ein hohes finanzielles Risiko und sei 
daher abzulehnen. 
Bürgerin 16 erhebt daher Wiederspruch zum Bebauungsplanverfahren und nennt folgende 
Gründe zu folgenden Themenbereichen: 
 

  Zum Thema Grundwasser – Hochwasser – Regen: 
Die Grundwassersituation sei hier bereits schon immer brisant und abhängig vom Wasser-
werk Karnap, welches den Grundwasserspiegel konstant niedrig halten müsse. Jeglicher 
baulicher Eingriff würde das Gleichgewicht der jetzigen Bebauung bzgl. Feuchtigkeitsschä-
den zerstören. 
Das Hydrologische Gutachten der Firma Ing. Büro Müller aus dem Jahr 2012 ginge von fal-
schen Werten aus. Grundwasser würde bereits nach 1,5 m anstehen. 
Der Bohrzeitraum im Oktober sowie die Bohrung erst ab einem Meter unter Geländeober-
fläche werden als fraglich angesehen. Der ermittelte Durchlässigkeitskoeffizient des im 
Gutachten untersuchten Bodenbereichs zeige, dass die Durchlässigkeit bereits einen Meter 
unter Geländeoberfläche mäßig bis gering einzustufen sei und keine optimalen Bodenver-
hältnisse vorlägen. Die Schicht darüber bestehe aus Sedimentablagerungen eines ehema-
ligen Rheinarms. Die reine Durchsicht der Bohrprofile lasse keine Schlüsse über Durchläs-
sigkeitswerte zu. Das Oberflächenwasser stünde sichtbar und lange auf dem Boden und 
versickere nur langsam.  
Aufgrund der inkorrekten Darstellungen wird ein neues Gutachten gefordert. Die Richtig-
stellung der Äußerung der Beschlussvorlage vom 26.11.2014, Seite 9, Punkt 3, stünde 
noch aus. 
Durch die dichte Bebauung und Versiegelung könne nicht mehr viel Wasser aufgenommen 
werden und Oberflächen und Grundwasser würden sich zum Rande der Wiese und in die 
Keller ausbreiten. Das Wasser könne in die Mauern aufsteigen und die Bürger wissentlich 
geschädigt. Die kürzlich asphaltierte Karnaper Straße würde nun ebenfalls Oberflächen-
wasser in Richtung der Bestandshäuser führen. 
 

  Zum Thema Rigolen: 
Rigolen seien im neuen Plan nicht verzeichnet. 
Die geplanten Rigolen sollen Oberflächen- und Dachwasser nicht in die Abwasserkanäle 
führen, sondern dieses lediglich versickern. Eine ständige Überwachung der Rigolen sei die 
Voraussetzung (Verschlammung). Die Form der Ableitung des Oberflächenwassers ließe 
bei Starkregen keine ausreichend schnelle Versickerung zu und sei neu zu planen.  
Es wird erneut ein neues und unabhängiges hydrologisches Gutachten gefordert. 
 

  Zum Thema Pumpe – Pumpstation – Wasserwerk Karnap: 
Die geplante Bauausführung („schwimmende“ Wannen) führe zu Verdrängung des Grund-
wassers zu den jetzigen Bewohnern und Häusern. 
Die Grundwassersituation wurde im vorliegenden hydrologischen Gutachten verkannt. Im 
Rahmen eines neuen Gutachtens sei das Erfordernis einer Pumpstation zum Schutz der 
jetzigen Anwohner und Altbebauung zu prüfen. 
Vor diesem Hintergrund wird auf die Begründung zum Bebauungsplan (Stand 22.10.2014) 
verwiesen, in der es heißt „...Dies gilt nur unter Berücksichtigung des Betriebes des Was-
serwerkes Karnap.“ Es sei damit zu rechnen, dass bei Förderrückgang von Grundwasser 
oder Außerbetriebnahme der Grundwasserspiegel über 42,0 m ü NN möglich sei. 
 

  Zum Thema Lärm – Lärmschutz – Lärmschutzwand: 
Es wird auf Lärmschutzkarten des Gutachtens und die hieraus ersichtlich werdende fehlen-
de Verbesserung der Schallsituation für die Bestandsgebäude an Karnaper Straße und 
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Diesterwegstraße hingewiesen. Es wird die Frage gestellt, warum die Warnung des Kreis-
gesundheitsamtes ignoriert werde. 
Durch den Lärmschutz der Neubaugebiete vor dem Bolzplatz würden Doppeleffekte des 
Schalls erzeugt, die nicht untersucht und berücksichtigt seien und deren Auswirkungen 
nach Karnap hinein zur Hofstraße Richtung Bruchhauser Weg reichen und den Schall der 
Bahn weitertragen würden. Ein neues Gutachten wird gefordert. 
Wie sei die Situation im Falle einer Klage wegen Lärmbelästigung gegen die Stadt durch 
einen möglichen Neubewohner zu bewerten, wenn in Höhe des Bolzplatzes kein Lärm-
schutz vorhanden ist. Es wird die Frage gestellt, ob dann für einen eventuellen Lärmschutz 
entstehende Kosten von allen Hildener Bürgern zu tragen seien. 
Es wird keine Rechtfertigung für die geplante Bebauung gesehen und der Forderung des 
Kreisgesundheitsamtes solle Folge geleistet werden. 
 

  Zum Thema Landschaftsplan – Flächennutzungsplan: 
Der im Zuge der Planung wegfallende Abschnitt der Diesterwegstraße sei „ein Gebiet des 
Landschaftsplanes“ und ein viel genutzter Weg für Erholungssuchende, Schul- und Kinder-
gartenkinder. Die Stellungnahme des Kreises Mettmann sei zu überprüfen, da der Weg 
eindeutig als Gebiet des Landschaftsplanes umgrenzt sei. 
Der Weg sei außerdem als Straße im Flächennutzungsplan ausgewiesen und wäre ohne 
FNP-Änderung wiederrechtlich als Wohnbaugebiet im Bebauungsplan dargestellt. 
 

  Zum Thema Eingriffe in das Landschaftsbild und Fauna: 
Der schwere Eingriff in das Landschaftsbild durch die Lärmschutzwand sei zu rügen. Nicht 
alle zuständigen Gremien des Kreises Mettmann seien Beteiligt worden. Die Abwägung be-
rücksichtige Arten-, Natur- und Landschaftsschutz nicht ausreichend und Vermeidungs-, 
Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen würden fehlen. Es wird auf die im Plangebiet be-
findliche Zauneidechse und viele seltene Vogelarten hingewiesen. 
 

  Zum Thema Wohnflächenbedarf: 
Die Karnaper Wiese solle als Grün- und Freifläche freigegeben werden (Hinweis auf das 
strategische Stadtentwicklungskonzept der Stadt Hilden). 
 

  Zum Thema Kosten: 
Es wird die Frage nach weiteren Erschließungs- bzw. Anliegerkosten für die heutigen An-
wohner an Karnaper Straße, Diesterwegstraße und Schürmannstraße gestellt. Es wird 
nach eventuellen Kosten durch nötige Erweiterung von Kanälen gefragt, da die Rigolen hie-
ran nicht angeschlossen seien. 
Die wesentliche Erhöhung von Einzelfahrten auf der Diesterwegstraße und Schürmann-
straße bei 28 WE wird angemerkt. 
 
Zum Thema Schadensregulierung: 
Zu erwartende Schäden (während Bauphase und aufsteigende Feuchtigkeit in die Altbe-
bauung) sollen vom Vorhabenträger getragen werden. Es wird die Frage gestellt, was bei 
einem Verkauf an Einzelpersonen oder im Konkursfall geschieht. 
Zum Thema Hochwasserrisikokarten: 
Es solle keine Entscheidung über eine mögliche Bebauung getroffen werden, solange die 
Neuerstellung der amtlichen Hochwasserrisikokarten noch ausstehe. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Zu den einzelnen Themenbereichen wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Zum Thema Grundwasser – Hochwasser – Regen: 
Das Wasserwerk Karnap ist seit längerem in Betrieb und entspricht dem Stand der Technik. 
Eine Schließung bzw. Einstellung der Grundwasserentnahme ist nach Auskunft des Was-
serwerkes bis in die weite Zukunft nicht vorgesehen. Im Übrigen ist ein Einfluss der Grund-
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wasserentnahme aus dem Wasserwerk für die hier geplante Baumaßnahme nicht gege-
ben. 
Der Grundwasserstand bei 1,50 m kann, bei gleicher Höhenlage der Geländeoberfläche, 
nicht eingetreten sein. Was die öffentlich zugängigen Grundwasserdaten der näheren Um-
gebung beweisen. Die ″fragliche Bohrtechnik″ der Bürgerin 16 wird vom Fachgutachter des 
erstellten hydrologischen Gutachtens zurückgewiesen, da fachliche saubere Argumente 
fehlen. Der Untersuchungszeitpunkt im Oktober 2013 gibt einen temporären Grundwasser-
horizont wieder. Die maßgebenden Grundwasserstände zur Beurteilung der Gesamthydro-
geologie auf diesem hier relevanten Plangelände sind ausschließlich aus den Ganglinien 
der umliegenden Pegeldaten zu bewerten. 
Es ist richtig, dass die angegebenen Durchlässigkeitskoeffizienten erst ab 1 m unter jetziger 
Geländeoberkante angegeben wurden. Dies aus dem Grund, da eine Versickerung, gleich 
wo diese durchgeführt wird, mindestens in frostfreier Tiefe, d.h. mindestens 0,80 m unter 
zukünftigem Geländeniveau stattfinden kann. Die überlagernde bindige Deckschicht ist in 
diesem Falle für eine Versickerung nicht relevant.  
Der Forderung nach Erstellung eines neuen Gutachtens wird daher nicht gefolgt. Die Ab-
handlung der Eingabe der Beschlussvorlage (SV-Nr.: WP 14-20 SV 61/022) vom 
26.11.2014 auf Seite 9, Punkt 3 hat weiterhin Bestand. 
Das anfallende Regenwasser, sowohl von den zukünftigen Dachflächen wie auch der be-
festigten öffentlichen Verkehrswege, wird dem Untergrund und damit dem Grundwasser 
wieder zugeführt. An der Menge des Wassereintrages in die Grundwassereben ändert sich 
dadurch nichts. Es wird auch in Zukunft die gleiche Regenmenge wie auch zum heutigen 
Zeitpunkt auf dem Gelände vorhanden sein. Des Weiteren richtet sich die Fließrichtung des 
Grundwassers generell nach Westen, Richtung Rhein und somit von den Bestandsgebäu-
den weg, so dass ein durch das Vorhaben bedingtes Ausbreiten von Oberflächen- und 
Grundwasser zum Rande der Wiese und in die Bestandskeller ausgeschlossen werden 
kann. Die jetzige Situation wird durch das Vorhaben nicht verschärft. 
Die asphaltierte Karnaper Straße liegt außerhalb des Plangebietes und ist nicht Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Zum Thema Rigolen: 
In dem hydrogeologischen Gutachtens des Unterzeichners vom 05.11.2012 ist exempla-
risch eine Bemessung einer Rohr- und Rigolenanlage mit einer befestigten Fläche mit 150 
m² beigefügt. Diese Rigolenbemessung sollte lediglich eine Größenordnung der zu erwar-
tenden privaten Entwässerungsanlagen sein. Sie kann nicht die endgültige Bemessung für 
die zukünftige Bebauung darstellen. 
Die Fläche für die Rigolenanlage ist im aktuellen Bebauungsplanentwurf zeichnerisch auf-
genommen worden und erhält die Festsetzung: Fläche für die Versickerungsfläche von 
Niederschlagswasser (§9 (1) 14 und 20 BauGB i.V.m. §51 a LWG. In der Planbegründung 
wird auf die Dimensionen der Rigole (der Rigolen) und anderer diesbezüglicher Vorgaben 
eingegangen. Grundsätzlich muss eine Versickerungsanlage mindestens 1 mal jährlich 
überprüft und gewartet werden. Dies gilt nicht nur hier in dem Plangebiet sondern generell 
bei jeder Versickerungsanlage. 
 
Zum Thema Pumpe – Pumpstation – Wasserwerk Karnap: 
Die geplante Bauausführung hat keine „Verdrängung“ von Grundwasser zu den Bestands-
gebäuden hin zur Folge. Es wird noch einmal auf die beschriebene Fließrichtung verwie-
sen. 
Die jetzige Grundwassersituation wurde in fachlich korrekter Weise im vorliegenden Gut-
achten berücksichtigt. Der Forderung nach der Erstellung eines neuen Gutachtens wird 
nicht gefolgt. Die Überprüfung des Erfordernisses einer Pumpstation zum Schutz der jetzi-
gen Anwohner und Bebauung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Der genannte Text der Begründung zum Bebauungsplan (Stand 22.10.2014) bezüglich der 
Berücksichtigung des Betriebes des Wasserwerkes Karnap ist veraltet und im aktualisierten 
Begründungstext nicht mehr vorhanden. Vielmehr gilt, wie bereits beschrieben, dass ein 
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Einfluss der Grundwasserentnahme aus dem Wasserwerk für die hier geplante Baumaß-
nahme nicht gegeben ist. 
 
Zum Thema Lärm – Lärmschutz – Lärmschutzwand: 
Die Berechnungen des schalltechnischen Gutachtens vom 06.02.2014 (und des aktualisier-
ten Gutachtens mit Stand vom 15.06.2018) sind für den Schallschutz des Bebauungsplan-
gebietes ausgearbeitet. Durch das Vorhaben wird kein Anspruch auf Verbesserung der 
Schallsituation für die Bestandsbauten bedingt. Durch die Lärmschutzwand wird die Ge-
räuschsituation an der Karnaper Straße nicht verschlechtert. Die Schürmannstraße und die 
Diesterwegstraße erfahren eine Absenkung der Geräuschbelastung (siehe Differenz Ras-
terlärmkarten der Anlagen 6.1 und 6.2 zum schalltechnischen Gutachten mit Stand vom 
15.06.2018). Für den Bolzplatz ist kein aktiver Lärmschutz mehr vorgesehen und (dement-
sprechend entstehen auch keine Kosten hierfür und es können keine Doppeleffekte auftre-
ten). 
Die Rechtfertigung des Vorhabens ist der vorhandene dringende Bedarf an Wohnraum. Die 
Stellungnahme des Kreisgesundheitsamtes wird im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. 
 
Zum Thema Landschaftsplan - Flächennutzungsplan 
Der „Diesterweg“ ist nicht „ein Gebiet des Landschaftsplanes“. Das Plangebiet, inkl. des 
Abschnittes des „Diesterweges“, liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Na-
tur- oder Landschaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Überprüfung der Stel-
lungnahme des Kreises Mettmann wird daher abgelehnt. 
Der bestreffende Abschnitt des als Fuß- und Radweg gewidmeten „Diesterweges“ ist als 
Wegeverbindung im Flächennutzungsplan dargestellt. Der Flächennutzungsplan stellt je-
doch keine parzellenscharfe Planung dar, sondern dient der vorbereitenden Bauleitplanung. 
Auch wenn der „Diesterweg“ wegfällt, wird durch die Planung eine Wegeverbindung zwi-
schen Diesterwegstraße und Karnaper Straße aufrechterhalten (Neue Erschließungsstraße 
durch das Plangebiet). Gemäß Stellungnahme des Kreises Mettmann entspricht die im vor-
gelegten Vorentwurf des Bebauungsplanes vorgesehene Wohnnutzung den derzeitigen 
FNP-Darstellungen der Stadt Hilden. Damit kann der Bebauungsplan aus den Darstellun-
gen des wirksamen Flächennutzungsplanes entwickelt werden. Somit steht die Planung 
den Aussagen des Flächennutzungsplanes nicht entgegen und es wird keine Notwendigkeit 
einer Flächennutzungsplanänderung gesehen. 
 
Zum Thema Eingriffe in das Landschaftsbild und Fauna: 
Was das Landschaftsbild betrifft, so bildet heute die Bahnlinie eine erhebliche Barriere und 
beim Plangebiet handelt es sich um eine Vegetationsfläche unterschiedlicher Ausprägung 
und einen parallel zur Bahnstecke verlaufenden asphaltierten Fußweg. Die Planung selbst 
sieht den Erhalt einer möglichst großen Zahl von großkronigen Bäumen sowie die Anlage 
von Gärten mit Baum- und Heckenpflanzungen vor. Die Lärmschutzwand wird darüber hin-
aus begrünt. Vor diesem Hintergrund können bei Umsetzung der Planung keine land-
schaftsästhetischen Beeinträchtigungen festgestellt werden. 
Der Kreis Mettmann ist entsprechend der üblichen Vorgehensweise der Stadtverwaltung 
Hilden beteiligt worden. Die interne Vorgehensweise bei der Beteiligung der einzelnen 
Fachämter, Behörden und Gremien der Kreisverwaltung obliegt der Kreisverwaltung Mett-
mann. Da keine genauen Angaben durch die Bürgerin gemacht werden, welche Gremien 
nicht beteiligt wurden, wird der die Anregung zurück gewiesen. 
Die Belange des Arten-, Natur- und Landschaftsschutzes sind ausreichend im Rahmen der 
Abwägung berücksichtigt worden. Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
sind im vorliegenden Bebauungsplanentwurf und der Begründung festgesetzt worden. 
Bspw. ist für die im Plangebiet befindliche Zauneidechse eine Ausgleichsfläche im nördli-
chen Plangebiet ausgewiesen worden. 
 
Zum Thema Wohnflächenbedarf: 
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Zwei Flurstücke des Plangebietes befinden sich derzeit noch in städtischem Eigentum, 
werden jedoch vor Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplanes an den  Vorhabenträger 
veräußert. Insofern obliegt dann die planerische Entwicklung den Eigentümern. Die Ent-
wicklung als Wohngebiet und nicht als Grün- und Freifläche, entspricht den Aussagen des 
gültigen Flächennutzungsplanes der Stadt Hilden. Das STEK Hilden bewertet verschiedene 
Wohnbaupotenzialflächen hinsichtlich mehrerer Kriterien. So ist der Standort Karnaper Str./ 
„Diesterweg“ hinsichtlich der ökologischen Bedeutung als hoch (Grünfläche) bewertet wor-
den, aber zugleich auch als „gut“ hinsichtlich seines Images als Wohnstandort. Die zusam-
menfassende Empfehlung sieht eine Entwicklung als Wohnbaufläche als Einzelfallent-
scheidung vor. 
 
Zum Thema Kosten: 
Der Ausbau einer bestehenden Straße ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens, 
bzw. Vorhabens. Durch die Umsetzung des Vorhabens werden keine Zusatzkosten (An-
wohnererschließungsbeiträge) für die benachbarten Anwohner generiert. Ein Ausbau der 
Bestandskanäle ist ebenfalls nicht vorgesehen. Ein Zusammenhang mit der geplanten Ri-
gole wird nicht gesehen. 
Bei Schaffung von lediglich max. 34 Wohneinheiten wird die zusätzliche verkehrliche Belas-
tung auf der Diesterwegstraße als gering (zu morgendlichen und abendlichen Spitzenstun-
denzeiten 12 bis 15 Kfz pro Stunde) und städtebaulich verträglich eingestuft. 
Zum Thema Schadensregulierung: 
Sollte es zu Schäden während der und bedingt durch die Bauphase kommen, so gibt es 
gesetzlich geregelte Verfahren, die auch im Rahmen des Vorhabens gelten.  
Es wurde gutachterlich bestätigt, dass durch Umsetzung des Vorhabens keine Änderung 
der Grundwassersituation generiert wird. Eventuelle Schäden durch Grundwasser können 
daher nicht pauschal dem Vorhabenträger zugeordnet werden. Kann eindeutig nachgewie-
sen werden, dass eventuell auftretende Feuchtigkeitsschäden an der Bestandsbebauung 
durch die Umsetzung des Vorhabens generiert wurden, erfolgt die Haftung im Schadensfall 
gemäß gesetzlicher Regeln. 
 
Zum Thema Hochwasserrisikokarten: 
Die Bewertung der Hochwassergefahren erfolgte zum Zeitpunkt der Beteiligung auf Grund-
lage eines Entwurfs der Hochwassergefahrenkarte Garather Mühlenbach (Kartenblatt 
3/13), welcher jedoch von der Bezirksregierung Düsseldorf als fehlerhaft bezeichnet wurde. 
Inzwischen liegt die gültige Hochwassergefahrenkarte HQ100 „Garather Mühlenbach-
System“ vor, in der der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 255 nicht mehr betroffen ist. 
Von daher wird die Forderung der Bürgerin nicht weiter berücksichtigt. 
 

2.14 Schreiben eines Bürgers 17 vom 26.02.2015: 
Gegen den Bebauungsplan wird Widerspruch eingelegt. 
Es darf keine Entscheidung zur möglichen Bebauung getroffen werden, bevor die amtlichen 
Hochwasserrisikokarten vorliegen. 
Es wird auf mögliche Schäden durch die Bauphase mit schweren Fahrzeugen sowie das 
mögliche Entstehen aufsteigender Feuchtigkeit in der gesamten Altbebauung der näheren 
Umgebung hingewiesen. 
Es wird die Frage nach der Sicherstellung des Rechts auf Schadenersatz der Anwohner bei 
Verschwinden der Firma (z.B. Insolvenz) gestellt. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Rechtsform der Firma als GmbH („beschränkte Haftung“) hingewiesen. 
Es wird auf darauf hingewiesen, dass einer der Erschließungsträger im Aufsichtsrat der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft, der Stadtwerke und der Infrastrukturgesellschaft 
gesessen hätte. 
Es wird befürchtet, dass im Falle einer Auflösung der Gesellschaft die Stadt Hilden und 
somit die Allgemeinheit der Hildener Bürger für mögliche Schäden zu zahlen hätte. 
In diesem Zusammenhang wird die Frage nach der langfristigen vertraglichen Absicherung 
der Stadt Hilden im Schadensfall, nach der Höhe des nachweislichen Kapitals der Gesell-
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schaft für eine Schadensregulierung und nach der Absicherung im Falle der Auflösung der 
Gesellschaft vor Fertigstellung der Bebauung gestellt. 
Bei unbefriedigender vertraglicher Absicherung gegenüber dem Projektträger wird auf mög-
liche Schadenersatzforderungen an die Stadt hingewiesen. 
Es wird auf die Stellungnahme der Bürgerin 16 verwiesen, die sich der Bürger 17 inhaltlich 
gänzlich anschließt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Zu den einzelnen Themenbereichen wird wie folgt Stellung genommen: 
Inzwischen liegt die gültige Hochwassergefahrenkarte HQ100  „Garather Mühlenbach-
System“ vor, in der der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 255 nicht mehr betroffen ist. 
Von daher wird die Forderung des Bürgers nicht weiter berücksichtigt. 
Bei Schäden durch den Baustellenverkehr gibt es gesetzlich geregelte Verfahren, die auch 
im Rahmen des Vorhabens gelten. Es wurde gutachterlich bestätigt, dass durch Umset-
zung des Vorhabens keine Änderung der Grundwassersituation generiert wird. Schäden 
durch Grundwasser können daher zunächst pauschal nicht dem Vorhabenträger zugeord-
net werden. Kann eindeutig nachgewiesen werden, dass eventuell auftretende Feuchtig-
keitsschäden an der Bestandsbebauung durch die Umsetzung des Vorhabens generiert 
wurden, erfolgt die Haftung im Schadensfall gemäß gesetzlicher Regeln. 
Der vorgebrachte Punkt zum Thema „Projektentwickler im Aufsichtsrat“ ist nicht Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens und wird daher nicht weiter beachtet. Der Richtigkeit 
halber wird darauf hingewiesen, dass der hier genannte Projektentwickler bereits seit Juni 
2014 nicht mehr im Rat der Stadt Hilden und auch nicht in sonstigen Gremien vertreten ist. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Vorhabenträ-
ger und der Stadt Hilden geschlossen wird, im welchem u. a. Regelungen zu Haftung, Si-
cherheitsleistungen und Rechtsnachfolge getroffen werden. Insofern erfolgt eine vertragli-
che Absicherung gegenüber dem Projektträger. 
 
Es wird auf die Abhandlung der Stellungnahme unter 2.13 verwiesen, die auch hier gilt. 
 

2.15 Schreiben eines Bürgers 18 vom 23.02.2015 
Es ergehen folgende Einwände bzw. Bedenken: 
 
Zum Thema Überflutung: 
Die Gefahr einer Überflutung des Geländes und der Bestandsgebäude bei Starkregen wür-
de bei Verdichtung der Oberfläche durch die Planung ansteigen. Der Schutz für die geplan-
ten Gebäude führe zu einer Übertragung der Gefahr auf die umgebenden Häuser. Es wird 
die Frage nach einem Schutz für die bestehenden Häuser gestellt. 
 
Zum Thema Lärm und Lärmschutzwand: 
Es wird auf den starken Schienenlärm hingewiesen. Der Lärmschutzwall biete nur der 1. 
Häuserreihe Schutz, die Lärmbelastung für die zweite Häuserreihe sei wieder sehr hoch. 
Parterrebewohner der 1. Häuserreihe würden auf den Lärmschutzwallsehen. Zum Schutz 
der Menschen, die hier ein Haus kaufen, solle auf die weitere Planung verzichtet werden. 
Die Landschaft solle nicht durch eine hohe Lärmschutzwand verschandelt werden. Die 
Schaffung eines Eingangstors in Form einer hohen Wand im Westen der Stadt wird abge-
lehnt. Es wird auf den Ohligser Weg verwiesen, wo ein Eingangstor in grüner Form recht 
gut gelungen sei. 
Es wird auf die Stellungnahme des Kreisgesundheitsamtes Mettmann verwiesen, welches 
keine Neuplanung in dem Bereich empfiehlt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Zum Thema Überflutung: 
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Ein Anstieg der Überflutungsgefahr, bedingt durch eine sog. Verdichtung der Oberfläche, ist 
nicht gegeben. Grundsätzlich ist festzustellen, dass das anfallende Regenwasser sowohl 
von den zukünftigen Dachflächen wie auch der befestigten öffentlichen Verkehrswege in 
den Untergrund eingeleitet wird. An der Quantität des Wassereintrages in die Grundwas-
serebene ändert sich dadurch nichts. Es wird auch in Zukunft die gleiche Regenmenge 
(auch zu Starkregenereignissen) wie zum heutigen Zeitpunkt auf dem Gelände vorhanden 
sein.   
Die Fließrichtung des Grundwassers ist generell nach Westen, Richtung Rhein gerichtet. 
Bei westlich gerichteter Fließrichtung des Grundwassers wird es zu keiner Schädigung der 
umgebenden, z. Z. bestehenden Bebauungen (alle östlich, bzw. südöstlich des Plangebie-
tes), kommen können, auch wenn die neue Bebauung einen sog. Schutz erhält. Durch das 
Vorhaben wird kein Anspruch auf einen sog. Schutz für die Bestandsgebäude generiert. 
 
Zum Thema Lärm und Lärmschutzwand: 
Gem. schalltechnischem Gutachten wird durch die Lärmschutzwand eine Absenkung der 
Geräuschbelastung, sowohl für die 1. als auch für die zweite Häuserreihe, bewirkt (siehe 
Abbildungen der Stellungnahme 2.12). 
Der Schutz der Menschen wird durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen 
zum Schutz gegen Schienenverkehrslärm und zum Schutz gegen Erschütterungen gewähr-
leistet. 
Die Lärmschutzwand wird begrünt ausgeführt, sodass bei Umsetzung der Planung land-
schaftsästhetische Beeinträchtigungen abgemildert werden. Die Schaffung eines „Ein-
gangstores“ ist hier generell nicht vorgesehen, zumal es keine Wegeverbindung gibt, die 
die Ausbildung eines „Eingangstores“ rechtfertigen würde. Die Situation des Plangebietes 
ist daher nicht mit der am Ohligser Weg vergleichbar. 
Die Stellungnahme des Kreisgesundheitsamtes wird im Rahmen der Abwägung berück-
sichtigt.  
 

2.16 Schreiben einer Bürgerin 19 vom 21.02.2015 
Die Bürgerin ist gegen eine Bebauung am Rand des Grünbereichs und Naturschutzgebie-
tes/ Wasserschutzgebietes. Letzte grüne Flächen sollten nicht bebaut werden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Das Plangebiet liegt außerhalb von Landschafts- oder Naturschutzgebieten. Es befindet 
sich in der Wasserschutzzone IIIA des festgesetzten Wasserschutzgebietes „Hilden-
Karnap“. Daraus ergibt sich eine verbindliche Einhaltung der Genehmigungstatbestände für 
den Schutz in der Zone IIIA gemäß der entsprechenden Wasserschutzverordnung. Diese 
werden in der vorliegenden Planung berücksichtigt sodass sich diesbezüglich keine weite-
ren Konsequenzen ergeben. Beim Plangebiet handelt es sich um eine Vegetationsfläche 
unterschiedlicher Ausprägung und einen parallel zur Bahnstecke verlaufenden asphaltier-
ten Fußweg. Es werden entsprechende Ausgleichsmaßnahmen für den planerischen Ein-
griff vorgenommen (z. B. Erhalt einer möglichst großen Zahl von großkronigen Bäumen 
sowie die Anlage von Gärten mit Baum- und Heckenpflanzungen, Ausgleichsfläche für die 
Zauneidechse). Grüne Flächen werden demnach weiterhin im Plangebiet vorhanden sein. 
 

2.17 Schreiben einer Bürgerin 20 vom 21.02.2015 
Es wird auf das Verschwinden von Grünflächen und Erholungsgebieten und den Wert des 
Waldes für Hundehalter und Tiere hingewiesen.  
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Beim Plangebiet handelt es sich um eine Vegetationsfläche unterschiedlicher Ausprägung 
und einen parallel zur Bahnstecke verlaufenden asphaltierten Fußweg. Es liegt außerhalb 
von Landschafts- oder Naturschutzgebieten und Waldflächen, diese müssen demnach für 
die Planung nicht weichen. Der dem Plangebiet gegenüber liegende Wald und die sich dort 
befindlichen Grünflächen können weiter zur Erholung (auch für Hundehalter) genutzt wer-
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den. Für den planerischen Eingriff werden darüber hinaus entsprechende Ausgleichsmaß-
nahmen für den planerischen Eingriff vorgenommen (z. B. Anlage von Gärten mit Baum- 
und Heckenpflanzungen, Ausgleichsfläche für die Zauneidechse). Grüne Flächen werden 
demnach weiterhin im Plangebiet vorhanden sein. 
 

2.18 Schreiben eines Bürgers 21 vom 20.02.2015 
 
Folgende Anregen und Bedenken werden dargelegt: 
 
Zum Thema Versickerung: 
Versickerung durch den Boden und Kanäle würden die Wassermassen bei Starkregen heu-
te schon nicht schaffen. Es wird auf den Klimawandel verwiesen. 
Der Bürger/die Bürgerin besitzt ein Haus, für welches ein hohes Risiko für Beschädigungen 
bei einem Bau auf angrenzender Fläche befürchtet wird. 
 
Zum Thema Lärm: 
Es werden erhebliche Geräusch- und Lärmbelästigungen für die Bewohner durch den Bau 
erwartet. 
Es wird auf die (fragwürdige) Reduzierung des Schalls von der Bahn durch die Lärm-
schutzwand verwiesen. 
 
Zum Thema Wegfall des Fuß- und Radweges: 
Es wird auf die Bedeutung des entfallenden Weges für Leute (Anwohner) mit Hunden und 
Kindern hingewiesen. An den neuen Weg würden nur private Wiesen und Vorgärten an-
grenzen, wo sich keine Tiere erleichtern könnten. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
 
Zum Thema Versickerung: 
Das im Plangebiet anfallende Regenwasser wird über ein Rigolensystem dem Grundwas-
ser zugeführt und belastet somit nicht die bestehenden Kanäle. Durch Umsetzung des 
Planvorhabens ändert sich nichts an der Menge des zu versickernden Wassers. Eventuelle 
Auswirkungen des Klimawandels hinsichtlich Starkregenereignissen wären sowohl mit als 
auch ohne Planung in gleicher Weise spürbar. 
Sollte es zu Schäden während der und bedingt durch die Bauphase kommen, so gibt es 
gesetzlich geregelte Verfahren, die auch im Rahmen des Vorhabens gelten.  
Zum Thema Lärm: 
Durch die Umsetzung des Vorhabens wird Baulärm erzeugt werden. Aktuelle Grenzwerte 
für Baulärm der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
lärm 1970) müssen im Rahmen der Bauphase eingehalten werden, u. a. müssen die gän-
gigen Bauzeiten zwischen 7:00 und 20:00 Uhr (keine Mittagsruhe) eingehalten werden.  
Durch die geplante Schallschutzwand wird die Schalleinwirkung durch die Bahn gemäß den 
Darstellungen des aktuellen schalltechnischen Gutachtens (Stand 15.06.2018) der ISRW 
Dr.-Ing. Klapdor GmbH verringert.  
 
Zum Thema Wegfall des Fuß- und Radweges: 
Der als Fuß- und Radweg gewidmete „Diesterweg“ wird durch die Planung entfallen. Die 
Wegeverbindung zwischen Karnaper Straße und Diesterwegstraße bleibt durch die neu 
entstehende Straße jedoch erhalten. Es ist Leuten (Anwohnern) daher weiterhin möglich, 
mit und ohne ihre Tiere, nahe gelegene öffentlich zugängliche Grün- und Freiflächen fuß-
läufig zu erreichen. 
 

2.19 Schreiben eines Bürgers 22 vom 26.02.2015 
Folgende Anregen und Bedenken werden dargelegt: 
 



 - 48 - 

Zum Thema Kosten: 
Es wird darauf hingewiesen, dass Bedenken und Befürchtungen bez. der Folgen der Be-
bauung geäußert wurden, jedoch bisher nur verbal zur Kenntnis genommen wurden und 
eine schriftliche Bestätigung, dass keine Kosten und Folgekosten auf die Altbewohner um-
gelegt würden, noch ausstehen würde. 
Es sei bisher nicht ersichtlich, wer die Kosten für Versorgungsleitungen, Straßenbau, Bür-
gersteige, Schallschutzmauer (inkl. Instandhaltung) trägt. 
 
Zum Thema Versickerung. 
Es würde zu einer Verdichtung des Bodens kommen und Dachflächen und Fahr- und Geh-
wege würden kein Versickern von Oberflächenwasser mehr zulassen. Dieses Wasser müs-
se dann durch die Kanalisation abgeleitet werden. Es wird in Frage gestellt, ob dies die Ka-
näle dann noch leisten könnten. 
Die Seenbildung in Senken sei ein Zeichen, dass die Kanalisation schon jetzt bei Starkre-
gen überfordert sei. 
Durch den Bau (aufwendige Keller) würde es zu einer zusätzlichen Verdrängung des 
Grundwassers kommen. Das Grundwasser steht zeitweise wesentlich höher als im Gutach-
ten angegeben. Viele Anwohner befürchten daher ein Drücken des Wassers in die Keller 
der Altbebauung. Es wird die Frage gestellt, wer die Kosten für hierdurch entstehende 
Schäden bzw. kostenintensive Kellerabdichtungen tragen würde. 
 
Zum Thema Fuß- und Radweg: 
Bei entfallendem Weg entlang der Bahn müssten die Wegerechte geklärt sein. Bürger wür-
den dann durch das neue Wohngebet laufen und auf eine 5m hohe Wand oder Hausfassa-
den blicken. Es wird die Frage nach Besitzverhältnissen des Weges und der Lärmschutz-
wand gestellt. Es wird die Frage nach dem Träger von Bau- und Folgekosten gestellt. 
 
Zum Thema Lärm/Erschütterung und Elektrosmog: 
Es wird auf die Firsthöhe der Häuser in der Nähe des Bahnkörpers und die Lage der Häu-
ser (nur 11 m vom Gleis entfernt) hingewiesen. Der Schallschutz würde dann noch greifen, 
aber die Erschütterungen und der Elektrosmog der Hochspannungsleitungen seien dann 
gegeben. Diese Randbedingungen seien nicht ausreichend untersucht worden. 
Der gestörte DTV-Empfang bei der Durchfahrt von Zügen sei ein Indiz für Elektrosmog. Die 
Möglichkeit von gesundem Leben wird daher in Frage gestellt. 
 
Folgende Nachteile für die altstämmigen Anwohner werden genannt: 
Sie haben keinen Nutzen vom geplanten Schallschutz.  
Sie werden durch zusätzlichen Straßenverkehr belastet. Die genannten 10 bis 20 Fahr-
ten/Tag und die Anzahl der Züge pro Tag seien unrealistisch. Der Bürger 22 berechnet ca. 
160 Fahrten pro Tag. 
Es kommt zu erheblichen Lärmbelastungen und Erschütterungen während der Bauphase. 
Es wird die Frage gestellt, wie die Stadt sicherstellt, dass kein Baustellenverkehr nachts 
oder früh morgens stattfindet. Starke Erschütterungen würden zu Schäden an der Altbe-
bauung führen. Es wird die Frage nach Hilfestellung seitens der Stadt bei der Schadens-
abwicklung gestellt. 
 
Zum Thema verkehrliche Erschließung: 
Die Erschließungsvariante mit Zufahrt über die Diesterwegstraße wird kritisch gesehen, da 
die Zufahrt durch Spielstraßen und verkehrsberuhigte Wohngebiete führen würde und ein 
jetzt schon zu schmaler Abschnitt der Diesterwegstraße mit parkenden Fahrzeugen zuge-
stellt werden würde. In der Folge würde der Verkehr dann über andere benachbarte Stra-
ßen fließen. Vor diesem Hintergrund sei eine Untersuchung des Verkehrsflusses nicht aus-
reichend dargestellt worden. 
Es wird auf die zuerst dargestellte und aus Energie Aspekten beste Variante über die „Zu-
fahrt Karnap“ verwiesen. Es würde jetzt die „Alternative Diesterweg“ wegen mehr mögli-
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chen Wohneinheiten propagiert. Der Vorschlag des Bürgers 22 hinsichtlich einer Einbahn-
straßenregelung wurde nicht untersucht. Der Energieaspekt scheine keine Rolle mehr zu 
spielen. 
 
Zum Thema planerisches Konzept/Inhalte der Planung: 
Die Ursprungsidee einer Solarsiedlung wird bei der vorliegenden Variante in Frage gestellt. 
Es wird die Frage nach dem Ablauf der Müllentsorgung gestellt und ob der Weg ins Bau-
land privat sei. 
 
Zum Thema Kosten: 
Es wird auf die im Plangebiet befindliche Gasleitung und die Kosten für und Probleme (Ver-
sorgungsengpässe) bei einer Verlegung hingewiesen. 
 
Zum Thema Schutzgebiete und Tiere: 
Es wird auf das Wasserschutzgebiet und das benachbarte Naturschutzgebiet hingewiesen. 
Die durch den Bürger aufgezählten Tierarten erhielten im Winter Futterhilfe durch die An-
wohner. Es wird die Frage gestellt, wie sich eine 5 m hohe Mauer auf die Tierwelt auswir-
ken würde. 
Das Führen der Bürger entlang einer Mauer sei nicht wünschenswert. 
Es wird die Frage gestellt, ob Gesundheit und Wohl der Hildener Bürger bei dieser Wohn-
lage gegeben sind. Die Stadt würde ihrer Verantwortung hierfür bei vorliegendem Bebau-
ungsplan nicht gerecht werden. 
Ämter und Bürgermeister hätten das Gebiet in der Vergangenheit als ungeeignet für Be-
bauung und als erhaltenswerte Natur bewertet. 
 
Zum Thema Folgen der Vermarktung: 
Es wird die Frage nach der Vermarktung der Fläche und der Sicherstellung der Umsetzung 
des Vorhabens gestellt. Es wird befürchtet, dass hinterher nur eine Mauer gebaut werden 
könnte, die keiner haben wolle. 
 
Zum Thema Schallschutzmauer: 
Die Schallschutzmauer sei keine Wohltat für die Anwohner in dem Bereich. Eine Befragung 
der Anwohner nach ihren Wünschen sei nicht erfolgt, über Befürchtungen und Einsprüche 
hätte man sich hinweggesetzt. 
Das Projekt solle in allen Konsequenzen überdacht und die Vorteile/Wünsche aller Anwoh-
ner und aller Hildener Bürger gegen den Vorteil Einzelner abgewogen werden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
 
Zum Thema Kosten: 
Die Bedenken u. Befürchtungen des Bürgers wurden bereits im Rahmen der Bürgeranhö-
rung aufgenommen. Durch die Umsetzung des Vorhabens werden keine Zusatz- (z. B. An-
wohnererschließungsbeiträge) und /oder Folgekosten (z. B. für die Instandhaltung der 
Lärmschutzwand) für die altstämmigen Anwohner generiert. Die Erschließungskosten des 
Plangebiets sowie für den Bau der Lärmschutzwand und deren Instandhaltung trägt allein 
der Vorhabenträger, bzw. die zukünftigen Grundstückseigentümer. Dies wird in einem Städ-
tebaulichen Vertrag zwischen Vorhabenträger und Stadt geregelt.  
 
Zum Thema Versickerung. 
Das im Plangebiet anfallende Regenwasser (Oberflächenwasser) wird über ein Rigolensys-
tem dem Untergrund und damit dem Grundwasser zugeführt und belastet somit nicht die 
bestehenden Kanäle. Durch das Oberflächenwasser erfährt die bestehende Kanalisation 
somit keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. 
Das sich auf dem Plangebiet bei Starkregen Wasserlachen („Seen“) bilden, resultiert dar-
aus, dass in den oberflächennahen Bereiche der Bodenschichtungen noch Schluff- (Lehm-) 
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schichten vorhanden sind, die das Regenwasser nur zeitlich versetzt in die unterlagernden 
gut versickernden Sande und Kiese abführen. Ein Zusammenhang mit der Leistungsfähig-
keit der Kanalisation ist nicht gegeben.  
Durch das Vorhaben kommt es zu keiner Verdrängung von Grundwasser. Die Grundwas-
serstände basieren auf Pegeldaten, die z.T. ab dem Jahre 1961 vorliegen. Danach wird der 
mittlere Grundwasserhorizont bei der Kote NHN+40,0 m und der höchste zu erwartende 
Grundwasserhorizont bei der Kote 42,0 m angegeben  (beides im Gutachten angegeben). 
Der höchste Grundwasserhorizont (seither lediglich 2-mal aufgetreten), liegt noch immer 
2,6 m unter jetzigem Geländeniveau. Durch das Vorhaben wird es daher zu keiner Schädi-
gung der Kellerbereiche durch Grundwasser kommen. In diesem Zusammenhang wird 
auch noch einmal auf die westlich gerichtete Fließrichtung des Grundwassers hingewiesen. 
Eine eventuelle Kostenübernahme bei Feuchtigkeitsschäden durch Grundwasser und/ oder 
für nachträglichen Feuchtigkeitsschutz an der Bestandsbebauung kann daher nicht geltend 
gemacht werden. 
 
Zum Thema Fuß- und Radweg: 
Der genannte Weg („Diesterweg“) befindet sich derzeit noch in städtischem Eigentum, wird 
jedoch vor Eintritt der Rechtskraft des Bebauungsplanes an den Vorhabenträger veräußert. 
Die neu entstehende Erschließungsstraße durch das Plangebiet wird nach Fertigstellung 
durch den Erschließungsträger der Stadt Hilden als öffentliche Verkehrsfläche übergeben. 
Demgemäß darf der Weg auch von der Öffentlichkeit benutzt werden. Laufen die Bürger 
durch das Plangebiet, so können sie neben einer begrünten Lärmschutzwand, Häuser mit 
grünen Gärten erblicken. Die Lärmschutzwand geht nicht in das Eigentum der Stadt Hilden 
und städtische Unterhaltung über; sie verbleibt in Privatbesitz. Die Pflege der Lärmschutz-
wand wird zwischen dem Erschließungsträger und den Grundstückserwerbern vertraglich 
geregelt. 
 
Zum Thema Lärm/Erschütterung und Elektrosmog: 
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. Schall-
schutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme) und Erschütterungsschutz werden in-
nerhalb der Gebäude die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
Auch die Freiflächen erfahren durch die Lärmschutzwand eine erhebliche Verbesserung 
gegenüber der heutigen Lärmsituation. 
Die wissenschaftliche Bewertung von Elektrosmog durch Bahnstrecken (bei Eisenbahnen 
und Straßenbahnen im niederfrequenten Bereich von 16,7 Hz.) ist noch nicht abschließend 
geklärt. Zu niederfrequenten Feldern bestehen keine offiziellen und wissenschaftlich fun-
dierten Informationen über Gesundheitsgefahren im Umfeld. Eventuelle Verlautbarungen 
der deutschen Behörden, also des Umweltbundesamt, des Bundesamtes für Strahlen-
schutz und des Bundesinstitutes für Risikobewertung müssen die Basis des Abwägungs-
prozesses sein (zu niederfrequenten Bereichen nicht vorhanden). Dem Einwand zum The-
ma „Elektrosmog“ durch die Bahnstrecke wird daher nicht gefolgt. Insofern kann nach jetzi-
gem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass „gesundes Leben“ nicht durch die 
Auswirkungen niederfrequenter Felder der Bahnstrecke beeinträchtigt wird. 
 
zu den genannten Nachteilen für die altstämmigen Anwohner: 
Durch die geplante Schallschutzmauer erfährt auch die Bestandsbebauung, z.B. an 
Schürmannstraße und Diesterwegstraße, eine Absenkung der Geräuschbelastung durch 
die Bahnstrecke (siehe Abbildungen der Stellungnahme 2.12).  
Bei der Anzahl zusätzlicher Fahrten handelt es sich um 12 bis 15 Kfz pro Stunde zu mor-
gendlichen und abendlichen Spitzenstundenzeiten (nicht pro Tag, wie von Bürger 22 dar-
gestellt). Dies wird als sehr geringe verkehrliche Zunahme und für das vorhandene Stra-
ßennetz und die städtebauliche Umgebung als verträglich eingestuft. Was die Anzahl an 
Zügen betrifft, so wurde das schalltechnische Gutachten hinsichtlich der aktuellen Zugfre-
quentierung gem. E-Mail der DB AG vom 28.05.2018 überarbeitet. Eine Änderung der Pla-
nung (z. B. Erhöhung des Schallschutzes) wird hierdurch jedoch nicht bedingt. 
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Durch die Umsetzung des Vorhabens wird Baulärm und Erschütterung erzeugt werden. Ak-
tuelle Grenzwerte für Baulärm der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm (AVV Baulärm 1970) müssen im Rahmen der Bauphase eingehalten werden, u. a. 
müssen die gängigen Bauzeiten zwischen 7:00 und 20:00 Uhr (keine Mittagsruhe) einge-
halten werden. Sollten Hinweise auf Nichteinhaltung vorliegen, so kann dies der Stadtver-
waltung angezeigt werden. 
Sollte es zu Schäden während der und bedingt durch die Bauphase kommen, so gibt es 
gesetzlich geregelte Verfahren, die auch im Rahmen des Vorhabens gelten. Darüber hin-
aus gibt die Stadt keine weitere Hilfestellung bei der Schadensabwicklung. 
 
Zum Thema verkehrliche Erschließung: 
Die vorliegende Erschließungsvariante über die Diesterwegstraße wurde aufgrund des 
Ausbauzustandes und der geringen Breite der Fahrbahn der Karnaper Straße (verkehrs-
technische Engstelle, die von Rinne zu Rinne nur 3,00 m breit ist) gewählt. Aufgrund der 
beschriebenen Situation der Karnaper Straße wurde auch eine Einbahnstraßenregelung 
verworfen. Der durch das Vorhaben erzeugte geringe zusätzliche Verkehr wird als verträg-
lich für die Abwicklung im umgebenden Straßennetz eingestuft. 
 
Zum Thema planerisches Konzept/Inhalte der Planung: 
Die energetischen Aspekte des Vorhabens haben weiterhin Bestand: Die Siedlung orien-
tiert sich an den Anforderungen an moderne „Solarsiedlungen“. Die Bebauung wird u. a. 
über kollektorgeeignete Dachflächen und hochwirksame Wärmedämmung verfügen und 
energetisch auf einem aktuellen Stand der Technik sein (gem. EnEV 2016). Die Stellung 
der Gebäude orientiert sich an der optimalen Sonnenenergiegewinnung. Die Vermeidung 
von Verschattungen, eine sparsame und verkehrsberuhigte Grundstückserschließung so-
wie flächensparendes Bauen sind ebenfalls wichtige Zielsetzungen. 
Entsorgungsfahrzeugen können zur Müllentsorgung in das Plangebiet fahren. Neben der 
Einfahrt/Ausfahrt über die Diesterwegstraße ist eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt von 
Lösch-, Rettungs- und Entsorgungsfahrzeugen zur Karnaper Straße vorgesehen. Die Kur-
venradien der Abzweigung zum zentralen Platz sind gem. RASt 06 für Müll- und Feuer-
wehrfahrzeuge dimensioniert. 
 
Zum Thema Kosten: 
Die vorhandene Gasleitung ist bekannt. Gemäß Aussage der Stadtwerke Hilden ist eine 
Verlegung der Gasleitung um einige Meter unproblematisch und sie müsste in diesem Be-
reich aufgrund ihres Alters ohnehin erneuert werden. Die Kosten für eine notwendige Er-
neuerung der Gasleitung sowie die Gewährleistung der Versorgungssicherheit liegen beim 
Versorgungsträger (Stadtwerke Hilden). 
 
Zum Thema Schutzgebiete und Tiere: 
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone IIIA des festgesetzten Wasserschutzgebie-
tes „Hilden-Karnap“. Daraus ergibt sich eine verbindliche Einhaltung der Genehmigungstat-
bestände für den Schutz in der Zone IIIA gemäß der entsprechenden Wasserschutzverord-
nung. Diese werden in der vorliegenden Planung berücksichtigt sodass sich diesbezüglich 
keine weiteren Konsequenzen für die Planung ergeben. Für das benachbarte Naturschutz-
gebiet ergeben sich keine Beeinträchtigungen für die Planung.  
Im Rahmen der durch das Kölner Büro für Faunistik erstellten Artenschutzprüfung wurden 
die artenschutzrechtlichen Konflikte, die im Zusammenhang mit der Realisierung des Vor-
habens bestehen, untersucht und bewertet. Dabei wurden Vögel, Fledermäuse und Repti-
lien im Vorhabenbereich und der nahen Umgebung erfasst. Die artenschutzrechtliche Prü-
fung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben, unter Berücksichtigung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, sowie funktionserhal-
tenden, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Neuschaffung von Lebensraum für die 
Zauneidechse innerhalb des Plangebietes) aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig ist. 
Für viele der genannten Tiere (z. B. Vögel, Fledermäuse) stellt die Lärmschutzwand keine 
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Barriere dar und kann weiterhin überwunden werden. Für die Zauneidechsen sind spezielle 
Durchschlupfe in der Lärmschutzwand vorgesehen. 
Die Bürger werden nicht an der Lärmschutzwand, sondern über eine Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ geführt. Das bedeutet nach der Definition 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) unter anderem, dass Fußgänger die Straße in ihrer 
ganzen Breite benutzen dürfen. 
Vor dem Hintergrund der im Bebauungsplan festgesetzten umfangreichen Schutzmaßnah-
men vor Schall und Erschütterung sowie den Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen, der 
Verkehrsberuhigung und der aufgelockerten Bebauung mit den gewählten energetischen 
Standards, wird den Anforderungen an Gesundheit und Wohl der Hildener Bürger Rech-
nung getragen. 
Ungeachtet etwaiger in der Vergangenheit getätigter Äußerungen von genannten Stellen 
und Personen, wird der Bebauungsplan in korrekter Weise aus dem gültigen Flächennut-
zungsplan der Stadt Hilden entwickelt, der für das Gebiet Wohnbaufläche (W) darstellt. 
Es ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Hilden ge-
schlossen, im welchem u. a. Regelungen zur Umsetzung des Vorhabens und Rechtsnach-
folge getroffen werden. Insofern erfolgt eine vertragliche Absicherung gegenüber dem Pro-
jektträger. 
 
Zum Thema Schallschutzmauer: 
Die Schallschutzmauer bewirkt eine Absenkung der Geräuschbelastung durch die Bahn-
strecke sowohl für die Neubürger als auch für Anwohner in dem Bereich (siehe Abbildun-
gen der Stellungnahme 2.12). Bei derartigen Vorhaben ist es nicht üblich, eine eigene Be-
fragung der Anwohner durchzuführen. Um Befürchtungen und Einsprüche aufnehmen und 
diskutieren zu können wurde am 25.10.2012 eine Bürgeranhörung durchgeführt. Die Ein-
gaben wurden aufgenommen und ggf. in der Planung berücksichtigt. 
Der Forderung das Projekt in allen Konsequenzen zu überdenken wird nicht entsprochen. 
Die einzelnen Belange werden gegeneinander abgewogen. 
 

2.20 Schreiben einer Bürgerin 23 vom 27.02.2015 
Folgende Anregen und Bedenken werden dargelegt: 
Zum Thema Lärm: 
Trotz Lärmschutzwand und passiven Schallschutz sei das Vorhaben verantwortungslos ge-
genüber den Bewohnern der neuen Häuser. Der Blick auf die (begrünte) Lärmschutzwand 
wird kritisiert und ein erholsamer Aufenthalt sei im Garten bei Zugverkehr nicht möglich. Vor 
diesem Hintergrund wird ein Urteil des OVG NRW zitiert, welches auch eine angemessene 
Nutzungsmöglichkeit der Außenwohnbereiche wie z. B. Balkone, Terrassen und Hausgär-
ten mit einschließen würde. 
Für die Menschen, welche in 11 m Entfernung zur Bahnstrecke ihren Garten haben, sei es 
unmöglich den Zugverkehr auf Dauer auszuhalten, ohne krank zu werden. Eine Erholung 
auf Balkon oder Terrasse sei insbesondere für Bewohner des Gebäudes an der Karnaper 
Straße nicht möglich. 
Der Rat der Stadt Hilden sei verpflichtet, hier keine Wohnbebauung zuzulassen. 
 
Zum Thema Versiegelung: 
Durch das Bauvorhaben und die hohe Versiegelung werden weitere Wasserschäden an 
den Bestandshäusern befürchtet. 
 
Zum Thema Lärm durch den Bolzplatz: 
Karnaper- und Fröbelstraße werden von der Schallschutzwand nicht profitieren. Die Aus-
wirkungen einer notwendig werdenden Schallschutzwand vor dem Bolzplatz auf der Kar-
naper Straße seien nicht untersucht worden. 
Es wird Punkt 10.2 der Begründung zum Bebauungsplan zitiert (Bolzplatz nördlich der Kar-
naper Straße), welcher für die Verfasserin nicht nachvollziehbar sei. 
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Es wird die Frage gestellt, ob nach Sportanlagenlärmschutzverordnung dennoch eine 
Schallschutzwand notwendig werden würde und wer die Wand in diesem Fall zahlen müss-
te. 
 
Zum Thema Folgen bei Verkauf: 
Es werden Fragen zur Haftung im Falle von Folgen der Planung gestellt (Person, Vermö-
gen, im Falle des Weiterverkaufs). 
 
Zum Thema planerisches Konzept: 
Es wird darauf verwiesen, dass sich das Projekt an den Anforderungen an moderne Solar-
siedlungen, bzw. an das Landesprogramm „100 Klimaschutzsiedlungen in NRW“ orientie-
ren wolle. Gem. den Voraussetzungen, die für „Klimaschutz-Siedlungen, gefördert vom 
Land NRW“ u. a. zu lesen seien, sei das Baugebiet als „Klimaschutzsiedlung“ jedoch denk-
bar ungeeignet, auch nicht in „Anlehnung“ daran. 
 
Zum Thema Landschaftsbild und Lärmschutzwand: 
Es wird auf das Naherholungsgebiet Karnap-West verwiesen, und dass die geplanten 
Lärmschutzwände die Sicht auf das freie Feld drastisch verschandeln würden.  
 
Zum Thema Darstellung im FNP: 
Der im Rahmen der Planung entfallende Weg entlang der Güterzugstrecke sei im gültigen 
Flächennutzungsplan nicht als Wohnbaufläche ausgewiesen uns könne ohne Änderung 
desselbigen nicht in Anspruch genommen werden. Die Bürger seien in diesem Verfahren 
zu beteiligen. 
 
Zusammenfassende Forderungen: 
- Den Bebauungsplan einzustellen (Grund: ungeeignet für gesundes Wohnen) 
- Den an der Bahnstrecke verlaufenden Teil des „Diesterweges“ als öffentlichen Weg zu 

erhalten 
- Das Landschaftsbild nicht durch eine Lärmschutzwand zu verschandeln. 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
 
Zum Thema Lärm: 
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. begrünte 
Schallschutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme sowie Anordnung von Wohn- 
und Schlafräumen) und Erschütterungsschutz werden innerhalb der Gebäude die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. Ein Wohnen und Schlafen sowie die 
Möglichkeit des sich Erholens in den Gebäuden wird daher durch die Lärmbelastung nicht 
beeinträchtigt. Auch die Freiflächen erfahren durch die Lärmschutzwand eine erhebliche 
Verbesserung gegenüber der heutigen Lärmsituation. 
Im Schalltechnischen Gutachten wurden die Geräuschimmissionen und Erschütterungs-
emissionen untersucht und werden in entsprechenden Lärmkarten dargestellt. Für die Be-
lange des Schallschutzes im Rahmen städtebaulicher Planungen, gelten die Orientie-
rungswerte gem. DIN 18005. Diese beziehen sich jedoch auf Werte, gemessen an schutz-
würdigen Fassaden, und nicht z. B. in Gärten. Die Anhaltswerte für die Einwirkung von Er-
schütterungen im Bahnwesen auf Menschen gem. DIN 4150 beziehen sich ebenfalls auf 
Menschen in Gebäuden und nicht z. B. in Gärten. Die Werte können somit lediglich eine 
Orientierungshilfe für die Außenbereiche darstellen. Es bleibt festzuhalten, dass auch die 
Außenbereiche durch die Lärmschutzwand eine erhebliche Minderung der Lärmbelastung 
erfahren (siehe Rasterlärmkarten in den Anlagen 3.1, 3.2 und 4.1, 4.2 zum Schalltechni-
schen Gutachten).  
Im Urteil des OVG NRW, auf welches die Bürgerin verweist, wird weiterhin ausgeführt: 
„Grundsätzlich hat sich die Planung neuer Wohngebiete hiernach daran auszurichten, dass 
die neuen Wohnhäuser allenfalls solchen Außenpegeln ausgesetzt sind, die die Orientie-
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rungswerte der DIN 18005 jedenfalls nicht überschreiten. Dieser Grundsatz kann allerdings 
nicht uneingeschränkt gelten.“ In verdichteten städtischen Räumen kann es daher „…im 
Einzelfall auch durchaus angezeigt sein, neue Wohnbauflächen in bereits vorbelastete Be-
reiche hinein zu planen, bei denen ggf. eine umfassende Einhaltung der Orientierungswerte 
als Außenpegel durch aktiven Lärmschutz nicht stets möglich ist.“. Insofern wird auch die-
ser Belang in die städtebauliche Abwägung eingestellt. 

Zum Thema Versiegelung: 
Eine zusätzliche Versiegelung ändert nichts an der Menge des Wassereintrages in den Un-
tergrund. Das anfallende Regenwasser, sowohl von den zukünftigen Dachflächen wie auch 
der befestigten öffentlichen Verkehrswege, wird  dem Untergrund und damit dem Grund-
wasser wieder zugeführt wird. Bei außerdem westlich gerichteter Fließrichtung des Grund-
wassers wird sich in keiner Weise eine Schädigung der umgebenden, z.Z. bestehenden 
Bebauungen, die alle östlich bzw. südöstlich des Plangebietes vorhanden sind, einstellen 
können. 
 
Zum Thema Lärm durch den Bolzplatz: 
Die Bestandshäuser Fröbelstraße und Karnaper Straße sind nicht Bewertungsgegenstand 
im Rahmen des zu untersuchenden Bebauungsplanes. Durch die geplante Lärmschutz-
wand kommt es jedoch dort zu keiner Verschlechterung der Geräuschsituation.  
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen (fensterun-
abhängige Belüftungseinrichtungen) wird die neue Wohnbebauung auch in ausreichender 
Weise vor dem Lärm des Bolzplatzes geschützt. Der Bau einer extra Lärmschutzwand ge-
gen Lärm durch den Bolzplatz wird daher nicht notwendig. 
 
Zum Thema Folgen bei Verkauf: 
Die Haftung im Schadensfall erfolgt gemäß den gesetzlichen Regeln. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Hilden ein städtebaulicher 
Vertrag geschlossen wird, im welchem u. a. Regelungen zu Haftung, Sicherheitsleistungen 
und Rechtsnachfolge getroffen werden.  
Zum Thema planerisches Konzept: 
Das Vorhaben trägt inzwischen nicht mehr den Arbeitstitel „Solarsiedlung Karnap“, weil die 
Fortschreibung der EnEV die besonderen Förderprogramme obsolet gemacht haben. Die 
Planung erhebt daher keinen Anspruch darauf, den genannten Voraussetzungen für „Kli-
maschutz-Siedlungen, gefördert vom Land NRW“  vollständig gerecht zu werden. 
Im Bebauungsplan Nr. 255 werden (in Anlehnung an das Landesprogramm „100 Klima-
schutz Siedlungen in NRW“) für die weiterhin angestrebte Verwendung von Solarenergie 
dennoch u.a. festgesetzt: 
- die optimale Orientierung der Gebäude und die Vermeidung der Verschattung 
- das flächensparende Bauen und die Kompaktheit der Baukörper 
- in den örtlichen Bauvorschriften: Dachneigungen von 35 Grad (optimiert zur Gewinnung 

von Sonnenenergie) 
- als textlichen Hinweis: die Empfehlung zur Verwendung solarenergetischer Anlagen 

 
Zum Thema Landschaftsbild und Lärmschutzwand: 
Es wird sich um eine Lärmschutzwand handeln (nicht Mehrzahl), die im Wesentlichen an 
der westlichen Grenze des Plangebietes verläuft. Diese wird beidseitig begrünt ausgeführt. 
An dieser Stelle des Plangebietes wird die Sicht auf das „freie Feld“ daher eingeschränkt, 
diese Sicht wurde jedoch zuvor bereits erheblich durch die Bahnstrecke geprägt. Eine Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes wird daher nicht gesehen. 
 
Zum Thema Darstellung im FNP: 
Der betreffende Abschnitt des als Fuß- und Radweg gewidmeten „Diesterweges“ ist als 
Wegeverbindung im Flächennutzungsplan dargestellt. Der Flächennutzungsplan stellt je-
doch keine parzellenscharfe Planung dar, sondern dient der vorbereitenden Bauleitplanung. 
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Auch wenn der „Diesterweg“ wegfällt, wird durch die Planung eine Wegeverbindung zwi-
schen Diesterwegstraße und Karnaper Straße aufrechterhalten (Neue Erschließungsstraße 
durch das Plangebiet). Somit steht die Planung den grundsätzlichen Aussagen des Flä-
chennutzungsplanes nicht entgegen und es wird keine Notwendigkeit einer Flächennut-
zungsplanänderung gesehen. 
 
Zu den zusammenfassenden Forderungen: 
Den in der Aufzählung genannten Forderungen wird aus den dargestellten Gründen nicht 
gefolgt. 
 

2.21 Schreiben eines Bürgers 24  vom 21.02.2015 
Das Plangebiet sei aufgrund der Lärmbelastung, trotz Lärmschutzwand und dem Grund-
wasserspiegel nicht als Bauland geeignet. 
Dem Schreiben sind Ausführungen zum Thema Lärm der Internetseite www.medizinfo.de 
beigefügt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. begrünte 
Schallschutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme sowie Anordnung von Wohn- 
und Schlafräumen) und Erschütterungsschutz werden innerhalb der Gebäude die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
Der mittlere Grundwasserhorizont im Plangebiet liegt bei der Kote NHN+40,0 m und der 
höchste zu erwartende Grundwasserhorizont bei der Kote 42,0 m. Damit liegt der höchste 
Grundwasserhorizont der in den letzten 67 Jahren lediglich 2-mal aufgetreten ist, 2,6 m un-
ter jetzigem Geländeniveau (mittlere derzeitigen Geländehöhe: Kote NHN+44,6 m.). Die 
Grundwasserstände stellen somit kein Problem für eine zukünftige Bebauung dar. 
Die dem Schreiben beigefügten Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

2.22 Schreiben eines Bürgers 25 vom 02.02.2015 
Es wird auf die gestiegene Nutzung der Güterzugstrecke der Deutschen Bahn und die ge-
plante Lärmschutzwand des neuen Baugebietes verwiesen. Es solle sichergestellt werden, 
dass diese Lärmschutzwand auch den heutigen Bürgern etwas bringt. Diese solle zukünftig 
nach Norden und Süden weitergebaut werden. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Im aktualisierten schalltechnischen Gutachten mit Stand vom 15.06.2018 wurde vom Gut-
achter die aktuelle Zugfrequentierung gem. E-Mail der DB AG vom 28.05.2018 berücksich-
tigt. 
Die Lärmschutzwand führt auch für einige Bürger angrenzender Bestandsbauten zu einer 
Verbesserung der Lärmsituation.  
Die Anregung, die Lärmschutzwand über das Plangebiet hinaus zu verlängern wird zu 
Kenntnis genommen, ist jedoch nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfah-
rens. 
 

2.23 Schreiben eines Bürgers 26 vom 24.02.2015 
Es werden die folgenden Gründe gegen die Bebauung angeführt: 
- Lärm durch die Güterbahnlinie und als Konsequenz die Lärmschutzwand, die das Ge-

lände vom angrenzenden Naturschutzgebiet abriegelt. 
- Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Teile des Plangebietes Überschwem-

mungsgebiet seien. Es wird gefordert, die Hochwassersituation zu klären, bevor der 
Bebauungsplan fortgeführt wird. 
 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen:  
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. begrünte 
Schallschutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme sowie Anordnung von Wohn- 
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und Schlafräumen) und Erschütterungsschutz werden innerhalb der Gebäude die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
Die Lärmschutzwand wird beidseitig begrünt ausgeführt. Somit ist die freie Sicht auf das 
Naturschutzgebiet zwar im Bereich des Plangebietes eingeschränkt, die Vorteile der Lärm-
schutzwand überwiegen aber gegenüber dem Nachteil einer, auf einen vergleichsweise 
kleinen Abschnitt beschränkten Sichteinschränkung. 
Die Bewertung der Hochwassergefahren erfolgte zum Zeitpunkt der Beteiligung auf Grund-
lage eines Entwurfs der Hochwassergefahrenkarte Garather Mühlenbach (Kartenblatt 
3/13), welcher jedoch von der Bezirksregierung Düsseldorf als fehlerhaft bezeichnet wurde. 
Inzwischen liegt die gültige Hochwassergefahrenkarte HQ100 „Garather Mühlenbach-
System“ vor, in der der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 255 nicht mehr betroffen ist. 
 

2.24 Schreiben einer Bürgerin 27 vom 26.02.2015 
Es wird auf die verkehrliche Engstelle an der Karnaper Straße verwiesen und die Proble-
matik, die sich hier mit einem zu erwartenden Baustellenverkehr ergeben könnten. In der 
Vergangenheit sei es durch Baustellenverkehr bereits zu Mauerwerksschäden gekommen. 
Eine Baustellenzufahrt durch die Karnaper Straße sei aus den genannten Gründen nicht 
verantwortbar. In diesem Zusammenhang wird auch eine eventuelle Haftung genannt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Der Hinweis zur Engstelle Karnaper Straße und die in der Vergangenheit aufgetretenen 
Probleme mit Baustellenverkehr werden zur Kenntnis genommen. Auf die örtlichen Gege-
benheiten wird im Rahmen der Bauausführung Rücksicht genommen. Bei Schäden durch 
Baustellenverkehr gibt es gesetzlich geregelte Verfahren (z. B. hinsichtlich der Haftung), die 
auch im Rahmen des Vorhabens gelten. 
 

2.25 Schreiben eines Bürgers 28 vom 25.02.2015 
Der vorliegende Planentwurf wird aus folgenden Gründen abgelehnt: 
 
Thema Lärm und Erschütterungen: 
Das Gelände sei aufgrund der immensen Lärm- und Erschütterungsimmissionen als 
Wohnbebauung ungeeignet. Es wird auf die Stellungnahme des Kreisgesundheitsamtes 
vom 18.12.2013 verwiesen, in der geschrieben wurde, dass nicht mehr von gesunden 
Wohnverhältnissen auszugehen sei bzw. diese nur sehr eingeschränkt gegeben wären. 
 
Thema Landschaftsbild: 
Die 5 m hohe Lärmschutzwand würde massiv in das Landschaftsbild eingreifen, bestehen-
de Anwohner benachteiligen und dabei doch in der Höhe nicht ausreichen. Bei den geplan-
ten Maßen der Wand wird auf den Eindruck einer Gefängnismauer hingewiesen. 
 
Thema bauliche Dichte: 
Die Anzahl der Wohneinheiten sei stetig erhöht worden und es entstünde der Eindruck ei-
nes „hinein gezwängten Ghettos“. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Zum Thema Lärm und Erschütterungen: 
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. begrünte 
Schallschutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme sowie Anordnung von Wohn- 
und Schlafräumen) und Erschütterungsschutz werden innerhalb der Gebäude die Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. Ein Wohnen und Schlafen sowie die 
Möglichkeit des sich Erholens in den Gebäuden wird daher durch die Lärmbelastung nicht 
beeinträchtigt. Freibereiche sind jedoch weiterhin von den erhöhten Schallpegeln belastet, 
weshalb das Kreisgesundheitsamt weiterhin gesunde Wohnverhältnisse nur als (sehr) be-
schränkt ansieht. In verdichteten städtischen Räumen kann es jedoch im Einzelfall auch 
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durchaus angezeigt sein, neue Wohnbauflächen in bereits vorbelastete Bereiche hinein zu 
planen. Insofern wird dieser Belang in die städtebauliche Abwägung eingestellt. 
 
Zum Thema Landschaftsbild: 
Was das Landschaftsbild betrifft, so bildet heute die Bahnlinie bereits eine erhebliche Barri-
ere. Die Lärmschutzwand wird im Übrigen begrünt ausgeführt, was eher nicht dem Ein-
druck einer Gefängnismauer entspricht. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird 
daher nicht gesehen. 
 
Zum Thema bauliche Dichte: 
Die jetzige Zahl an Wohneinheiten ist das Ergebnis eines langen Planungsprozesses. Mitt-
lerweile haben sich nicht nur die Grundstücksverhältnisse geändert, auch eine zuvor noch 
im Vorentwurf enthaltene Angebotsplanung wurde reduziert. Weiterhin wurden andere 
Baukörper entlang der Lärmschutzwand etabliert, wodurch der ursprüngliche Eindruck ei-
nes großen Wohnblocks deutlich aufgelockert werden konnte. Bei der vorliegenden Pla-
nung handelt es sich um eine aufgelockerte Bebauung mit entsprechend geplanten Grün- 
und Freiflächen, welche sich in den baurechtlich festgelegten Grenzen des Maßes der bau-
lichen Nutzung bewegt.  
 

2.26 Schreiben einer Bürgerin 29, Bürgerin 30 und Bürgerin 31 vom 21.02.2015 
Thema Natur und Landschaft: 
Hundebesitzer und Naturfreunde würden die Landschaft genießen. Die Natur zuzubauen 
und zu betonieren wird daher abgelehnt. Tieren würde der Lebensraum genommen. Natur 
würde zerstört und wir würden uns selbst den Lebensraum nehmen. 
 
Thema Versickerung: 
Es wird die Frage gestellt, wo die Wassermengen zukünftig versickern sollen. 
 
Thema Kosten: 
Es wird auf die hohen Kosten des (hässlichen) Lärmschutz verwiesen, der eventuell nichts 
nutzt. 
 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Zum Thema Natur und Landschaft: 
Das Plangebiet beinhaltet eine Brachfläche mit unterschiedlicher spontaner Vegetation, 
verwilderte Kleingärten und einen 3 m breiten Asphaltweg. Die Planung sieht nicht vor, die-
sen Bereich zuzubetonieren sondern sieht eine behutsame Nachverdichtung mit aufgelo-
ckerter Bebauung und entsprechenden Grün- und Freiraumanteilen vor. Für den baulichen 
Eingriff wird innerhalb und außerhalb des Plangebietes Ausgleich geschaffen. 
Im Rahmen der durch das Kölner Büro für Faunistik erstellten Artenschutzprüfung wurden 
die artenschutzrechtlichen Konflikte, die im Zusammenhang mit der Realisierung des Vor-
habens bestehen, untersucht und bewertet. Dabei wurden Vögel, Fledermäuse und Repti-
lien im Vorhabenbereich und der nahen Umgebung erfasst. Die artenschutzrechtliche Prü-
fung kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, sowie funktionserhal-
tenden, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Neuschaffung von Lebensraum für die 
Zauneidechse innerhalb des Plangebietes) aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig. 
Für den planerisch bedingten Eingriff in die Natur und Landschaft erfolgt entsprechender 
Ausgleich. Darüber hinaus wird neuer Wohnraum für Menschen geschaffen. 
 
Zum Thema Versickerung: 
Die Versickerung des anfallenden Regenwassers wird auch weiterhin gegeben sein, denn 
das anfallende Regenwasser sowohl von den zukünftigen Dachflächen wie auch der befes-
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tigten öffentlichen Verkehrswege wird über ein Rigolensystem (die Fläche für die Rigole 
wird im aktuellen Bebauungsplanentwurf dargestellt) dem Untergrund zugeführt. 
 
Zum Thema Kosten: 
Die Kosten für die Lärmschutzwand (inklusive der Instandhaltung) tragen der Vorhabenträ-
ger, bzw. die späteren Eigentümer. Die Lärmschutzwand wird begrünt ausgeführt. Es ergibt 
sich sowohl für die Neubebauung als auch für angrenzende Bestandsbauten eine Verbes-
serung der Lärmsituation (siehe Schalltechnisches Gutachten der ISRW Klapdor GmbH mit 
Stand vom 15.06.2018). 
 

 
3. Die Schreiben, die von 3 und mehr Bürgerinnen und Bürgern wortgleich (Form-

schreiben) im Rahmen der vorangegangenen Offenlage in die Abwägung eingebracht 
worden sind, wie folgt abzuhandeln: 
 

3.1 Formschreiben Nr. 1 (125 Schreiben): 
Es wird auf die Mahnung des Gesundheitsamtes des Kreises Mettmann hingewiesen, wel-
ches wegen der immensen Lärm- und Erschütterungsimmissionen Bedenken hat und keine 
Wohnnutzung, insbesondere keine Neuplanung, empfiehlt. 
Aufgrund der Nähe der Bahngleise würde es für die neuen Bewohner zu unzumutbareren 
Gefährdungen durch Lärm, Erschütterung und Elektrosmog kommen. 
Es wird auf eine Krebsgefahr durch Elektrosmog und in diesem Zusammenhang auf eine 
Sendung des WDR aus dem Jahr 1997 hingewiesen. Es sei bekannt, dass ein hohes Risi-
ko für z. B. Krebserkrankungen von vielbefahrenen Zugstrecken in Bodennähe ausgehen 
würde. 
 
Zu vorgelegten Gutachten werden folgende Einwände vorgebracht: 
- Im Lärmgutachten wurden mögliche Reflexionen, Umlenkung und Doppeleffekte nicht 

untersucht und der notwendige Lärmschutz zum Bolzplatz ausgeblendet. 
- Grundwasser würden bereits nach 1,50 m und nicht nach 2,5 m unter dem Boden an-

stehen. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde erst nach 1,0 m ermittelt. Der 
Boden darüber sei aber nur gering bis mäßig versickerungsfähig. Es wird befürchtet, 
dass Wasser zur Altbebauung abgedrängt wird. Es wird gefragt, warum die Rigolen-
versickerung im Bebauungsplan nicht nachgewiesen würde. Es wird die Frage nach der 
Haftung bei Schäden an bestehen Häusern gestellt. 

- Eine mögliche Überflutung des Geländes bei Starkregen sei nicht abschließend geprüft. 
- Es wird auf die hohen Kosten für den Schallschutz und den Eingriff in das Landschafts-

bild durch die Schallschutzwand hingewiesen. 
 

Zusammenfassend wird gefordert: 
- Einstellung des Bebauungsplanes (Gebiet sei zum gesunden Wohnen ungeeignet). 
- Erhalt des „Diesterweges“ an der Bahnstrecke als öffentlichen Weg (gem. FNP) und 

somit Erhalt des Landschaftsbildes. 
- Keine Verschandelung des Landschaftsbildes durch eine Lärmschutzwand. 

 
Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
Die Anregungen des Kreisgesundheitsamtes zu Schutz vor Lärm- und Erschütterung wur-
den im vorliegenden Bebauungsplanentwurf wie folgt berücksichtigt: 
Die Planung wurde hinsichtlich Erschütterungs- und sekundären Luftschallschutz sowie der 
Empfehlung hinsichtlich einer lärmoptimierten Grundrissgestaltung ergänzt. Entsprechende 
Festsetzungen und Hinweise wurden in Begründung und Bebauungsplan (hier als textliche 
Festsetzungen und Hinweise) übernommen.  
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. Schall-
schutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme) und Erschütterungsschutz werden, 
trotz Nähe zur Bahnstrecke, innerhalb der Gebäude die Anforderungen an gesunde Wohn-
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verhältnisse gewährleistet. Auch die Freiflächen erfahren durch die Lärmschutzwand eine 
erhebliche Verbesserung gegenüber der heutigen Lärmsituation. 
Die wissenschaftliche Bewertung von Elektrosmog durch Bahnstrecken (bei Eisenbahnen 
und Straßenbahnen im niederfrequenten Bereich von 16,7 Hz.) ist noch nicht abschließend 
geklärt. Zu niederfrequenten Feldern bestehen keine offiziellen und wissenschaftlich fun-
dierten Informationen über Gesundheitsgefahren im Umfeld. Eventuelle Verlautbarungen 
der deutschen Behörden, also des Umweltbundesamt, des Bundesamtes für Strahlen-
schutz und des Bundesinstitutes für Risikobewertung müssen die Basis des Abwägungs-
prozesses sein (zu niederfrequenten Bereichen nicht vorhanden). Dem Einwand zum The-
ma „Elektrosmog“ durch die Bahnstrecke wird daher nicht gefolgt. Es kann nach jetzigem 
Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass „gesundes Leben“ nicht durch die Aus-
wirkungen niederfrequenter Felder der Bahnstrecke beeinträchtigt wird. 
 
Zu den Einwänden gegen die vorgelegten Gutachten: 
- Dem Anlagenteil des aktualisierten schalltechnischen Gutachtens (Stand 15.06.2018) 

sind mehrere Rasterlärmkarten zu entnehmen, die die Lärmpegel für verschiedene Fäl-
le visualisiert darstellen (mit und ohne Lärmschutzwand, Tag- und Nachtzeitraum, Diffe-
renzdarstellungen, Fußballereignis auf dem Bolzplatz). Auch die Auswirkungen der ge-
nannten Effekte sind in den Berechnungen der Lärmpegel berücksichtigt. Es wird ange-
nommen, dass sich der Hinweis auf nicht untersuchte mögliche Reflexionen, Umlen-
kung und Doppeleffekte insbesondere auf die Annahme des Baus eines Lärmschutzes 
gegenüber dem Bolzplatz bezieht. Der Bau eines solchen Lärmschutzes ist von Seiten 
der Stadt jedoch nicht vorgesehen und nicht Gegenstand des vorliegenden Bebau-
ungsplanverfahrens.  

- Die im hydrogeologischen Gutachten genannten Grundwasserstände basieren auf Pe-
geldaten, die z.T. ab dem Jahre 1961 vorliegen. Danach wird der mittlere Grundwas-
serhorizont bei der Kote NHN+40,0 m und der höchste zu erwartende Grundwasserho-
rizont bei der Kote 42,0 m angegeben. Damit liegt der höchste Grundwasserhorizont 
der in den letzten 67 Jahren lediglich 2-mal aufgetreten ist, 2,6 m unter jetzigem Gelän-
deniveau. Das bei 1,5 m unter Gelände bereits ein Grundwasserhorizont festgestellt 
wurde, kann daher nicht möglich sein (bei etwa gleicher Geländehöhenlage wie in dem 
Plangebiet vorhanden), da nachweislich über Jahrzehnte bis in diese Höhe kein 
Grundwasser angestiegen sein kann. 
Es ist richtig, dass die im Gutachten angegebenen Durchlässigkeitskoeffizienten zur 
Versickerung erst ab 1 m unter jetziger Geländeoberkante angegeben wurden. Dies 
aus dem Grund, da eine Versickerung, mindestens in frostfreier Tiefe, d.h. mindestens 
0,80 m unter zukünftigem Geländeniveau stattfinden kann. Die überlagernde bindige 
Deckschicht ist in diesem Falle für eine Versickerung nicht relevant, da sie nicht zur 
Versickerung von Oberflächenwasser genutzt werden soll. Das unbelastete Nieder-
schlagswasser, wird über Rigolenanlagen bis in die unterlagernden Sande und Kiese 
eingeleitet. Eine Schädigung der Altbebauung durch Umsetzung der Planung ist daher, 
und auch aufgrund der für das Plangebiet maßgeblichen westlich gerichteten Fließrich-
tung des Grundwassers, auszuschließen. 
Im aktuellen Bebauungsplanentwurf ist die Fläche für die Rigolenanlage zeichnerisch 
aufgenommen und mit einer textlichen Festsetzung versehen. In der Planbegründung 
wird dann auf die Dimensionen der Rigole (der Rigolen) und anderer diesbezüglicher 
Vorgaben eingegangen. 
Die Haftung im Schadensfall erfolgt gemäß gesetzlicher Regeln, die auch für das Vor-
haben gelten. 

- Auf eine mögliche Überflutung des Geländes bei Starkregen liegen keine Hinweise vor. 
Die inzwischen vorliegende gültige Hochwassergefahrenkarte HQ100 „Garather Müh-
lenbach-System“ zeigt, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 255 nicht mehr 
betroffen ist. 

- Die Kosten für den Bau der Lärmschutzwand und deren Instandhaltung trägt allein der 
Vorhabenträger, bzw. die zukünftigen Grundstückeigentümer.  
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Was das Landschaftsbild betrifft, so bildet heute insbesondere die Bahnlinie eine erheb-
liche Barriere. Die Planung selbst sieht den Erhalt einer möglichst großen Zahl von 
großkronigen Bäumen sowie die Anlage von Gärten mit Baum- und Heckenpflanzungen 
vor. Die Lärmschutzwand wird darüber hinaus begrünt ausgeführt. Vor diesem Hinter-
grund können bei Umsetzung der Planung keine landschaftsästhetischen Beeinträchti-
gungen festgestellt werden. 
 

Zu den zusammenfassenden Forderungen: 
- Der Forderung nach der Einstellung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan 

Nr. 255 wird nicht gefolgt, da durch die Schall- und Erschütterungsmaßnahmen inner-
halb der Gebäude nachweislich zum Wohnen gesunde Verhältnisse erreicht werden 
können. 

- Der Forderung nach dem Erhalt des genannten Abschnittes des „Diesterweges“ wird 
nicht gefolgt. Der Flächennutzungsplan stellt keine parzellenscharfe Planung dar, son-
dern dient der vorbereitenden Bauleitplanung. Auch wenn der Wegeabschnitt wegfällt, 
wird durch die Planung eine Wegeverbindung zwischen Diesterwegstraße und Kar-
naper Straße aufrechterhalten (neue Erschließungsstraße durch das Plangebiet). Somit 
steht die Planung den grundsätzlichen Aussagen des Flächennutzungsplanes nicht 
entgegen und der Bebauungsplan korrekt hieraus entwickelt. 

- Eine Verschandelung des Landschaftsbildes durch die Lärmschutzwand wird aus be-
reits zuvor dargelegten Gründen nicht gesehen. 
 

3.2 Formschreiben Nr. 2 (34 Schreiben): 
 
Es wird auf die Mahnung des Gesundheitsamtes des Kreises Mettmann hingewiesen, wel-
ches wegen der immensen Lärm- und Erschütterungsimmissionen Bedenken hat und keine 
Wohnnutzung, insbesondere keine Neuplanung, empfiehlt. 
Es wird auf die hohen Kosten für den Schallschutz und den Eingriff in das Landschaftsbild 
durch die Schallschutzwand hingewiesen. 
 
Zusammenfassend wird gefordert: 
- Einstellung des Bebauungsplanes (Gebiet sei zum gesunden Wohnen ungeeignet) 
- Erhalt des „Diesterweges“ an der Bahnstrecke als öffentlichen Weg (gem. FNP)  
- Keine Verschandelung des Landschaftsbildes durch einen funktionell fragwürdigen 

Lärmschutzwall. 
 

Hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Die Anregungen des Kreisgesundheitsamtes zu Schutz vor Lärm- und Erschütterung wur-
den im vorliegenden Bebauungsplanentwurf wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Planung wurde hinsichtlich Erschütterungs- und sekundären Luftschallschutz sowie der 
Empfehlung hinsichtlich einer lärmoptimierten Grundrissgestaltung ergänzt. Entsprechende 
Festsetzungen und Hinweise wurden in Begründung und Bebauungsplan (hier als textliche 
Festsetzungen und Hinweise) übernommen.  
Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schallschutz (u.a. Schall-
schutzmauer, fensterunabhängige Lüftungssysteme) und Erschütterungsschutz werden, 
trotz Nähe zur Bahnstrecke, innerhalb der Gebäude die Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse gewährleistet. Auch die Freiflächen erfahren durch die Lärmschutzwand eine 
erhebliche Verbesserung gegenüber der heutigen Lärmsituation. 
Die Kosten für den Bau der Lärmschutzwand und deren Instandhaltung trägt allein der Vor-
habenträger, bzw. die zukünftigen Grundstückeigentümer.  
Was das Landschaftsbild betrifft, so bildet heute insbesondere die Bahnlinie eine erhebliche 
Barriere. Die Planung selbst sieht den Erhalt einer möglichst großen Zahl von großkronigen 
Bäumen sowie die Anlage von Gärten mit Baum- und Heckenpflanzungen vor. Die Lärm-
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schutzwand wird darüber hinaus begrünt ausgeführt. Vor diesem Hintergrund können bei 
Umsetzung der Planung keine landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen festgestellt 
werden. 
 
Zu den zusammenfassenden Forderungen: 
- Der Forderung nach der Einstellung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan 

Nr. 255 wird nicht gefolgt, da durch die Schall- und Erschütterungsmaßnahmen inner-
halb der Gebäude nachweislich zum Wohnen gesunde Verhältnisse erreicht werden 
können. 

- Der Forderung nach dem Erhalt des genannten Abschnittes des „Diesterweges“ wird 
nicht gefolgt. Der Flächennutzungsplan stellt keine parzellenscharfe Planung dar, son-
dern dient der vorbereitenden Bauleitplanung. Auch wenn der Wegeabschnitt wegfällt, 
wird durch die Planung eine Wegeverbindung zwischen Diesterwegstraße und Kar-
naper Straße aufrechterhalten (neue Erschließungsstraße durch das Plangebiet). Somit 
steht die Planung den grundsätzlichen Aussagen des Flächennutzungsplanes nicht 
entgegen und der Bebauungsplan korrekt hieraus entwickelt. 

- Eine Verschandelung des Landschaftsbildes durch die Lärmschutzwand wird aus be-
reits zuvor dargelegten Gründen nicht gesehen. Die schallreduzierenden Auswirkungen 
der Lärmschutzwand werden im aktualisierten schalltechnischen Gutachten (Stand 
15.06.2018) nachgewiesen und visualisiert (siehe Abbildungen der Stellungnahme 
2.12). Demgemäß sind Pegelwertreduzierungen von bis zu – 15 dB(A) zu verzeichnen. 
Insofern wird deren Funktion nicht in Frage gestellt. 

 
4. die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 255 sowie die Beteili-

gung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange bei der Aufstel-
lung von Bauleitplänen gem. § 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. iS. 3634). 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 255 liegt im Südwesten des Stadtgebietes 
östlich der Eisenbahntrasse zwischen Karnaper Straße, Schürmannstraße und Diesterweg-
straße. 
 
Das Plangebiet wird begrenzt durch die Bahntrasse im Westen, die Karnaper Straße im 
Norden, ebenfalls im Norden durch die Ostgrenze des Flurstückes 67, die Ostgrenze des 
Flurstückes 73, die Nordgrenzen der Flurstücke 74, 327 und 483, im Südosten durch die 
Ostgrenzen der Flurstücke 483, 327, 77 und 76 sowie im Süden durch die Westgrenzen der 
Flurstücke 76, 202 und 466. Alle Flurstücke liegen in Flur 55 der Gemarkung Hilden. 
Das Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Planungsrecht für eine moderate bau-
liche Entwicklung des Bereiches. Es soll eine Mischung unterschiedlicher Wohnformen er-
möglicht werden. 
 
Dem erneuten Offenlagebeschluss liegt die Entwurfsbegründung inklusive Umweltbericht 
mit Stand vom 07.05.2019 zugrunde. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich beschlossen mit 
12 Ja-Stimmen (CDU-Fraktion, SPD-Fraktion) 
5 Nein-Stimmen  FDP-Fraktion, Fraktion Bündnis90/Die Grünen, Fraktion Allianz für Hilden, Frakti-
on Bürgeraktion) 
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 5.5 Bebauungsplan Nr. 103, 3.Änderung für den Bereich Düsseldorfer 
Straße/Niedenstraße: 
Abhandlung der Anregungen 
Satzungsbeschluss 

WP 14-20 SV 
61/239 

 
Da keine Wortmeldungen vorlagen, rief die Vorsitzende zur Abstimmung auf. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss 
 
1. die Anregungen aus der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB parallel zur öffent-

lichen Auslegung wie folgt abzuhandeln: 
 

Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange vorgebrach-

ten, bebauungsplan- und umweltrelevanten Stellungnahmen werden wie folgt berücksich-

tigt: 

 
1.1 Schreiben des BUND vom 15.02.2019: 
 

1. Es wird der Hinweis gegeben, dass die bereits vorgetragenen Bedenken und Anre-
gungen insbesondere hinsichtlich Hitzeinseln, Kaltluftoasen und Frischluftschneisen 
nicht gewürdigt wurden.  

 
2.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung vom 21.12.2018 einen un-

zulässigen Verweis auf § 47 VwGO enthält.  
 
3.  Es wird darauf hingewiesen, dass das im Schallgutachten erwähnte Vorgutachten 

„TAC 347-06“ sowie die in den Gutachten erwähnten DIN-Normen und Richtlinien 
nicht mit offengelegt wurden und dies einen Fehler in der Offenlage darstellt.  

 
4. Es wird der Hinweis gegeben, dass die Aussagen zur Erreichbarkeit der Tiefgara-

genzufahrt in den Planungsunterlagen und Fachgutachten widersprüchlich sind und 
inhaltliche Fehler aufweisen. Es wird angeregt, die geplante Tiefgaragenzufahrt 
ausschließlich über die Niedenstraße zuzulassen und eine mögliche Zufahrtsoption 
der Tiefgarage über die Forststraße ersatzlos aus den Planungsunterlagen zu strei-
chen.  

 
5.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetz-

te, mit „TGa“ gekennzeichnete Tiefgaragenfläche lediglich über die Forststraße er-
reichbar sei. Es wird der Hinweis gegeben, dass aufgrund der vorhandenen Müll-
container an der bestehenden Hallennordseite sowie der erforderlichen Wenderadi-
en für Lkw eine Zufahrt der Tiefgarage über die Forststraße technisch nicht möglich 
ist.  

 
6.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung von Emissionskontingenten in 

Gewerbegebieten gemäß einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
vom 07.12.2017 (Az.: 4 CN 7/16) unzulässig ist, sofern nicht mindestens ein weite-
res Teilgebiet vorhanden ist, in dem keine Emissionsbeschränkungen existieren 
bzw. dort alle Nutzungen im Sinne des § 8 BauNVO möglich sind. 

 
7.  Es wird der Hinweis gegeben, dass gemäß Lärmaktionsplan der Stadt Hilden der 

Schutz von Ruhe zu berücksichtigen ist. Es wird gefordert, den Lärmaktionsplan im 
Schallgutachten zum Bebauungsplan zu berücksichtigen. Es wird der Hinweis ge-
geben, dass gemäß des Lärmaktionsplanes Pegel von 55 bis 65 dB(A) im 24-
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Stunden-Zeitraum dargestellt werden und somit die Orientierungswerte überschrit-
ten sind. 

 
8.  Es wird angeregt, in Schallgutachten grundsätzlich aktuelle Messungen zu verwen-

den, um transparente und überprüfbare Schallgutachten zu erhalten. 
 
9.  Es wird der Hinweis gegeben, dass hinsichtlich der Verkehrsstärken der umliegen-

den Straßenabschnitte in verschiedenen Gutachten unterschiedliche Verkehrsmen-
gen vorliegen (z.B. TAC von 2005 und 2013, Grasy & Zanolly von 2008, Büro Stadt-
verkehr von 2012). Es wird darauf hingewiesen, die Wahl der für das Schallgutach-
ten des Bebauungsplanverfahrens zugrunde gelegten Verkehrsmengen zu begrün-
den. Es wird angeregt, vorliegende Zahlen im nördlichen Bereich der Nieden- und 
Forststraße für das vorliegende Schallgutachten nicht zu verwenden. 

 
10.  Es wird der Hinweis gegeben, dass das Schallgutachten mit der Fa. Wirzius eine er-

hebliche Schallquelle im Umfeld als relevante Berechnungsgrundlage zugrunde legt, 
obwohl der Betrieb nicht mehr existiert. Stattdessen wird das Areal durch den LKW- 
Gebrauchtwagenhandel genutzt.  

 
11.  Es wird angeregt, den Lärm, der durch den Müllabwurf in die Container verursacht 

wird, zu berücksichtigen. 
 
12.  Es wird der Hinweis gegeben, im Schallgutachten die Emissionen der Fa. 3M zu be-

rücksichtigen. 
 
13.  Es wird darauf hingewiesen, dass im Schallgutachten für die geplanten Gebäude ei-

ne maximale Gesamthöhe von 11 m zugrunde liegt, für den nördlichen Neubau im 
GE 8c jedoch nur eine Gebäudehöhe von 8 m zulässig ist. 

 
14.  Es wird der Hinweis gegeben, dass in den Anhängen K, K2 und M des Schallgut-

achtens keine Aussagen hinsichtlich der Beurteilungspegel für das Teilgebiet GE 8c 
enthalten sind. 

 
15. Es wird erläutert, dass eine ASP und der LBP nicht nur negative Auswirkungen auf 

die Wohnbevölkerung bewerten müssen, sondern der Klärung dienen, inwiefern 
durch den geplanten Eingriff Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG vorbereitet 
werden und wie diese ggf. zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen sind.  

 
16.  Es wird auf das Vorhandensein von Buntspechthöhlen als potenzielles Überwinte-

rungshabitat in einer zu überplanenden Pappel hingewiesen. Es wird auf die Fachli-
teratur (Einführung Geschützte Arten in NRW, Dr. Kiel, 2015) hingewiesen, dass 
manche Arten im Herbst und Winter in Höhlenbäumen vorkommen können (z.B. 
Waldfledermaus, Spechte, Eulen, Eremit). Es wird der Hinweis gegeben, dass bei 
Rodung der Pappel eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 44 BNatSchG erforder-
lich ist.  

 
17. Es wird der Hinweis gegeben, dass die grenzständigen Baumbestände nördlich des 

Gewerbegebietes GE 8a mit Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht erhalten 
werden können und folglich in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zusätzlich zu 
berücksichtigen sind. 

 
18. Es wird der Hinweis gegeben, dass die nördlich bestehende Schallschutzwand auf-

grund der Gebäudereflexion keine schallmindernde Wirkung zeigt, insbesondere bei 
den Müllabwurf-Vorgängen in den Container. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Schallgutachten lediglich die „Abholung der Container“ berücksichtigt werde. Mit 
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Umsetzung des Bebauungsplanes wird die Häufigkeit der Müllabwürfe steigen. Es 
wird die Einhausung des Container-Bereichs angeregt. 

 
19.  Es wird der Hinweis gegeben, dass im Plangebiet für die im Schallgutachten ange-

setzten 184 Pkw pro Tag keine ausreichenden Flächen bestehen und dieser Wert 
der Aussage widerspricht, dass der Anteil an Kundenverkehr gering sei. Es wird an-
geregt, die Anzahl der Pkw um 50% zu reduzieren. 

 
20. Es wird darauf hingewiesen, dass im Schallgutachten der Lkw-Verkehr im Vergleich 

zum Bestand zu hoch angesetzt wurde. 
 
21. Es wird der Hinweis gegeben, dass die geplante Tiefgarage aufgrund des Flächen-

bedarfs für Zufahrten, Rangier-, Abstell- und Wendeflächen zu klein dimensioniert 
ist.  

 
22. Es wird angeregt, die Bestandsbäume nördlich des Gewerbegebietes GE 8c auch 

zu erhalten sowie die Nordfassade der Planbebauung in diesem Bereich einzugrü-
nen. 

 
23. Es wird darauf verwiesen, dass in den Planunterlagen widersprüchliche Aussagen 

zur Niederschlagswasserbeseitigung enthalten sind. Es wird auf vermehrte Starkre-
genereignisse hingewiesen, daher soll ein Starkregenereignis von 40 je Liter je m² 
und Stunde bei der Entwässerungsplanung berücksichtigt werden. Es wird der Hin-
weis gegeben, dass die Planung eine zusätzliche Versiegelung von etwa 6.100 m² 
ermöglicht. Der Mönchengraben ist bereits im Bestand nicht mehr aufnahmefähig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Untere Wasserbehörde die Einleitung in die 
öffentliche Kanalisation favorisiert. Es werden Hinweise auf einzuhaltende Abstände 
von Versickerungsanlagen zu Gebäuden gegeben. Aufgrund der festgesetzten 
Grünfläche mit den Baum- und Gehölzbeständen ist eine Versickerungsanlage in 
diesem Bereich nicht möglich. 

 
24.  Es wird der Hinweis gegeben, dass das Grundwasser im Plangebiet etwa 2 bis 3 m 

unter Geländeoberkante ansteht und durch die Umsetzung der geplanten Tiefgara-
ge mit voraussichtlich mehr als 6,0 m Tiefe Auswirkungen auf das Grundwasser zu 
erwarten sind. Dabei wird vermutet, dass zur Umsetzung der Tiefgarage eine 
Grundwasserabsenkung erforderlich ist. Es wird angeregt, den vermeintlichen Ein-
griff in das Grundwasser durch die geplante Tiefgarage in den Planunterlagen auf-
zunehmen, insbesondere auch hinsichtlich der Altlastenverdachtsfläche. 

 
25.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die Beurteilung des Plangebietes im Land-

schaftspflegerischen Fachbeitrag fehlerhaft ist, da darauf abgestellt wird, dass für 
das Plangebiet der rechtskräftige Bebauungsplan besteht und das Plangebiet nach 
§ 30 beurteilt wird. 

 
26.  Es wird der Hinweis gegeben, dass für den Rand der Stadt Hilden ein klimagünsti-

ges Vorstadtklima vorliegt und deshalb aus klimaökologischer Sicht Grünflächen 
ganz oder zumindest teilweise zu erhalten sind.  

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die klimaökologischen Auswirkungen 

wurden bereits im Umweltbericht bewertet. Mit Umsetzung des Bebauungsplanes 
werden im urbanen und anthropogen vorgeprägten Bereich keine erheblichen Aus-
wirkungen in Bezug auf das Schutzgut Klima und Luft festgestellt.  

 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist richtig, dass die sog. Präklusion 
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mit der Novellierung der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom Juni 2017 nicht 
mehr zulässig ist. Bei dem Bekanntmachungstext vom Dezember 2018 handelt es 
sich um einen redaktionellen Fehler. Im Rahmen des in Rede stehenden Beteili-
gungsverfahrens sind keine Stellungnahmen nach Ablauf der Frist eingegangen, 
auch wird sonst kein Gebrauch von der Präklusion gemacht. Die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen des Verwaltungsrechtsweges richten sich nicht nach dem Bekannt-
machungstext, sondern gemäß § 47 Abs. 2 VwGO. Ein Verfahrens- oder Formfehler 
wird daher nicht erkannt. Insbesondere mit der erneuten Offenlage gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB kann davon ausgegangen werden, dass der Öffentlichkeit im Verfah-
ren ausreichend Gelegenheit zur Beteiligung gegeben wurde und die Belange, die 
für die Abwägung von Bedeutung sind, ermittelt werden konnten.  

 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedenken der BürgerIn werden nicht 

geteilt. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden die Planunterlagen ein-
schließlich der zum Bebauungsplan zugrunde liegenden Fachgutachten sowie auch 
die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes Bezug genommenen außerstaatli-
chen Regelungen vollständig im Rathaus der Stadt Hilden ausgelegt. Zusätzlich ist 
im Bebauungsplan ein Hinweis enthalten, dass die außerstaatlichen Regelungen im 
Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden eingesehen werden können. Auf-
grund des Urheberrechts können DIN-Vorschriften nicht auf der Internetpräsenz der 
Stadt Hilden eingestellt werden.  

 
Das Vorgutachten TAC 347-06 stellt lediglich Sekundärliteratur zum Schallgutachten 
des Bebauungsplanes TAC 3268-18-B dar. Die Auslegung von verwendeten Quel-
len in Gutachten ist in Bebauungsplanverfahren nicht vorgesehen. Die Nachvoll-
ziehbarkeit von umweltrelevanten Informationen des Bebauungsplanes ist dennoch 
gegeben. 
 

zu 4:  Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die Aussage, dass die Zufahrt zur Tiefgarage 
von der Forststraße erfolgt, wird zur Klarstellung redaktionell überarbeitet. Es wird 
künftig darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zur Tiefgarage über die Forststraße 
grundsätzlich als Option bestehen soll. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann eine 
Zufahrt über die Forststraße nicht kategorisch ausgeschlossen werden bzw. dies 
nicht als unzulässig festgesetzt werden. Gleichwohl ist hierzu im Zuge des Bauge-
nehmigungsverfahrens der schalltechnische Nachweis zu erbringen, dass diese op-
tionale Erschließung ausschließlich unter Einhaltung der verbindlich festgesetzten 
Emissionskontingente möglich ist. Wie bereits in der Begründung des Bebauungs-
planes dargelegt, ist aufgrund der festgesetzten Emissionskontingente und der be-
nachbarten Wohnbebauung eine Erschließung des Plangebietes über die Forststra-
ße nur sehr untergeordnet und in Verbindung mit zusätzlichen Schallschutzmaß-
nahmen möglich. Die ursprünglich angedachte LKW-Umfahrt um die bestehende 
Halle ist ohne umfangreiche Schallschutzmaßnahmen nicht möglich.  

 
 In den schalltechnischen Berechnungsmodellen des Schallgutachtens ist aus-

schließlich die Zufahrt der Tiefgarage über die Niedenstraße berücksichtigt. Etwaige 
Widersprüche in den Textteilen des Schallgutachtens beruhen leider auf redaktio-
nellen Fehlern. Die gegenständliche Situation ist in der Begründung sowie im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan korrekt wiedergegeben.  

 
zu 5: Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Errichtung von Tiefgaragen ist innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sowie in den mit „TGa“ gekenn-
zeichneten Flächen zulässig. Die Andienung der geplanten Tiefgarage ist folglich 
nicht ausschließlich über die Forststraße zu erreichen; auch über die Niedenstraße 
und die anschließenden Grundstücksflächen ist die Zufahrt möglich.  
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Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens wird davon ausgegangen, dass die Zu-
fahrt der geplanten Tiefgarage über die Niedenstraße erfolgt, somit ist die techni-
sche Realisierungsfähigkeit einer Lkw-Zufahrt über die Forststraße spekulativ. Etwa-
ige Schleppkurvennachweise oder Fahrgassenbreiten wären in einem solchen Fall 
im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

 
zu 6: Der Anregung wird nicht gefolgt. Gemäß dem genannten Urteil sind Gewerbegebie-

te ohne Emissionskontingentierung nicht innerhalb des Geltungsbereichs der jewei-
ligen Bebauungspläne nachzuweisen. Maßgeblich ist, dass im gesamten Stadtge-
biet der plangebenden Kommune Flächen bestehen, die das Nutzungsspektrums 
gemäß § 8 BauNVO planungsrechtlich zulassen. Dies ist in Hilden der Fall; es be-
stehen ausreichende Gewerbe- und Industriegebiete, in denen Gewerbebetriebe al-
ler Art (gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 und 2 BauNVO) zulässig sind.  

 
An der getroffenen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung wird daher weiter 
festgehalten. Insbesondere dient die Festsetzung dem Schutz der umliegenden 
Wohnbevölkerung. 

 
zu 7: Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Lärmaktionspläne der Kommunen werden auf 

Grundlage der Umgebungslärm-Richtlinie nach EU-Recht erstellt. Ziel von Lärmakti-
onsplänen ist es, innerhalb der Kommune Lärmschwerpunkte oberhalb der Schwelle 
zur Gesundheitsgefährdung aus Straßenverkehrslärm festzustellen und wenn mög-
lich gesamtstädtische Minderungsmaßnahmen in Form von z.B. verkehrsrechtlichen 
Anordnungen (u.a. Geschwindigkeitsbeschränkungen) oder Anreizen zum Umwelt-
verbund vorzuschlagen. Das in der Umgebungslärmrichtlinie genannte Ziel „Schutz 
von Ruhe“ bezieht sich auf sog. „ruhige Gebiete“, in denen im Bestand Pegel von 
unter 50 dB(A) festgestellt werden können. Für innerstädtisch integrierte Lagen sind 
ruhige Gebiete im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie meist nicht anzutreffen. Die 
Lärmaktionsplanung ist ein mehrstufiger und kontinuierlicher Prozess, der mit den 
o.g. Maßnahmenpaketen langfristig das Ziel hat, großflächige Betroffenheiten auch 
unterhalb der Gesundheitsgefährdung vor Schalleintrag zu schützen. 

 
Dennoch werden die Grundzüge des Lärmaktionsplanes („Schutz der Bevölkerung 
vor Lärm“) berücksichtigt. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauGB i.V.m. der Betrachtung der umweltbezogenen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB zu berücksichtigen. Dazu ge-
hört insbesondere der Immissionsschutz. Vornehmliches Ziel des Bebauungsplanes 
ist es jedoch nicht, wie beim Lärmaktionsplan, den Schutz der bestehenden Wohn-
bevölkerung vor vorhandenen Lärmquellen zu gewährleisten, sondern den Nach-
weis zu erbringen, dass durch die Planung keine wesentlichen negativen Auswir-
kungen auf das bestehende Wohnumfeld ausgelöst werden. Im Übrigen kann davon 
ausgegangen werden, dass mit Umsetzung des Bebauungsplanes ein positiver Ef-
fekt durch die schallabschirmende Wirkung der geplanten Bebauung hinsichtlich des 
Straßenverkehrslärms (und auch des Gewerbelärms von 3M) auf die bestehende 
Wohnbebauung einhergeht. 
 
Maßgeblich für die Bewertung der Schallsituation in der Bauleitplanung ist nach na-
tionalem Recht u.a. die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. Die Berechnungs- 
und Bewertungsgrundlagen der DIN 18005 und der Umgebungslärm-Richtlinie sind 
im Übrigen nicht vergleichbar (u.a. aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungszeit-
räume); die Umgebungslärmkarten sind in Bauleitplanverfahren nicht anzuwenden. 
Auf Grundlage der DIN 18005 wurden für das Bebauungsplanverfahren die Beurtei-
lungspegel durch den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärm ermittelt und 
festgestellt, dass die Orientierungswerte für Gewerbegebiete unterschritten werden 
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und folglich keine passiven oder aktiven Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der 
geplanten Bebauung vorzusehen sind.  
 
Mit der Ermittlung von anlagenbezogenen Lärmemissionen auf die umliegende 
Nachbarschaft nach TA Lärm wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die 
Planung mehrfach angepasst und optimiert. So wurde u.a. von der ursprünglich ge-
planten Tiefgaragen- bzw. Hallenzufahrt über die Forststraße aus Schallschutzgrün-
den Abstand genommen. Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens konnte umfang-
reich nachgewiesen werden, dass mit der Umsetzung des Bebauungsplanes keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen auf die umliegende Wohnbevölkerung zu er-
warten sind und folglich den Vorschriften des Baugesetzbuches sowie der nationa-
len Fachgesetze zum Immissionsschutz Rechnung getragen wurde.  

 
zu 8: Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine Verpflichtung zu Messungen im Rahmen von 

Schallgutachten besteht nicht. Für den Bebauungsplan wurden die schalltechni-
schen Berechnungen auf Grundlage der einschlägigen Richtlinien durchgeführt. Be-
rechnungsmodelle stellen für die Stadt Hilden im Rahmen der Bauleitplanung eine 
fachlich verlässlichere Untersuchungsmethode dar. 

 
 Tatsächlich sind Schallgutachten oftmals schwer verständlich, da vielschichtige und 

zahlreiche Fachgesetze und Richtlinien zum Schallschutz zur Anwendung kommen. 
Hinzu kommen dann noch Berechnungsgrundlagen aus der Verkehrsplanung (z.B. 
RLS 90). Die Stadt Hilden ist jedoch bemüht, im Rahmen ihrer kommunalen Aufga-
ben die Prozesse der Bauleitplanung transparent zu kommunizieren. Dies erfolgt 
u.a. im unmittelbaren Austausch mit der Öffentlichkeit im Rahmen von Bürgerinfor-
mationsveranstaltungen oder im Rahmen der Sprechzeiten des Planungs- und 
Vermessungsamtes.  

 
zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dem Schallgutachten zugrunde lie-

genden Verkehrsmengen werden im Schallgutachten, Kapitel 8.3.1 erläutert; die 
Zahlen basieren auf eigenen Verkehrszählungen der Stadt Hilden aus unterschiedli-
chen Jahren. Die Wahl der jeweils zugrunde gelegten Zahlen erfolgte durch die 
Stadt Hilden, dabei wurden Zählstellen im Nahbereich des Plangebietes sowie je-
weils die ungünstigeren Verkehrsstärken angesetzt. Zählstellen im Bereich der Hül-
senstraße wurden nicht berücksichtigt (z.B. Grasy & Zanolli). Die vorliegenden Ver-
kehrsstärken wurden konservativ mit einer allgemeinen Verkehrssteigerung von 1 % 
pro Jahr hochgerechnet. Damit liegen die zugrunde gelegten Werte teils höher als 
aktuellere Verkehrszahlen.  

 
zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Schallgutachten berücksichtigt die 

bauordnungsrechtlich zulässige Nutzung am genannten Standort. Die Berücksichti-
gung der Fa. Wirzius bzw. ihrer Nachfolgenutzung, die ebenfalls Schwerlastverkehr 
erzeugt, erfolgt somit als konservative Worst-Case-Betrachtung, sodass der hier 
bauordnungsrechtlich mögliche und maximal zulässige Schallleistungspegel für die 
fachgerechte Berechnung der ermittelten Lärmkontingente zugrunde liegt. Eine Re-
duzierung der Emissionen außerhalb des Plangebietes würde bei einer Neuberech-
nung der Kontingente dazu führen, dass die geplante Nutzung im Plangebiet größe-
re Emissionen verursachen darf. Die konservative Annahme erfolgt somit zum 
Schutz der umliegenden Wohnbevölkerung. Auf Ebene des Bebauungsplanes ist 
daher in diesem Fall der Status Quo nicht zu berücksichtigen.  

 
zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene des Bebauungsplanverfah-

rens kann eine sinnvolle Prognose der künftigen Nutzungsintensität der Müllcontai-
ner nicht erfolgen. Daher wurden im Schallgutachten zunächst die heute bekannten 
Schallleistungspegel dieser Vorgänge aus dem Gutachten TAC 1450-12 übernom-
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men. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann dennoch mit der Festsetzung von 
Lärmkontingenten sichergestellt werden, dass mit den auf das Wohnumfeld ein-
wirkenden, planbedingten und anlagenbezogenen Lärmimmissionen im Gesamten 
keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Die anlagenbezoge-
nen Lärmemissionen der künftigen Gewerbenutzung (einschließlich der Abwurf-
Vorgänge) sind im Rahmen der Baugenehmigung zu untersuchen und ein entspre-
chender Schallschutznachweis gemäß TA Lärm zu erbringen. 

 
zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Schallgutachten erfolgte bereits eine 

zusätzliche Berücksichtigung der Geräuschemissionen der Firma 3M als Vorbelas-
tung unter Berücksichtigung eines immissionswirksamen Schallleistungspegels für 
den Bestand sowie für eine eventuelle Reservefläche der Firma 3M. 

 
zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Schallgutachten (u.a. Anhang C) 

kann entnommen werden, dass das gegenständliche Plangebäude im schalltechni-
schen Berechnungsmodell nicht enthalten ist, da das Gebäude aus schalltechni-
scher Sicht (z.B. abschirmende Wirkung) irrelevant ist.  

 
zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die besagten Anhänge K und M des 

Schallgutachtens dienen der Darstellung der Beurteilungspegel in der sog. freien 
Schallausbreitung. Damit kann festgestellt werden, ob die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Gewerbegebiete von tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) bzw. bei 
Gewerbelärm nachts 50 dB(A) überschritten werden. Aus den Darstellungen wird 
ersichtlich, dass diese Pegel bereits für die Bereiche unmittelbar entlang der Düs-
seldorfer Straße überwiegend eingehalten werden. Daraus kann abgeleitet werden, 
dass auch für das Teilgebiet GE 8c die Orientierungswerte eingehalten werden kön-
nen und folglich keine passiven oder aktiven Schallschutzmaßnahmen zum Schutz 
der geplanten Bebauung vor Verkehrslärm oder Gewerbelärm vorzusehen sind.  

 
zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die vorliegende artenschutzrechtliche 

Prüfung (ASP) dient der Klärung, ob und inwiefern durch den geplanten Eingriff 
Verbotstatbestände gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vorbereitet 
werden und wie diese ggf. zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen sind. 

  

Nach § 18 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist aufgrund der 
Aufstellung des Bauleitplans über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz 
der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zu entscheiden. Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind in Bauleitplänen, 
bei denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Der Landschaftspflegeri-
sche Begleitplan bildet die Grundlage der diesbezüglichen Festsetzungen gemäß § 
9 Abs. 1 BauGB. Im Rahmen des vorliegenden Landschaftspflegerischen Fachbei-
trages (LPF) werden die zur Beurteilung des Eingriffes benötigten Informationen be-
reitgestellt und ausgewertet. 

 
zu 16: Der Anregung wird gefolgt. Im nördlichen Bereich des Teilgebietes GE 8c wurden in 

einer ergänzenden Ortsbegehung im Frühjahr 2019 im Rahmen der Artenschutzprü-
fung zwei Bäume mit Buntspechthöhlen festgestellt. Gemäß dem Fachinformations-
system des LANUV kann das Vorhandensein des Juchtenkäfers (Eremit) im Plan-
gebiet ausgeschlossen werden.  

 
Um artenschutzrechtliche Konflikte abschließend ausschließen zu können, werden 
im Bebauungsplan artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen formuliert. Es ist 
bereits ein textlicher Hinweis im Bebauungsplan auf die einzuhaltenden Rodungs-
zeiten gemäß § 39 BNatSchG enthalten. Die Hinweise werden gemäß den Abstim-
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mungen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis Mettmann ergänzt, sodass 
bei der Fällung der (potentiellen) Quartierbäume Maßnahmen zur Risikominimierung 
(artenschutzrechtliche Kontrolle von Höhlen vor der Fällung mittels Hubsteiger oder 
Fledermausdetektor in den Abendstunden vor den Fällarbeiten) vorzusehen sind, 
die durch eine ökologische Baubegleitung sichergestellt werden. Falls im Zuge der 
Arbeiten Individuen vorgefunden werden, können diese versorgt und ggf. umgesie-
delt werden. In diesem Fall sind die Verluste an Quartiersangeboten durch das An-
bringen von artenspezifischen Nistkästen im unmittelbaren Umfeld auszugleichen. 
Die Vorschriften des § 45 Abs. 7 BNatSchG zur Ausnahmegenehmigung bei der Un-
teren Naturschutzbehörde beim Kreis Mettmann zur Fällung der Quartierbäume 
bleiben davon unberührt. 
 

zu 17: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages wurde in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis Mettmann erstellt. Die ausgleichspflichtigen 
Bestandsbäume im Plangebiet wurden gemäß Karte 1 des Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrages flächenbezogen mit je 40 m² Grundstücksfläche angesetzt. Die 
Bestandsbäume nördlich des Plangebietes können nach Umsetzung der Planung 
grundsätzlich erhalten werden. Gegebenenfalls werden im Zuge der konkreten Aus-
führungsplanung Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Sofern dennoch einzelne 
Bäume nördlich des GE 8a entfallen müssten, sind diese ohnehin gemäß der 
Baumschutzsatzung der Stadt Hilden zu ersetzen. Der Eingriff in den Baumbestand 
im Plangebiet ist folglich in der Betrachtung der erforderlichen Kompensationsmaß-
nahmen berücksichtigt. Darüber hinaus sind keine weiteren Eingriffe geplant.  

 
zu 18: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Berechnungsmodell des Schallgut-

achtens wurden Reflexionen sämtlicher Hindernisabschnitte berücksichtigt. Zudem 
ist im östlichen Abschnitt der vorhandenen Lärmschutzwand der Rückbau und die 
Verlängerung der Lärmschutzwand bis zur östlichen Grundstücksgrenze vorgese-
hen, sodass damit der Schalleintrag auf die nördlich angrenzende Wohnbebauung 
reduziert werden kann.  

 
Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens kann eine sinnvolle Prognose der künfti-
gen Nutzungsintensität der Müllcontainer nicht erfolgen. Daher wurden im Schall-
gutachten zunächst die heute bekannten Schallleistungspegel dieser Vorgänge aus 
dem Gutachten TAC 1450-12 übernommen. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann 
dennoch mit der Festsetzung von Lärmkontingenten sichergestellt werden, dass mit 
den auf das Wohnumfeld einwirkenden, planbedingten und anlagenbezogenen 
Lärmimmissionen im Gesamten keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu er-
warten sind. Die anlagenbezogenen Lärmemissionen der künftigen Gewerbenut-
zung (einschließlich der Abwurf-Vorgänge) sind im Rahmen der Baugenehmigung 
zu untersuchen und ein entsprechender Schallschutznachweis gemäß TA Lärm zu 
erbringen. Weitergehende ggf. erforderliche Maßnahmen (z.B. Einhausungen) kön-
nen im Zuge des Schallschutznachweises im Rahmen der Baugenehmigung zum 
Einsatz kommen. 

 
zu 19: Der Anregung wird nicht gefolgt. Die zugrunde gelegten 184 Pkw stellen nicht ein-

zelne Stellplätze, sondern Fahrzeugbewegungen („Parkvorgänge“) dar. Gemäß den 
Erläuterungen des Schallgutachtens (S. 34) werden für die 23 vorhandenen Stell-
plätze im Bereich der Forststraße zur Tageszeit 8 Stellplatzwechsel, also 16 Bewe-
gungsvorgänge je Stellplatz in Ansatz gebracht. Die daraus resultierenden 368 Be-
wegungen werden jeweils hälftig auf den Ein- und Ausfahrtsverkehr verteilt. Das 
Gutachten hat im Ergebnis festgestellt, dass mit den angesetzten, konservativen 
Eingangsdaten keine wesentlichen Auswirkungen auf das umliegende Wohnumfeld 
einhergehen. Eine Reduzierung der Eingangsdaten ist daher nicht angebracht.  
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Auf Ebene des Bebauungsplanes kann zusätzlich mit der Festsetzung von Lärm-
kontingenten sichergestellt werden, dass von den auf das Wohnumfeld einwirken-
den, planbedingten und anlagenbezogenen Lärmimmissionen im Gesamten keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 
zu 20: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dem Schallgutachten zugrunde ge-

legten Lkw-Verkehre sind dem Schallgutachten zu entnehmen (S. 31 ff.). Auf Ebene 
des Bebauungsplanes erfolgt auch hier im Schallgutachten eine konservative Prog-
nose der künftigen Lkw-Verkehre. Im Ergebnis des Schallgutachtens konnte festge-
stellt werden, dass mit Umsetzung des Bebauungsplanes die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm an allen Immissionsorten eingehalten werden und folglich keine we-
sentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Auch kann mit dem zu erbrin-
genden Schallschutznachweis im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens davon 
ausgegangen werden, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm künftig (bei Be-
kanntsein der konkreten Hochbauplanung) eingehalten werden. 

 
zu 21: Der Anregung wird nicht gefolgt. Der Bebauungsplan stellt mit den getroffenen Fest-

setzungen den Rahmen für die Umsetzung einer Tiefgarage zur Verfügung und be-
reitet die planungsrechtlichen Voraussetzungen vor. Es wird im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens davon ausgegangen, dass die festgesetzten Flächen für 
Stellplätze und Tiefgaragen für den künftigen Bedarf als ausreichend dimensioniert 
sind. Eine detaillierte Tiefgaragen- oder Architektenplanung ist nicht Gegenstand 
der städtebaulichen Bauleitplanung. Diesbezügliche Konzeptionen sind im Rahmen 
der Baugenehmigungs- und Ausführungsplanung (Hochbauplanung) zu erbringen. 

 
zu 22:  Der Anregung wird nicht gefolgt. Ziel des Bebauungsplanes ist es, sinnvolle Erweite-

rungsflächen für die bestehenden Gewerbebetriebe zu ermöglichen. Im Rahmen der 
Baufeldfreimachung können zur Umsetzung des Bebauungsplanes nicht alle Be-
standsbäume im Plangebiet erhalten werden. Der Eingriff in den Naturhaushalt wur-
de in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung berücksichtigt und wird über geeignete 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.  

 
Eine Festsetzung zur Fassadenbegrünung wird im Bebauungsplan nicht aufge-
nommen, da einerseits die lebensfähige Umsetzung an der geplanten Nordfassade 
nicht gewährleistet werden kann und andererseits die ökologische Wertigkeit für den 
kleinen Teilbereich im GE 8c nicht erkannt wird.  

 
zu 23:  Der Anregung wird teilweise gefolgt. Gemäß der Stellungnahme der Unteren Was-

serbehörde vom 05.12.2017 soll im vorliegenden Bebauungsplan die Dachnieder-
schlagswasserbeseitigung vorzugsweise per Einleitung in die öffentliche Kanalisati-
on erfolgen. Dies wurde in der vorliegenden Planung berücksichtigt; einer ortsnahen 
(künstlichen) Versickerung im Plangebiet steht insbesondere die bekannte Altlas-
tensituation entgegen. Versickerungsanlagen sind nicht geplant, etwaige Abstände 
von Versickerungsanlagen sind folglich irrelevant. Das Plangebiet ist im General-
entwässerungsplan (GEP) der Stadt Hilden berücksichtigt, aufgrund der hydrauli-
schen Belastung der vorhandenen Regenwasserkanäle in der Düsseldorfer Straße 
und Forststraße ist eine Rückhaltung im Plangebiet erforderlich. Über Details der 
Rückhaltemaßnahmen und der Anschlussmöglichkeiten wird im Rahmen der jewei-
ligen Grundstücksentwässerungsplanung im Baugenehmigungsverfahren detailliert 
entschieden. Die Aussagen werden im Umweltbericht sowie der Begründung zur 
Klarstellung redaktionell angepasst.  

 
Die Flächen werden an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, diese entwäs-
sert im Trennsystem. Vorflut dieses Systems ist für das Gebiet der Mönchengraben. 
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Die Einleitung erfolgt über das Regenklärbecken an der Reisholzstraße. Die Besei-
tigung der Niederschläge erfolgt somit den Vorgaben gemäß § 55 Wasserhaus-
haltsgesetz. Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens kann folglich davon ausge-
gangen werden, dass die Abwasserbeseitigung für das Plangebiet grundsätzlich ge-
sichert ist. Die konkrete Entwässerungsplanung ist jedoch wie zuvor beschrieben im 
Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Hier ist u.a. ein Überflu-
tungsnachweis bei Starkregenereignissen zu erbringen; hier werden Maßnahmen 
zur Regenrückhaltung oder Niederschlagswasserbehandlung festgelegt, um etwaige 
Auswirkungen auf das Bestandsnetz zu vermeiden.  

 
Die unmittelbar auf den Grünflächen des Plangebietes anfallenden Niederschläge 
können durch –natürliche– Versickerung dem Grundwasser wiederzugeführt werden 
und somit einen positiven Beitrag zum Wasserhaushalt leisten. Dies wird im Um-
weltbericht beschrieben. In den Planunterlagen werden die missverständlich formu-
lierten Textstellen zur Klarstellung angepasst.  

 
zu 24: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gemäß der aktiven Grundwassermess-

stelle der Bezirksregierung Düsseldorf an der Walter-Wiederhold-Straße (LGD-Nr. 
036460175) sowie der Grundwassermessstelle des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz an der Niedenstraße/Eichenstraße (LGD-Nr. 031020318) 
wird ein durchschnittlicher Grundwasserstand von 39,62 mNHN bzw. 39,29 mNHN 
angegeben. Die Geländeoberkante des Plangebietes liegt im Mittel bei etwa 
43 mNHN. Folglich sind Flurabstände von ca. 3 bis 4 m zu erwarten.  

 
 Die Annahme zur Umsetzung einer Tiefgarage mit 6 m Tiefe kann auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens nicht geteilt werden und ist spekulativ. Bei einer lichten 
Durchfahrtshöhe von 3,8 m würde voraussichtlich eine Bautiefe von maximal 4,5 m 
zur Umsetzung kommen. Sollte für die Bauausführung der Tiefgarage eine Trocken-
legung der Baugrube erforderlich werden, ist dies im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. Ein etwaiger, bau-
bedingter und temporärer Eingriff in den Grundwasserkörper ist folglich als gering-
fügig einzuschätzen. Auf Ebene des Bebauungsplanes können daher wesentliche 
negative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper nicht erkannt werden. Gleich-
wohl kann je nach Lage und Tiefe der Tiefgarage die Umsetzung einer „weißen 
Wanne“ im Rahmen der Ausführungsplanung notwendig werden. Die Ausführungen 
zum Thema Grundwasser werden redaktionell angepasst.  

 
zu 25: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedenken des Einwenders werden 

nicht geteilt. In der zitierten Passage wird das bestehende Planungsrecht beschrie-
ben, die dort getätigten Aussagen sind daher korrekt. Die Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung erfolgt anhand des ökologischen Wertes im Bestand im Vergleich zum 
ökologischen Wert nach Planung. Das verbleibende Defizit wird durch eine externe 
Ausgleichsmaßnahme kompensiert. 

 
zu 26: Der Anregung wird teilweise gefolgt. Zielsetzung des vorliegenden Bebauungspla-

nes ist es, das derzeit mindergenutzte Grundstück für eine gewerbliche Nutzung zu 
aktivieren und die Entwicklungsmöglichkeiten der Gewerbebetriebe an diesem 
Standort planungsrechtlich vorzubereiten. Für die in Rede stehenden Flächen be-
steht mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan bereits Baurecht, sodass bereits heu-
te eine Bebauung in Teilen realisiert werden kann. Im Sinne des Baugesetzbuches 
wird zudem der Innenentwicklung der Vorzug vor dem Zugriff auf Außenbereichsflä-
chen gegeben, so dass mit Umsetzung des Bebauungsplanes wertvolle Bestandtei-
le im Außenbereich geschützt werden können. 

 
Gemäß der beschriebenen Zielsetzung kann die bestehende Grünfläche nicht in 
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Gänze erhalten werden. Gleichwohl werden der Baumbestand entlang der Düssel-
dorfer Straße sowie ein Grünstreifen im Bestand planungsrechtlich gesichert.  

 
Die klimaökologischen Auswirkungen wurden bereits im Umweltbericht bewertet. Mit 
Umsetzung des Bebauungsplanes werden im urbanen und anthropogen vorgepräg-
ten Bereich keine erheblichen Auswirkungen in Bezug auf das Schutzgut Klima und 
Luft festgestellt.  

 
 
1.2 Schreiben der PLEDOC GmbH vom 25.02.2019: 
 

1.  Es wird der Hinweis auf vorhandene Kabelschutzrohranlagen der GasLINE GmbH & 
Co. KG entlang der südlichen und östlichen Plangebietsgrenze gegeben. Es ist ein 
Schutzstreifen von beiderseits 1 m der Achse zu berücksichtigen. 

 
2.  Im Bereich der planexternen Kompensationsfläche, Gemarkung Hilden, Flur 15, 

Flurstück 326, verläuft nördlich angrenzend eine Kabelschutzrohranlage. Es wird 
der Hinweis gegeben, dass Bäume, Hecken und tiefwurzelnde Sträucher nur außer-
halb des Schutzstreifenbereichs angepflanzt werden dürfen und das Merkblatt „Be-
rücksichtigung von unterirdischen Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden Licht-
wellenleiterkabeln bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungs-
plänen“ der GasLINE GmbH & Co. KG zu berücksichtigen sind. 

 
3. Es wird der Hinweis gegeben, dass wenn Kampfmittel im Plangebiet aufgefunden 

werden, unverzüglich der Versorgungsträger zu informieren ist und sicherzustellen 
ist, dass rechtzeitig vor Aufgrabungen erforderliche Sicherungsmaßnahmen koordi-
niert werden.  

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
zu 1: Der Anregung wird teilweise gefolgt. Für die südlich des Plangebietes verlaufenden 

Versorgungsleitungen ist im Bebauungsplan bereits ein textlicher Hinweis zum er-
forderlichen Abstimmungsbedarf mit den Versorgungsträgern bei Arbeiten und An-
pflanzungen in diesem Bereich enthalten. Der textliche Hinweis wird hinsichtlich der 
östlich verlaufenden Versorgungsleitungen ergänzt. 

 
zu 2:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der Umsetzung der planex-

ternen Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt. Bei der gegenständlichen Aus-
gleichsfläche handelt es sich um ein städtisches Grundstück, das im Flächenpool 
des Ökokontos der Stadt Hilden verzeichnet ist. Das Flurstück 326 in der Flur 15 
Gemarkung Hilden liegt südlich des Itterbachs zwischen der Straße „An den Göl-
den“ im Westen und der Bahntrasse Düsseldorf-Leverkusen im Osten. Im Rahmen 
der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen werden die Vorgaben des Versor-
gungsträgers berücksichtigt.  

 
zu 3:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Der Hinweis ist nicht unmittelbar Gegen-

stand des Bebauungsplanverfahrens. Es kann davon ausgegangen werden, dass im 
Falle von möglichen Kampfmittelfunden (Havarie-Fall) der zuständige Kampfmittel-
beseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf die unmittelbar betroffenen Ver-
sorgungsträger verständigt.  

 
1.3 Schreiben der Industrie und Handelskammer zu Düsseldorf vom 27.02.2019: 
 

Es wird der Hinweis gegeben, dass den Anregungen aus der Stellungnahme vom 
05.12.2017 gefolgt wurde und keine weiteren Anregungen oder Einwende bestehen. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

1.4 Schreiben der Kreis Mettmann vom 18.03.2019: 
 

1. Untere Wasserbehörde: 
Es wird der Hinweis gegeben, dass das Plangebiet sich gemäß der Hochwasser-
Gefahrenkarte und der Hochwasser-Risikokarte der Bezirksregierung Düsseldorf für 
die Itter im Bereich eines HQextrem befindet  
 

2.  Die Möglichkeit der geplanten Versickerung des im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers ist im Vorfeld durch entsprechende Untersuchungen zu ermitteln. 
Hierbei sind u.a. die Altlastensituation sowie die Qualität des Niederschlagwassers 
zu beachten.  

 
3.  Untere Immissionsschutzbehörde: 

Es werden aus Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes keine Bedenken 
vorgetragen.  

 
4.  Altlasten: 

Im Plangebiet befinden sich Flächen, die im „Altlastenkataster“ des Kreises Mett-
mann verzeichnet sind. Das Flurstück 313, welches mit einer LKW-Tiefgarage über-
plant wird, ist Bestandteil der Fläche mit der Nummer 35369/4 Hi „Umgebung Fa. 
Radenberg und Fa. Herzog“, welche im Altlastenkataster des Kreises Mettmann mit 
der Altlastenklasse 2 „keine Gefahr bei derzeitiger Nutzung“ verzeichnet ist. Bei 
Umsetzung des Bebauungsplanes sollten gutachterliche Untersuchungen zur 
Schadstoffsituation durchgeführt werden. Es wird empfohlen, im Vorfeld eine orien-
tierende Altlastenuntersuchung für den Bereich durchzuführen, da weiterhin ein Ein-
trag von LCKW in das Grundwasser vermutet wird. Die Auswirkungen und Prüfer-
gebnisse könne man ohne weitere Datengrundlagen nicht prognostizieren. 
 

5. Es wird der Hinweis gegeben, dass im Bereich der Firma mc² (direkt angrenzend 
zum Flurstück 313) zwei Grundwassermessstellen existieren, die Bestandteil des 
regelmäßigen Monitorings des Kreises Mettmann zur Erfassung der LCKW-
Grundwasserbelastung Hilden-Benrath sind. Bei einer Überplanung sind die Grund-
wassermessstellen adäquat zu ersetzen. 

 
6. Untere Naturschutzbehörde (UNB): 
 
 Umweltprüfung/ Eingriffsregelung:  

Die Anregungen der UNB vom 05.12.2017 zum Landschaftspflegerischen Fachbei-
trag wurden berücksichtigt. Es liegt ein Kompensationsdefizit von 1.834 Punkten 
vor, welches durch Maßnahmen aus dem Ökokonto der Stadt Hilden ausgeglichen 
werden. Die zugeordnete Maßnahmenfläche für die Ökopunkte ist „An den 
Göden/Südlich Itter“ auf der von der Gemeinde bereitgestellten Fläche in der Ge-
markung Hilden, Flur 15, Flurstück 326. Aus Sicht der UNB sind mit dieser Zuord-
nung die entstehenden Eingriffe vollständig ausgeglichen. Für das Kompensations-
flächenkataster der UNB wird um einen Nachweis der erfolgten Ein- bzw. Ausbu-
chung aus dem Ökokonto der Stadt Hilden gebeten.  

 
7. Artenschutz: 

Es ist kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG erkennbar, sofern 
die Rodungszeiten eingehalten werden, um Eingriffe in das Brutgeschehen sog. Al-
lerweltsarten auszuschließen sowie die Beleuchtung von Stellflächen und Weg-
estrukturen mit LED-Leuchtkörpern erfolgt, um Kollisionsschäden mit Fledermäusen 
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auszuschließen. Artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
nicht zu erbringen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
zu 1:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet befindet sich nicht in ei-

nem festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet. In der Be-
gründung sowie im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird bereits auf das Hoch-
wasserrisiko verwiesen. Eine Teilüberschwemmung des Plangebietes durch Ext-
remhochwasser („Jahrtausendhochwasser“) ist gemäß den Hochwassergefahren- 
bzw. -risikokarten sehr unwahrscheinlich; wesentliche negative Auswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch können folglich ausgeschlossen werden.  

 
zu 2: Der Anregung wird nicht gefolgt. Gemäß der Stellungnahme der Unteren Wasser-

behörde vom 05.12.2017 soll im vorliegenden Bebauungsplan die Dachnieder-
schlagswasserbeseitigung vorzugsweise per Einleitung in die öffentliche Kanalisati-
on erfolgen. Dies wurde in der vorliegenden Planung berücksichtigt; einer ortsnahen 
(künstlichen) Versickerung im Plangebiet steht insbesondere die bekannte Altlas-
tensituation entgegen. Das Plangebiet ist im Generalentwässerungsplan (GEP) der 
Stadt Hilden berücksichtigt. Die Flächen werden an die öffentliche Kanalisation an-
geschlossen, diese entwässert im Trennsystem. Vorflut für das Gebiet ist der Mön-
chengraben. Die Einleitung erfolgt über das Regenklärbecken an der Reisholzstra-
ße. Die Beseitigung der Niederschläge erfolgt somit den Vorgaben gemäß § 55 
Wasserhaushaltsgesetz. Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens kann folglich 
davon ausgegangen werden, dass die Abwasserbeseitigung für das Plangebiet ge-
sichert ist. Die konkrete Entwässerungsplanung ist im Rahmen von Baugenehmi-
gungsverfahren zu erbringen. Hier ist u.a. ein Überflutungsnachweis zu erbringen; 
auch können Maßnahmen zur Regenrückhaltung oder Niederschlagswasserbe-
handlung festgelegt werden. Die unmittelbar auf den Grünflächen des Plangebietes 
anfallenden Niederschläge können durch natürliche Versickerung dem Grundwasser 
wiederzugeführt werden und somit einen positiven Beitrag zum Wasserhaushalt 
leisten. 

 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die betroffene Fläche ist bereits im Be-

bauungsplan gekennzeichnet. Im Bebauungsplan wird bereits darauf verwiesen, 
dass bei allen baulichen Eingriffen und Nutzungsänderungen im Bereich der ge-
kennzeichneten Fläche 35369/4 Hi aus dem Altlastenkataster des Kreises Mettmann 
die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Mettmann zu beteiligen ist.  

 
Im Umweltbericht wurde das Thema Bodenschutz entsprechend der Ausführungen 
der Unteren Bodenschutzbehörde ergänzt. Eine zusätzliche orientierende Altlasten-
untersuchung erfolgt jedoch nicht auf Ebene des Bauleitplanverfahrens. Im Zuge 
des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens wird die Untere Bodenschutzbe-
hörde weiterhin beteiligt und ggfs. erforderliche Maßnahmen abgestimmt und als 
Auflage zur Baugenehmigung aufgenommen. Der vermutete Eintrag von LCKW re-
sultiert nach aktuellem Kenntnisstand nicht aus dem Plangebiet selbst. 
 

zu 5: Der Anregung wird gefolgt. Die Lage der beiden Grundwassermessstellen innerhalb 
des Flurstückes 313 kann den Bestandsangaben des Bebauungsplanes entnommen 
werden. Die Legende wurde redaktionell ergänzt. In der Begründung zum Bebau-
ungsplan wird ein Hinweis auf die Grundwassermessstellen aufgenommen, sodass 
bei Umsetzung des Bebauungsplanes und einer Überplanung der bestehenden 
Grundwassermessstellen ein adäquater Ersatz in Abstimmung mit dem Kreis Mett-
mann geschaffen werden kann. Darüber hinaus liegt der Stadt Hilden sowie dem 
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Kreis Mettmann von Seiten der heutigen Grundstückseigentümer eine entsprechen-
de Absichtserklärung vor.  

 
zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung zum geforderten Nach-

weis der erfolgten Ein- bzw. Ausbuchung aus dem Ökokonto wird gefolgt.  
 
zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
2.  die Anregungen aus der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wie folgt abzu-

handeln: 
 

Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit vorgebrachten, bebauungsplan- und um-

weltrelevanten Stellungnahmen werden wie folgt berücksichtigt: 

 
2.1 Schreiben von BürgerIn Nr. 1 vom 14.02.2019:  
 

1.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die Reduzierung der maximal zulässigen Ge-
bäudehöhe im nördlichen Bereich des GE 8c, die maßgebliche Erschließung über 
die Niedenstraße sowie der Ausschluss einer Anlieferung im Nachtzeitraum positiv 
aufgefasst wird.  

 
2.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung vom 21.12.2018 einen un-

zulässigen Verweis auf § 47 VwGO enthält.  
 
3. Es wird darauf hingewiesen, dass das im Schallgutachten erwähnte Vorgutachten 

„TAC 347-06“ sowie die in den Gutachten erwähnten DIN-Normen und Richtlinien 
nicht mit offengelegt wurden und dies einen Fehler in der Offenlage darstellt. 

 
4. Es wird der Hinweis gegeben, dass die Aussagen zur Erreichbarkeit der Tiefgara-

genzufahrt in den Planungsunterlagen und Fachgutachten widersprüchlich sind und 
inhaltliche Fehler aufweisen. Es wird angeregt, die geplante Tiefgaragenzufahrt 
ausschließlich über die Niedenstraße zuzulassen und eine mögliche Zufahrtsoption 
der Tiefgarage über die Forststraße ersatzlos aus den Planungsunterlagen zu strei-
chen.  

 
5.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetz-

te, mit „TGa“ gekennzeichnete Tiefgaragenfläche lediglich über die Forststraße er-
reichbar sei. Es wird der Hinweis gegeben, dass aufgrund der vorhandenen Müll-
container an der bestehenden Hallennordseite sowie der erforderlichen Wenderadi-
en für Lkw eine Zufahrt der Tiefgarage über die Forststraße technisch nicht möglich 
ist.  

 
6.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung von Emissionskontingenten in 

Gewerbegebieten gemäß einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 
vom 07.12.2017 (Az.: 4 CN 7/16) unzulässig ist, sofern nicht mindestens ein weite-
res Teilgebiet vorhanden ist, in dem keine Emissionsbeschränkungen existieren 
bzw. dort alle Nutzungen im Sinne des § 8 BauNVO möglich sind. 

 
7.  Es wird der Hinweis gegeben, dass gemäß Lärmaktionsplan der Stadt Hilden der 

Schutz von Ruhe zu berücksichtigen ist. Es wird gefordert, den Lärmaktionsplan im 
Schallgutachten zum Bebauungsplan zu berücksichtigen. Es wird der Hinweis ge-
geben, dass gemäß dem Lärmaktionsplan Pegel von 55 bis 65 dB(A) im 24-
Stunden-Zeitraum dargestellt werden und somit die Orientierungswerte überschrit-
ten sind. 
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8.  Es wird angeregt, in Schallgutachten grundsätzlich aktuelle Messungen zu verwen-

den, um transparente und überprüfbare Schallgutachten zu erhalten. 
 
9.  Es wird der Hinweis gegeben, dass hinsichtlich der Verkehrsstärken der umliegen-

den Straßenabschnitte in verschiedenen Gutachten unterschiedliche Verkehrsmen-
gen vorliegen (z.B. TAC von 2005 und 2013, Grasy & Zanolly von 2008, Büro Stadt-
verkehr von 2012). Es wird darauf hingewiesen, die Wahl der für das Schallgutach-
ten des Bebauungsplanverfahrens zugrunde gelegten Verkehrsmengen zu begrün-
den. Es wird angeregt, vorliegende Zahlen im nördlichen Bereich der Nieden- und 
Forststraße für das vorliegende Schallgutachten nicht zu verwenden. 

 
10.  Es wird der Hinweis gegeben, dass das Schallgutachten mit der Fa. Wirzius eine er-

hebliche Schallquelle im Umfeld als relevante Berechnungsgrundlage zugrunde legt, 
obwohl der Betrieb nicht mehr existiert. Stattdessen wird das Areal durch den LKW- 
Gebrauchtwagenhandel genutzt.  

 
11.  Es wird angeregt, den Lärm, der durch den Müllabwurf in die Container verursacht 

wird, zu berücksichtigen. 
 
12.  Es wird der Hinweis gegeben, im Schallgutachten die Emissionen der Fa. 3M zu be-

rücksichtigen. 
 
13.  Es wird darauf hingewiesen, dass im Schallgutachten für die geplanten Gebäude ei-

ne maximale Gesamthöhe von 11 m zugrunde liegt, für den nördlichen Neubau im 
GE 8c jedoch nur eine Gebäudehöhe von 8 m zulässig ist. 

 
14.  Es wird der Hinweis gegeben, dass in den Anhängen K, K2 und M des Schallgut-

achtens keine Aussagen hinsichtlich der Beurteilungspegel für das Teilgebiet GE 8c 
enthalten sind. 

 
15. Es wird erläutert, dass eine ASP und der LBP nicht nur negative Auswirkungen auf 

die Wohnbevölkerung bewerten müssen, sondern der Klärung dienen, inwiefern 
durch den geplanten Eingriff Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG vorbereitet 
werden und wie diese ggf. zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen sind.  

 
16. Es wird der Hinweis auf unzulässige Rodungsarbeiten im Februar und März 2017 

verwiesen. Die Begründung, es handele sich um Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
von Sturmereignissen, werde nicht geteilt.  

 
17.  Es wird auf das Vorhandensein von Buntspechthöhlen als potenzielles Überwinte-

rungshabitat in einer zu überplanenden Pappel hingewiesen. Es wird auf die Fachli-
teratur (Einführung Geschützte Arten in NRW, Dr. Kiel, 2015) hingewiesen, dass 
manche Arten im Herbst und Winter in Höhlenbäumen vorkommen können (z.B. 
Waldfledermaus, Spechte, Eulen, Eremit). Es wird der Hinweis gegeben, dass bei 
Rodung der Pappel eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 44 BNatSchG erforder-
lich ist.  

 
18. Es wird der Hinweis gegeben, dass die grenzständigen Baumbestände nördlich des 

Gewerbegebietes GE 8a mit Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht erhalten 
werden können und folglich in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zusätzlich zu 
berücksichtigen sind. 
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19. Es wird angeregt, die Bestandsbäume nördlich des Gewerbegebietes GE 8c auch 
zu erhalten sowie die Nordfassade der Planbebauung in diesem Bereich einzugrü-
nen. 

 
20. Es wird der Hinweis gegeben, dass die nördlich bestehende Schallschutzwand auf-

grund der Gebäudereflexion keine schallmindernde Wirkung zeigt, insbesondere bei 
den Müllabwurf-Vorgängen der Container. Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Schallgutachten lediglich die „Abholung der Container“ berücksichtigt werde. Mit 
Umsetzung des Bebauungsplanes wird die Häufigkeit der Müllabwürfe steigen. Es 
wird die Einhausung des Container-Bereichs angeregt. 

 
21.  Es wird der Hinweis gegeben, dass im Plangebiet für die im Schallgutachten ange-

setzten 184 Pkw pro Tag keine ausreichenden Flächen bestehen und dieser Wert 
der Aussage widerspricht, dass der Anteil an Kundenverkehr gering sei. Es wird an-
geregt, die Anzahl der Pkw um 50% zu reduzieren. 

 
22. Es wird darauf hingewiesen, dass im Schallgutachten eine differenzierende Gegen-

überstellung der Lkw-Mehrverkehre zu den Bestandsverkehren fehlt. 
 
23. Es wird der Hinweis gegeben, dass Angaben zur Tiefgarage hinsichtlich der Flä-

chenanteile für Zufahrten, Rangier-, Abstell- und Wendeflächen fehlen. Es wird der 
Hinweis gegeben, dass eine Wendeanlage für Lkw im Bereich der Tiefgarage eine 
Fläche von 1.300 m² benötige. Zudem werden Flächenanteile für Materiallager und 
„sämtliche Infrastruktur“ gefordert.  

 
24. Es wird darauf verwiesen, dass in den Planunterlagen widersprüchliche Aussagen 

zur Niederschlagswasserbeseitigung enthalten sind. Es wird auf vermehrte Starkre-
genereignisse hingewiesen. Der Mönchengraben ist bereits im Bestand nicht mehr 
aufnahmefähig. Es wird darauf hingewiesen, dass die Untere Wasserbehörde die 
Einleitung in die öffentliche Kanalisation favorisiert. Es werden Hinweise auf einzu-
haltende Abstände von Versickerungsanlagen zu Gebäuden gegeben.  

 
25.  Es wird der Hinweis gegeben, dass das Grundwasser im Plangebiet etwa 2 bis 3 m 

unter Geländeoberkante ansteht und durch die Umsetzung der geplanten Tiefgara-
ge mit voraussichtlich mehr als 6,0 m Tiefe Auswirkungen auf das Grundwasser zu 
erwarten sind. Dabei wird vermutet, dass zur Umsetzung der Tiefgarage eine 
Grundwasserabsenkung erforderlich ist. Es wird angeregt, den vermeintlichen Ein-
griff in das Grundwasser durch die geplante Tiefgarage in den Planunterlagen auf-
zunehmen. 

 
26. Es wird darauf hingewiesen, sämtliche Unterlagen zum Bebauungsplan auf wider-

sprüchliche Aussagen zu prüfen und juristisch korrekt zu überarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist richtig, dass die sog. Präklusion 

mit der Novellierung der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom Juni 2017 nicht 
mehr zulässig ist. Bei dem Bekanntmachungstext vom Dezember 2018 handelt es 
sich um einen redaktionellen Fehler. Im Rahmen des in Rede stehenden Beteili-
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gungsverfahrens sind keine Stellungnahmen nach Ablauf der Frist eingegangen, 
auch wird sonst kein Gebrauch von der Präklusion gemacht. Die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen des Verwaltungsrechtsweges richten sich nicht nach dem Bekannt-
machungstext, sondern gemäß § 47 Abs. 2 VwGO. Ein Verfahrens- oder Formfehler 
wird daher nicht erkannt. Insbesondere mit der erneuten Offenlage gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB kann davon ausgegangen werden, dass der Öffentlichkeit im Verfah-
ren ausreichend Gelegenheit zur Beteiligung gegeben wurde und die Belange, die 
für die Abwägung von Bedeutung sind, ermittelt werden konnten.  

 
zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bedenken der BürgerIn werden nicht 

geteilt. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden die Planunterlagen ein-
schließlich der zum Bebauungsplan zugrunde liegenden Fachgutachten sowie auch 
die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes Bezug genommenen außerstaatli-
chen Regelungen vollständig im Rathaus der Stadt Hilden ausgelegt. Zusätzlich ist 
im Bebauungsplan ein Hinweis enthalten, dass die außerstaatlichen Regelungen im 
Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden eingesehen werden können. Auf-
grund des Urheberrechts können DIN-Vorschriften nicht auf der Internetpräsenz der 
Stadt Hilden eingestellt werden.  

 
Das Vorgutachten TAC 347-06 stellt lediglich Sekundärliteratur zum Schallgutachten 
des Bebauungsplanes TAC 3268-18-B dar. Die Auslegung von verwendeten Quel-
len in Gutachten ist in Bebauungsplanverfahren nicht vorgesehen. Die Nachvoll-
ziehbarkeit von umweltrelevanten Informationen des Bebauungsplanes ist dennoch 
gegeben. 
 

zu 4: Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die Aussage, dass die Zufahrt zur Tiefgarage 
von der Forststraße erfolgt, wird zur Klarstellung redaktionell überarbeitet. Es wird 
künftig darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zur Tiefgarage über die Forststraße 
grundsätzlich als Option bestehen soll. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann eine 
Zufahrt über die Forststraße nicht kategorisch ausgeschlossen werden bzw. dies 
nicht als unzulässig festgesetzt werden. Gleichwohl ist hierzu im Zuge des Bauge-
nehmigungsverfahrens der schalltechnische Nachweis zu erbringen, dass diese op-
tionale Erschließung ausschließlich unter Einhaltung der verbindlich festgesetzten 
Emissionskontingente möglich ist. Wie bereits in der Begründung des Bebauungs-
planes dargelegt, ist aufgrund der festgesetzten Emissionskontingente und der be-
nachbarten Wohnbebauung eine Erschließung des Plangebietes über die Forststra-
ße nur sehr untergeordnet und in Verbindung mit zusätzlichen Schallschutzmaß-
nahmen möglich. Die ursprünglich angedachte LKW-Umfahrt um die bestehende 
Halle ist ohne umfangreiche Schallschutzmaßnahmen nicht möglich.  

 
 In den schalltechnischen Berechnungsmodellen des Schallgutachtens ist aus-

schließlich die Zufahrt der Tiefgarage über die Niedenstraße berücksichtigt. Etwaige 
Widersprüche in den Textteilen des Schallgutachtens beruhen leider auf redaktio-
nellen Fehlern. Die gegenständliche Situation ist in der Begründung sowie im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan korrekt wiedergegeben.  

 
zu 5: Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Errichtung von Tiefgaragen ist innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sowie in den mit „TGa“ gekenn-
zeichneten Flächen zulässig. Die Andienung der geplanten Tiefgarage ist folglich 
nicht ausschließlich über die Forststraße zu erreichen; auch über die Niedenstraße 
und die anschließenden Grundstücksflächen ist die Zufahrt möglich.  

 
Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens wird davon ausgegangen, dass die Zu-
fahrt der geplanten Tiefgarage über die Niedenstraße erfolgt, somit ist die techni-
sche Realisierungsfähigkeit einer Lkw-Zufahrt über die Forststraße spekulativ. Etwa-
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ige Schleppkurvennachweise oder Fahrgassenbreiten wären in einem solchen Fall 
im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

 
zu 6: Der Anregung wird nicht gefolgt. Gemäß dem genannten Urteil sind Gewerbegebie-

te ohne Emissionskontingentierung nicht innerhalb des Geltungsbereichs der jewei-
ligen Bebauungspläne nachzuweisen. Maßgeblich ist, dass im gesamten Stadtge-
biet der plangebenden Kommune Flächen bestehen, die das Nutzungsspektrums 
gemäß § 8 BauNVO planungsrechtlich zulassen. Dies ist in Hilden der Fall; es be-
stehen ausreichende Gewerbe- und Industriegebiete, in denen Gewerbebetriebe al-
ler Art (gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 und 2 BauNVO) zulässig sind.  

 
An der getroffenen Festsetzung zur Geräuschkontingentierung wird daher weiter 
festgehalten. Insbesondere dient die Festsetzung dem Schutz der umliegenden 
Wohnbevölkerung. 

 
zu 7: Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Lärmaktionspläne der Kommunen werden auf 

Grundlage der Umgebungslärm-Richtlinie nach EU-Recht erstellt. Ziel von Lärmakti-
onsplänen ist es, innerhalb der Kommune Lärmschwerpunkte oberhalb der Schwelle 
zur Gesundheitsgefährdung aus Straßenverkehrslärm festzustellen und wenn mög-
lich gesamtstädtische Minderungsmaßnahmen in Form von z.B. verkehrsrechtlichen 
Anordnungen (u.a. Geschwindigkeitsbeschränkungen) oder Anreizen zum Umwelt-
verbund vorzuschlagen. Das in der Umgebungslärmrichtlinie genannte Ziel „Schutz 
von Ruhe“ bezieht sich auf sog. „ruhige Gebiete“, in denen im Bestand Pegel von 
unter 50 dB(A) festgestellt werden können. Für innerstädtisch integrierte Lagen sind 
ruhige Gebiete im Sinne der Umgebungslärmrichtlinie meist nicht anzutreffen. Die 
Lärmaktionsplanung ist ein mehrstufiger und kontinuierlicher Prozess, der mit den 
o.g. Maßnahmenpaketen langfristig das Ziel hat, großflächige Betroffenheiten auch 
unterhalb der Gesundheitsgefährdung vor Schalleintrag zu schützen. 

 
Dennoch werden die Grundzüge des Lärmaktionsplanes („Schutz der Bevölkerung 
vor Lärm“) berücksichtigt. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauGB i.V.m. der Betrachtung der umweltbezogenen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB zu berücksichtigen. Dazu ge-
hört insbesondere der Immissionsschutz. Vornehmliches Ziel des Bebauungsplanes 
ist es jedoch nicht, wie beim Lärmaktionsplan, den Schutz der bestehenden Wohn-
bevölkerung vor vorhandenen Lärmquellen zu gewährleisten, sondern den Nach-
weis zu erbringen, dass durch die Planung keine wesentlichen negativen Auswir-
kungen auf das bestehende Wohnumfeld ausgelöst werden. Im Übrigen kann davon 
ausgegangen werden, dass mit Umsetzung des Bebauungsplanes ein positiver Ef-
fekt durch die schallabschirmende Wirkung der geplanten Bebauung hinsichtlich des 
Straßenverkehrslärms (und auch des Gewerbelärms von 3M) auf die bestehende 
Wohnbebauung einhergeht. 
 
Maßgeblich für die Bewertung der Schallsituation in der Bauleitplanung ist nach na-
tionalem Recht u.a. die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. Die Berechnungs- 
und Bewertungsgrundlagen der DIN 18005 und der Umgebungslärm-Richtlinie sind 
im Übrigen nicht vergleichbar (u.a. aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungszeit-
räume); die Umgebungslärmkarten sind in Bauleitplanverfahren nicht anzuwenden. 
Auf Grundlage der DIN 18005 wurden für das Bebauungsplanverfahren die Beurtei-
lungspegel durch den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärm ermittelt und 
festgestellt, dass die Orientierungswerte für Gewerbegebiete unterschritten werden 
und folglich keine passiven oder aktiven Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der 
geplanten Bebauung vorzusehen sind.  
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Mit der Ermittlung von anlagenbezogenen Lärmemissionen auf die umliegende 
Nachbarschaft nach TA Lärm wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die 
Planung mehrfach angepasst und optimiert. So wurde u.a. von der ursprünglich ge-
planten Tiefgaragen- bzw. Hallenzufahrt über die Forststraße aus Schallschutzgrün-
den Abstand genommen. Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens konnte umfang-
reich nachgewiesen werden, dass mit der Umsetzung des Bebauungsplanes keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen auf die umliegende Wohnbevölkerung zu er-
warten sind und folglich den Vorschriften des Baugesetzbuches sowie der nationa-
len Fachgesetze zum Immissionsschutz Rechnung getragen wurde.  

 
zu 8: Der Anregung wird nicht gefolgt. Eine Verpflichtung zu Messungen im Rahmen von 

Schallgutachten besteht nicht. Für den Bebauungsplan wurden die schalltechni-
schen Berechnungen auf Grundlage der einschlägigen Richtlinien durchgeführt. Be-
rechnungsmodelle stellen für die Stadt Hilden im Rahmen der Bauleitplanung eine 
fachlich verlässlichere Untersuchungsmethode dar. 

 
 Tatsächlich sind Schallgutachten oftmals schwer verständlich, da vielschichtige und 

zahlreiche Fachgesetze und Richtlinien zum Schallschutz zur Anwendung kommen. 
Hinzu kommen dann noch Berechnungsgrundlagen aus der Verkehrsplanung (z.B. 
RLS 90). Die Stadt Hilden ist jedoch bemüht, im Rahmen ihrer kommunalen Aufga-
ben die Prozesse der Bauleitplanung transparent zu kommunizieren. Dies erfolgt 
u.a. im unmittelbaren Austausch mit der Öffentlichkeit im Rahmen von Bürgerinfor-
mationsveranstaltungen oder im Rahmen der Sprechzeiten des Planungs- und 
Vermessungsamtes.  

 
zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dem Schallgutachten zugrunde lie-

genden Verkehrsmengen werden im Schallgutachten, Kapitel 8.3.1 erläutert; die 
Zahlen basieren auf eigenen Verkehrszählungen der Stadt Hilden aus unterschiedli-
chen Jahren. Die Wahl der jeweils zugrunde gelegten Zahlen erfolgte durch die 
Stadt Hilden, dabei wurden Zählstellen im Nahbereich des Plangebietes sowie je-
weils die ungünstigeren Verkehrsstärken angesetzt. Zählstellen im Bereich der Hül-
senstraße wurden nicht berücksichtigt (z.B. Grasy & Zanolli). Die vorliegenden Ver-
kehrsstärken wurden konservativ mit einer allgemeinen Verkehrssteigerung von 1 % 
pro Jahr hochgerechnet. Damit liegen die zugrunde gelegten Werte teils höher als 
aktuellere Verkehrszahlen.  

 
zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Schallgutachten berücksichtigt die 

bauordnungsrechtlich zulässige Nutzung am genannten Standort. Die Berücksichti-
gung der Fa. Wirzius bzw. ihrer Nachfolgenutzung, die ebenfalls Schwerlastverkehr 
erzeugt, erfolgt somit als konservative Worst-Case-Betrachtung, sodass der hier 
bauordnungsrechtlich mögliche und maximal zulässige Schallleistungspegel für die 
fachgerechte Berechnung der ermittelten Lärmkontingente zugrunde liegt. Eine Re-
duzierung der Emissionen außerhalb des Plangebietes würde bei einer Neuberech-
nung der Kontingente dazu führen, dass die geplante Nutzung im Plangebiet größe-
re Emissionen verursachen darf. Die konservative Annahme erfolgt somit zum 
Schutz der umliegenden Wohnbevölkerung. Auf Ebene des Bebauungsplanes ist 
daher in diesem Fall der Status Quo nicht zu berücksichtigen.  

 
zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene des Bebauungsplanverfah-

rens kann eine sinnvolle Prognose der künftigen Nutzungsintensität der Müllcontai-
ner nicht erfolgen. Daher wurden im Schallgutachten zunächst die heute bekannten 
Schallleistungspegel dieser Vorgänge aus dem Gutachten TAC 1450-12 übernom-
men. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann dennoch mit der Festsetzung von 
Lärmkontingenten sichergestellt werden, dass mit den auf das Wohnumfeld ein-
wirkenden, planbedingten und anlagenbezogenen Lärmimmissionen im Gesamten 
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keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Die anlagenbezoge-
nen Lärmemissionen der künftigen Gewerbenutzung (einschließlich der Abwurf-
Vorgänge) sind im Rahmen der Baugenehmigung zu untersuchen und ein entspre-
chender Schallschutznachweis gemäß TA Lärm zu erbringen. 

 
zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Schallgutachten erfolgte bereits eine 

zusätzliche Berücksichtigung der Geräuschemissionen der Firma 3M als Vorbelas-
tung unter Berücksichtigung eines immissionswirksamen Schallleistungspegels für 
den Bestand sowie für eine eventuelle Reservefläche der Firma 3M. 

 
zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Schallgutachten (u.a. Anhang C) 

kann entnommen werden, dass das gegenständliche Plangebäude im schalltechni-
schen Berechnungsmodell nicht enthalten ist, da das Gebäude aus schalltechni-
scher Sicht (z.B. abschirmende Wirkung) irrelevant ist.  

 
zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die besagten Anhänge K und M des 

Schallgutachtens dienen der Darstellung der Beurteilungspegel in der sog. freien 
Schallausbreitung. Damit kann festgestellt werden, ob die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Gewerbegebiete von tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) bzw. bei 
Gewerbelärm nachts 50 dB(A) überschritten werden. Aus den Darstellungen wird 
ersichtlich, dass diese Pegel bereits für die Bereiche unmittelbar entlang der Düs-
seldorfer Straße überwiegend eingehalten werden. Daraus kann abgeleitet werden, 
dass auch für das Teilgebiet GE 8c die Orientierungswerte eingehalten werden kön-
nen und folglich keine passiven oder aktiven Schallschutzmaßnahmen zum Schutz 
der geplanten Bebauung vor Verkehrslärm oder Gewerbelärm vorzusehen sind.  

 
zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die vorliegende artenschutzrechtliche 

Prüfung (ASP) dient der Klärung, ob und inwiefern durch den geplanten Eingriff 
Verbotstatbestände gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vorbereitet 
werden und wie diese ggf. zu vermeiden, zu vermindern oder auszugleichen sind. 

  

Nach § 18 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist aufgrund der 
Aufstellung des Bauleitplans über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz 
der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zu entscheiden. Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind in Bauleitplänen, 
bei denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Der Landschaftspflegeri-
sche Begleitplan bildet die Grundlage der diesbezüglichen Festsetzungen gemäß § 
9 Abs. 1 BauGB. Im Rahmen des vorliegenden Landschaftspflegerischen Fachbei-
trages (LPF) werden die zur Beurteilung des Eingriffes benötigten Informationen be-
reitgestellt und ausgewertet. 

 
zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Rodungsmaßnahmen erfolgten au-

ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens. Grund für die durchgeführten Rodungen in 
den Gehölzbeständen sind die mit allgemeinen Sturmschäden einhergehenden Ge-
fahren für die umliegende Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die damit verbun-
dene Standsicherheit der Bäume. Ein Bezug zum Sturm Ela von 2014 wird nicht 
hergestellt. Der Ersatz der abgängigen Bestandsbäume richtet sich nach der Baum-
schutzsatzung der Stadt Hilden. Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfah-
rens wurde ein landschaftspflegerischer Fachbeitrags erstellt und die Eingriffe in Na-
tur und Landschaft in Bezug auf das vorliegende Planverfahren ermittelt. Die Eingrif-
fe werden entsprechend ausgeglichen.   

 
zu 17: Der Anregung wird gefolgt. Im nördlichen Bereich des Teilgebietes GE 8c wurden in 

einer ergänzenden Ortsbegehung im Frühjahr 2019 im Rahmen der Artenschutzprü-
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fung zwei Bäume mit Buntspechthöhlen festgestellt. Gemäß dem Fachinformations-
system des LANUV kann das Vorhandensein des Juchtenkäfers (Eremit) im Plan-
gebiet ausgeschlossen werden.  

 
Um artenschutzrechtliche Konflikte abschließend ausschließen zu können, werden 
im Bebauungsplan artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen formuliert. Es ist 
bereits ein textlicher Hinweis im Bebauungsplan auf die einzuhaltenden Rodungs-
zeiten gemäß § 39 BNatSchG enthalten. Die Hinweise werden gemäß den Abstim-
mungen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis Mettmann ergänzt, sodass 
bei der Fällung der (potentiellen) Quartierbäume Maßnahmen zur Risikominimierung 
(artenschutzrechtliche Kontrolle von Höhlen vor der Fällung mittels Hubsteiger oder 
Fledermausdetektor in den Abendstunden vor den Fällarbeiten) vorzusehen sind, 
die durch eine ökologische Baubegleitung sichergestellt werden. Falls im Zuge der 
Arbeiten Individuen vorgefunden werden, können diese versorgt und ggf. umgesie-
delt werden. In diesem Fall sind die Verluste an Quartiersangeboten durch das An-
bringen von artenspezifischen Nistkästen im unmittelbaren Umfeld auszugleichen. 
Die Vorschriften des § 45 Abs. 7 BNatSchG zur Ausnahmegenehmigung bei der Un-
teren Naturschutzbehörde beim Kreis Mettmann zur Fällung der Quartierbäume 
bleiben davon unberührt. 
 

zu 18: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages wurde in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis Mettmann erstellt. Die ausgleichspflichtigen 
Bestandsbäume im Plangebiet wurden gemäß Karte 1 des Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrages flächenbezogen mit je 40 m² Grundstücksfläche angesetzt. Die 
Bestandsbäume nördlich des Plangebietes können nach Umsetzung der Planung 
grundsätzlich erhalten werden. Gegebenenfalls werden im Zuge der konkreten Aus-
führungsplanung Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Sofern dennoch einzelne 
Bäume nördlich des GE 8a entfallen müssten, sind diese ohnehin gemäß der 
Baumschutzsatzung der Stadt Hilden zu ersetzen. Der Eingriff in den Baumbestand 
im Plangebiet ist folglich in der Betrachtung der erforderlichen Kompensationsmaß-
nahmen berücksichtigt. Darüber hinaus sind keine weiteren Eingriffe geplant.  

 
zu 19: Der Anregung wird nicht gefolgt. Ziel des Bebauungsplanes ist es, sinnvolle Erweite-

rungsflächen für die bestehenden Gewerbebetriebe zu ermöglichen. Im Rahmen der 
Baufeldfreimachung können zur Umsetzung des Bebauungsplanes nicht alle Be-
standsbäume im Plangebiet erhalten werden. Der Eingriff in den Naturhaushalt wur-
de in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung berücksichtigt und wird über geeignete 
Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.  

 
Eine Festsetzung zur Fassadenbegrünung wird im Bebauungsplan nicht aufge-
nommen, da einerseits die lebensfähige Umsetzung an der geplanten Nordfassade 
nicht gewährleistet werden kann und andererseits die ökologische Wertigkeit für den 
kleinen Teilbereich im GE 8c nicht erkannt wird.  
 

zu 20: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Berechnungsmodell des Schallgut-
achtens wurden Reflexionen sämtlicher Hindernisabschnitte berücksichtigt. Zudem 
ist im östlichen Abschnitt der vorhandenen Lärmschutzwand der Rückbau und die 
Verlängerung der Lärmschutzwand bis zur östlichen Grundstücksgrenze vorgese-
hen, sodass damit der Schalleintrag auf die nördlich angrenzende Wohnbebauung 
reduziert werden kann.  

 
Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens kann eine sinnvolle Prognose der künfti-
gen Nutzungsintensität der Müllcontainer nicht erfolgen. Daher wurden im Schall-
gutachten zunächst die heute bekannten Schallleistungspegel dieser Vorgänge aus 
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dem Gutachten TAC 1450-12 übernommen. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann 
dennoch mit der Festsetzung von Lärmkontingenten sichergestellt werden, dass mit 
den auf das Wohnumfeld einwirkenden, planbedingten und anlagenbezogenen 
Lärmimmissionen im Gesamten keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu er-
warten sind. Die anlagenbezogenen Lärmemissionen der künftigen Gewerbenut-
zung (einschließlich der Abwurf-Vorgänge) sind im Rahmen der Baugenehmigung 
zu untersuchen und ein entsprechender Schallschutznachweis gemäß TA Lärm zu 
erbringen. Weitergehende ggf. erforderliche Maßnahmen (z.B. Einhausungen) kön-
nen im Zuge des Schallschutznachweises im Rahmen der Baugenehmigung zum 
Einsatz kommen. 

 
zu 21: Der Anregung wird nicht gefolgt. Die zugrunde gelegten 184 Pkw stellen nicht ein-

zelne Stellplätze, sondern Fahrzeugbewegungen („Parkvorgänge“) dar. Gemäß den 
Erläuterungen des Schallgutachtens (S. 34) werden für die 23 vorhandenen Stell-
plätze im Bereich der Forststraße zur Tageszeit 8 Stellplatzwechsel, also 16 Bewe-
gungsvorgänge je Stellplatz in Ansatz gebracht. Die daraus resultierenden 368 Be-
wegungen werden jeweils hälftig auf den Ein- und Ausfahrtsverkehr verteilt. Das 
Gutachten hat im Ergebnis festgestellt, dass mit den angesetzten, konservativen 
Eingangsdaten keine wesentlichen Auswirkungen auf das umliegende Wohnumfeld 
einhergehen. Eine Reduzierung der Eingangsdaten ist daher nicht angebracht. 

 
Auf Ebene des Bebauungsplanes kann zusätzlich mit der Festsetzung von Lärm-
kontingenten sichergestellt werden, dass von den auf das Wohnumfeld einwirken-
den, planbedingten und anlagenbezogenen Lärmimmissionen im Gesamten keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 
zu 22: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dem Schallgutachten zugrunde ge-

legten Lkw-Verkehre sind dem Schallgutachten zu entnehmen (S. 31 ff.). Ein Ver-
gleich der anlagenbezogenen Lärmemissionen gegenüber dem Bestand ist gemäß 
TA Lärm nicht vorgesehen. Im Ergebnis des Schallgutachtens konnte festgestellt 
werden, dass mit Umsetzung des Bebauungsplanes die Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm an allen Immissionsorten eingehalten werden und folglich keine wesentli-
chen negativen Auswirkungen zu erwarten sind.  

 
zu 23: Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Darlegung einer detaillierten Tiefgaragen- oder 

Architektenplanung ist nicht Gegenstand der städtebaulichen Bauleitplanung. Dies-
bezügliche Konzeptionen sind im Rahmen der Baugenehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung (Hochbauplanung) zu erbringen. Der Bebauungsplan stellt mit den 
getroffenen Festsetzungen den Rahmen für die Umsetzung einer Tiefgarage zur 
Verfügung und bereitet die planungsrechtlichen Voraussetzungen vor.  

 
zu 24:  Der Anregung wird teilweise gefolgt. Gemäß der Stellungnahme der Unteren Was-

serbehörde vom 05.12.2017 soll im vorliegenden Bebauungsplan die Dach-
niederschlagswasserbeseitigung vorzugsweise per Einleitung in die öffentliche Ka-
nalisation erfolgen. Dies wurde in der vorliegenden Planung berücksichtigt; einer 
ortsnahen (künstlichen) Versickerung im Plangebiet steht insbesondere die bekann-
te Altlastensituation entgegen. Versickerungsanlagen sind nicht geplant, etwaige 
Abstände von Versickerungsanlagen sind folglich irrelevant. Das Plangebiet ist im 
Generalentwässerungsplan (GEP) der Stadt Hilden berücksichtigt, aufgrund der 
hydraulischen Belastung der vorhandenen Regenwasserkanäle in der Düsseldorfer 
Straße und Forststraße ist eine Rückhaltung im Plangebiet erforderlich. Über Details 
der Rückhaltemaßnahmen und der Anschlussmöglichkeiten wird im Rahmen der 
jeweiligen Grundstücksentwässerungsplanung im Baugenehmigungsverfahren de-
tailliert entschieden. Die Aussagen werden im Umweltbericht sowie der Begründung 
zur Klarstellung redaktionell angepasst.  



 - 84 - 

 
Die Flächen werden an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, diese entwäs-
sert im Trennsystem. Vorflut dieses Systems ist für das Gebiet der Mönchengraben. 
Die Einleitung erfolgt über das Regenklärbecken an der Reisholzstraße. Die Besei-
tigung der Niederschläge erfolgt somit den Vorgaben gemäß § 55 Wasserhaus-
haltsgesetz. Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens kann folglich davon ausge-
gangen werden, dass die Abwasserbeseitigung für das Plangebiet grundsätzlich ge-
sichert ist. Die konkrete Entwässerungsplanung ist jedoch wie zuvor beschrieben im 
Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Hier ist u.a. ein Überflu-
tungsnachweis bei Starkregenereignissen zu erbringen; hier werden Maßnahmen 
zur Regenrückhaltung oder Niederschlagswasserbehandlung festgelegt werden, um 
etwaige Auswirkungen auf das Bestandsnetz zu vermeiden.  

 
Die unmittelbar auf den Grünflächen des Plangebietes anfallenden Niederschläge 
können durch –natürliche– Versickerung dem Grundwasser wiederzugeführt werden 
und somit einen positiven Beitrag zum Wasserhaushalt leisten. Dies wird im Um-
weltbericht beschrieben. In den Planunterlagen werden die missverständlich formu-
lierten Textstellen zur Klarstellung angepasst.  
 

zu 25: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gemäß der aktiven Grundwassermess-
stelle der Bezirksregierung Düsseldorf an der Walter-Wiederhold-Straße (LGD-Nr. 
036460175) sowie der Grundwassermessstelle des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz an der Niedenstraße/Eichenstraße (LGD-Nr. 031020318) 
wird ein durchschnittlicher Grundwasserstand von 39,62 mNHN bzw. 39,29 mNHN 
angegeben. Die Geländeoberkante des Plangebietes liegt im Mittel bei etwa 
43 mNHN. Folglich sind Flurabstände von ca. 3 bis 4 m zu erwarten.  

 
 Die Annahme zur Umsetzung einer Tiefgarage mit 6 m Tiefe kann auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens nicht geteilt werden und ist spekulativ. Bei einer lichten 
Durchfahrtshöhe von 3,8 m würde voraussichtlich eine Bautiefe von maximal 4,5 m 
zur Umsetzung kommen. Sollte für die Bauausführung der Tiefgarage eine Trocken-
legung der Baugrube erforderlich werden, ist dies im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. Ein etwaiger, bau-
bedingter und temporärer Eingriff in den Grundwasserkörper ist folglich als gering-
fügig einzuschätzen. Auf Ebene des Bebauungsplanes können daher wesentliche 
negative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper nicht erkannt werden. Gleich-
wohl kann je nach Lage und Tiefe der Tiefgarage die Umsetzung einer „weißen 
Wanne“ im Rahmen der Ausführungsplanung notwendig werden. Die Ausführungen 
zum Thema Grundwasser werden redaktionell angepasst. 

 
zu 26: Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung und der Umweltbericht zum Bebau-

ungsplan werden erneut auf missverständliche Aussagen geprüft und zur Klarstel-
lung redaktionell angepasst. Die redaktionellen Klarstellungen werden in der Be-
gründung sowie im Umweltbericht durch kursive Schrift kenntlich gemacht. 

 
2.2 Schreiben von BürgerIn Nr. 2 vom 12.02.2019 
 

1.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die wesentliche Erschließung und Tiefgaragen-
zufahrt über die Niedenstraße. die Reduzierung der maximal zulässigen Gebäude-
höhe im nördlichen Bereich des GE 8c sowie der Ausschluss einer Anlieferung im 
Nachtzeitraum positiv aufgefasst wird. 

 
2. Es wird darauf hingewiesen, dass dem Bebauungsplan keine konkrete Entwurfspla-

nung zugrunde liegt, der Bezug zur Fa. MC² jedoch eine konkrete Planung sugge-
riert. 
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3.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die im Umweltbericht erwähnten Ergebnisse der 

Lärmaktionsplanung der Stadt Hilden (Grasy + Zanolli, 2008) von höheren Pegeln 
ausgehen als die Umgebungslärmkartierung des Landes (3. Stufe 2017). Es wird die 
Berücksichtigung der Umgebungslärmkartierung NRW gefordert. 

 
4.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die verbleibenden Freiflächen des Plangebietes 

für eine ortsnahe Versickerung von Niederschlägen nicht ausreichend sind und da-
für im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nachweise zu erbringen sind.  

 
5.  Es wird darauf hingewiesen, dass im Umweltbericht, Kapitel 4.1 Geräusch-

Emissionskontingent, S. 35 ein Verweis enthalten ist, dass Nebenanlagen im Sinne 
von § 14 Abs. 1 BauNVO und Garagen, Carports und Stellplätze gem. § 12 BauN-
VO unzulässig sind. Es wird der Zusammenhang dieser Aussage erfragt.  

 
6. Es wird der Hinweis gegeben, dass die Aussagen zur Erreichbarkeit der Tiefgara-

genzufahrt in den Planungsunterlagen und Fachgutachten widersprüchlich sind und 
inhaltliche Fehler aufweisen. Es wird angeregt, die geplante Tiefgaragenzufahrt 
ausschließlich über die Niedenstraße zuzulassen. Eine mögliche Zufahrtsoption der 
Tiefgarage über die Forststraße bedingt schalltechnische Untersuchungen, Schall-
schutzmaßnahmen und eine erneute Offenlage.  

 
7.  Es wird der Hinweis gegeben, dass eine Lkw-Tiefgarage einen tieferen Erdeingriff 

erfordert und damit Auswirkungen auf das Grundwasser ausgelöst werden. 
 
8.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die in Anhang C (S. 58) des Schallgutachtens 

dargestellte Linienquelle für Lkw an der Forststraße suggeriert, dass eine Hallenzu-
fahrt für Lkw besteht. Der an der Niedenstraße dargestellte Text „Lkw Halle und 
Tiefgarage“ verweisen auf keine Bebauung. 

 
9.  Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß DIN 18005 bei der Abweichung der Orien-

tierungswerte geeignete Maßnahmen vorzusehen und planungsrechtlich abzusi-
chern sind und dies bei der nördlich bestehenden Wohnbebauung zu berücksichti-
gen ist.  

 
10.  Es wird nach der konkreten Planung hinsichtlich der Nutzung der nördlichen Teilbe-

reiche „GE (nördlich)“ und GE 8c gefragt und inwieweit die Emissionen ohne konkre-
tes Nutzungskonzept ermittelt werden. Es wird die konkrete Nutzung der gegen-
ständlichen Flächen sowie deren schalltechnische Auswirkungen gefordert. 

 
11. Es wird darauf hingewiesen, dass im Schallgutachten (S. 35) an der Forststraße 

doppelt so viele Parkvorgänge (368Pkw, 16 Lkw) als Ein- und Ausfahrten (184 Pkw, 
8 Lkw) berücksichtigt wurden und dieser Wert der Aussage widerspricht, dass der 
Anteil an Kundenverkehr gering sei.  

 
12. Es wird der Hinweis gegeben, dass gemäß Tabelle 7.7 des Schallgutachtens (S. 35 

und 36) die Ein- und Ausfahrt von Lkw in die Tiefgarage über die Forststraße be-
rücksichtigt wurden, obwohl die Tiefgaragenzufahrt über die Niedenstraße erfolgen 
soll. 

 
13. Es wird nach den schalltechnischen Bewertungen der Tiefgaragenzufahrt über die 

Niedenstraße gefragt.  
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14.  Es wird der Hinweis gegeben, dass der Immissionsort IO 9 gemäß Schallgutachten 
auf den Porscheweg 10 referenziert wurde, die Bebauung Porscheweg 12 jedoch 
näher am Plangebiet liegt. 

 
15.  Es wird der Hinweis gegeben, dass die ergänzten schalltechnischen Untersuchun-

gen zur Fa. 3M mit der Bewertung der Reservefläche eine Überbewertung darstelle. 
Die Vorbelastungen der Firma 3M tauchen nicht in den Schallausbreitungsberech-
nungen Anhang E des Schallgutachtens auf. 

 
16. Es wird der Hinweis gegeben, dass das Schallgutachten mit der Fa. Wirzius eine er-

hebliche Schallquelle im Umfeld als relevante Berechnungsgrundlage zugrunde legt, 
obwohl der Betrieb nicht mehr existiert. Stattdessen wird das Areal durch den LKW- 
Gebrauchtwagenhandel genutzt. Es wird davon ausgegangen, dass im Bebauungs-
planverfahren der jeweilige Status Quo berücksichtigt wird. 

 
17.  Es wird nach der Definition von einzelnen, kurzzeitigen selten auftretenden Ge-

räuschspitzen (gemäß S. 12 des Schallgutachtens) gefragt. 
 
18. Es wird angeregt, den zusätzlichen Lärm, der durch den Müllabwurf in die Container 

verursacht wird und sich voraussichtlich durch die geplante Betriebserweiterung er-
höhen wird, zu berücksichtigen. 

 
19.  Es wird der Hinweis gegeben, dass im Schallgutachten (Kapitel 7.2) die Nutzungs-

zeiten für Halle und Verwaltung auf 7 bis 20 Uhr begrenzt wird, aber Ein- und Aus-
fahrten aus der Halle teilweise auch in den Ruhezeiten berücksichtigt werden. 

 
20.  Es wird der Hinweis gegeben, dass hinsichtlich der Verkehrsstärken der umliegen-

den Straßenabschnitte in verschiedenen Gutachten unterschiedliche Verkehrsmen-
gen vorliegen (z.B. TAC von 2005 und 2013, Grasy & Zanolly von 2008, Büro Stadt-
verkehr von 2012). Es wird darauf hingewiesen, die Wahl der für das Schallgutach-
ten des Bebauungsplanverfahrens zugrunde gelegten Verkehrsmengen zu begrün-
den.  

 
21. Es wird darauf hingewiesen, sämtliche Unterlagen zum Bebauungsplan auf wider-

sprüchliche Aussagen zu prüfen und zu überarbeiten. Von Seiten des Planungs- 
und Vermessungsamtes muss vor der Offenlage eine Prüfung der Unterlagen auf 
Konsistenz erfolgen. Eine Bürgerbeteiligung auf dieser Grundlage ist nicht möglich, 
da aktuell nicht klar dargestellt wurde, welches Szenario dem Planungsstand ent-
spricht. Es wird eine erneute Offenlage gefordert.  

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ziel des Bebauungsplanes ist die Erwei-

terung der bestehenden Gewerbeflächen, um im Rahmen der kommunalen Pla-
nungshoheit der Stadt Hilden weitere Vorsorge zur Schaffung von Gewerbegebieten 
zu treffen und dem Bedarf an Gewerbenutzungen als Maßnahme der Innenentwick-
lung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB Rechnung zu tragen. Dem Bebauungsplan 
liegt eine städtebauliche Konzeption vor, die in der Begründung zum Bebauungs-
plan erläutert wird. Eine konkrete Hochbauplanung liegt jedoch nicht vor und ist 
auch nicht zwingender Bestandteil von Bauleitplänen. Dennoch erfolgten im Rah-
men des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens Abstimmungen mit dem beste-
henden Gewerbebetrieb als unmittelbarer Planbetroffener. Dieser wird sich bei zu-
künftigen Bauvorhaben dann an den durch den Bebauungsplan geschaffenen Rah-
men zu halten haben. 
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zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Verweis auf die Lärmaktionsplanung 
der Stadt Hilden im Umweltbericht dient lediglich einer Ersteinschätzung der vor-
handenen Lärmsituation und stellt eine rein informative Situations- und Quellenbe-
schreibung dar.  

 
Die Umgebungslärmkarten des Landes sowie der Lärmaktionsplan der Stadt Hilden 
gemäß der Umgebungslärm-Richtlinie nach EU-Recht stellen nicht den Anspruch, in 
der Bauleitplanung zugrunde gelegt zu werden. Die Umgebungslärmkartierung des 
Landes beruht auf Verkehrszählungen des Landes NRW mit einer Betrachtungs-
schwelle von Straßenabschnitten mit mindestens 3.000.000 Kfz pro Jahr (~8.200 
Kfz pro Tag). Der Lärmaktionsplan der Stadt Hilden betrachtet zusätzliche Straßen-
abschnitte und verwendet überwiegend Verkehrszahlen aus eigenen Verkehrserhe-
bungen. Die Fortschreibung der Umgebungslärmkarten des Landes (Stufe 3, 2017) 
mit geringeren Pegeln als der Lärmaktionsplan der Stadt Hilden wird daher auch 
nicht berücksichtigt.  
 
Maßgeblich für die Bewertung der Schallsituation in der Bauleitplanung ist nach na-
tionalem Recht u.a. die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ mit den dort formu-
lierten Orientierungswerten. Die Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen der DIN 
18005 und der Umgebungslärm-Richtlinie sind im Übrigen nicht vergleichbar (u.a. 
aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungszeiträume); die Umgebungslärmkarten 
sind in Bauleitplanverfahren nicht anzuwenden.  

 
zu 4:  Der Anregung wird teilweise gefolgt. Gemäß der Stellungnahme der Unteren Was-

serbehörde vom 05.12.2017 soll im vorliegenden Bebauungsplan die Dachnieder-
schlagswasserbeseitigung vorzugsweise per Einleitung in die öffentliche Kanalisati-
on erfolgen. Dies wurde in der vorliegenden Planung berücksichtigt; einer ortsnahen 
(künstlichen) Versickerung im Plangebiet steht insbesondere die bekannte Altlas-
tensituation entgegen. Versickerungsanlagen sind nicht geplant, etwaige Abstände 
von Versickerungsanlagen sind folglich irrelevant. Das Plangebiet ist im General-
entwässerungsplan (GEP) der Stadt Hilden berücksichtigt, somit kann davon aus-
gegangen werden, dass das öffentliche Kanalnetz die Abwässer des Plangebietes 
schadlos aufnehmen kann.  

 
Die Flächen werden an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, diese entwäs-
sert im Trennsystem. Vorflut dieses Systems ist für das Gebiet der Mönchengraben. 
Die Einleitung erfolgt über das Regenklärbecken an der Reisholzstraße. Die Besei-
tigung der Niederschläge erfolgt somit den Vorgaben gemäß § 55 Wasserhaus-
haltsgesetz. Auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens kann folglich davon ausge-
gangen werden, dass die Abwasserbeseitigung für das Plangebiet gesichert ist. Die 
konkrete Entwässerungsplanung ist jedoch im Rahmen von Baugenehmigungsver-
fahren zu erbringen. Hier ist u.a. ein Überflutungsnachweis bei Starkregenereignis-
sen zu erbringen; auch können Maßnahmen zur Regenrückhaltung oder Nieder-
schlagswasserbehandlung festgelegt werden, um etwaige Auswirkungen auf das 
Bestandsnetz zu vermeiden.  

 
Die unmittelbar auf den Grünflächen des Plangebietes anfallenden Niederschläge 
können durch –natürliche– Versickerung dem Grundwasser wiederzugeführt werden 
und somit einen positiven Beitrag zum Wasserhaushalt leisten. Dies wird im Um-
weltbericht beschrieben. In den Planunterlagen werden die missverständlich formu-
lierten Textstellen zur Klarstellung angepasst.  
 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der gegenständliche Textabsatz gehört 
nicht in das Kapitel 4.1 sondern, wie dort bereits formuliert, in das folgende Kapitel 
4.2. Dies wird im Umweltbericht angepasst.  
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zu 6:  Der Anregung wird teilweise gefolgt. Die Aussage, dass die Zufahrt zur Tiefgarage 
von der Forststraße erfolgt, wird zur Klarstellung redaktionell überarbeitet. Es wird 
künftig darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zur Tiefgarage über die Forststraße 
grundsätzlich als Option bestehen soll. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann eine 
Zufahrt über die Forststraße nicht kategorisch ausgeschlossen werden bzw. dies 
nicht als unzulässig festgesetzt werden. Gleichwohl ist hierzu im Zuge des Bauge-
nehmigungsverfahrens der schalltechnische Nachweis zu erbringen, dass diese op-
tionale Erschließung ausschließlich unter Einhaltung der festgesetzten Emissions-
kontingente möglich ist. Wie bereits in der Begründung des Bebauungsplanes dar-
gelegt, ist aufgrund der festgesetzten Emissionskontingente und der benachbarten 
Wohnbebauung eine Erschließung des Plangebietes über die Forststraße nur sehr 
untergeordnet möglich. Die ursprünglich angedachte LKW-Umfahrt um die beste-
hende Halle ist ohne umfangreiche Schallschutzmaßnahmen nicht möglich.  

 
 In den schalltechnischen Berechnungsmodellen des Schallgutachtens ist aus-

schließlich die Zufahrt der Tiefgarage über die Niedenstraße berücksichtigt. Etwaige 
Widersprüche in den Textteilen des Schallgutachtens beruhen leider auf redaktio-
nellen Fehlern. Die gegenständliche Situation ist in der Begründung sowie im Um-
weltbericht zum Bebauungsplan korrekt wiedergegeben.  

 
zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gemäß der aktiven Grundwassermess-

stelle der Bezirksregierung Düsseldorf an der Walter-Wiederhold-Straße (LGD-Nr. 
036460175) sowie der Grundwassermessstelle des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz an der Niedenstraße/Eichenstraße (LGD-Nr. 031020318) 
wird ein durchschnittlicher Grundwasserstand von 39,62 mNHN bzw. 39,29 mNHN 
angegeben. Die Geländeoberkante des Plangebietes liegt im Mittel bei etwa 
43 mNHN. Folglich sind Flurabstände von ca. 3 bis 4 m zu erwarten.  

 
 Bei einer lichten Durchfahrtshöhe von 3,8 m würde voraussichtlich eine Bautiefe von 

maximal 4,5 m zur Umsetzung kommen. Sollte für die Bauausführung der Tiefgara-
ge eine Trockenlegung der Baugrube erforderlich werden, ist dies im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen. Ein 
etwaiger, baubedingter und temporärer Eingriff in den Grundwasserkörper ist folg-
lich als geringfügig einzuschätzen. Auf Ebene des Bebauungsplanes können daher 
wesentliche negative Auswirkungen auf den Grundwasserkörper nicht erkannt wer-
den. Gleichwohl kann je nach Lage und Tiefe der Tiefgarage die Umsetzung einer 
„weißen Wanne“ im Rahmen der Ausführungsplanung notwendig werden. Die Aus-
führungen zum Thema Grundwasser werden redaktionell angepasst. 

 
zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dargestellten Linienquellen zeigen 

die Fahrtwege im Plangebiet auf. Die besagte Linienquelle an der Forststraße stellt 
dabei die mit den Müllcontainern in Verbindung stehenden Lkw-Bewegungen dar. 
Mit der Beschriftung „LKW Halle + Tiefgarage“ an der Niedenstraße ist nicht ge-
meint, dass in dem mit dem Pfeil gekennzeichneten Bereich eine Halle oder Tiefga-
rage geplant ist. Es werden lediglich die Fahrtwege der Linienquelle verortet und 
beschrieben, so soll über die Niedenstraße künftig das Plangebiet verkehrstech-
nisch erschlossen werden.  

 
zu 9:  Auf Grundlage der DIN 18005 wurden für das Bebauungsplanverfahren die Beurtei-

lungspegel durch den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärm ermittelt und 
festgestellt, dass die Orientierungswerte für Gewerbegebiete unterschritten werden 
und folglich keine passiven oder aktiven Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der 
geplanten Bebauung vorzusehen sind.  
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Vornehmliches Ziel des Bebauungsplanes ist es nicht, wie etwa beim Lärmaktions-
plan, den Schutz der bestehenden Wohnbevölkerung vor vorhandenen Lärmquellen 
zu gewährleisten, sondern den Nachweis zu erbringen, dass durch die Planung kei-
ne wesentlichen negativen Auswirkungen auf das bestehende Wohnumfeld ausge-
löst werden.  
 
Dafür sind u.a. die Berechnungs- und Bewertungsvorschriften der TA Lärm maßgeb-
lich und verbindlich. Mit der Ermittlung von anlagenbezogenen Lärmemissionen auf 
die umliegende Nachbarschaft nach TA Lärm wurde im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens die Planung mehrfach angepasst und optimiert. So wurde u.a. von 
der ursprünglich geplanten Tiefgaragen- bzw. Hallenzufahrt über die Forststraße 
aus Schallschutzgründen Abstand genommen. Auf Ebene des Bebauungsplanver-
fahrens konnte umfangreich nachgewiesen werden, dass mit der Umsetzung des 
Bebauungsplanes keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die umliegende 
Wohnbevölkerung zu erwarten sind und folglich den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches sowie der Fachgesetze zum Immissionsschutz Rechnung getragen wurde.  

 
zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die planungsrechtliche Zulässigkeit der 

besagten Teilbereiche richtet sich nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zur Art der baulichen Nutzung bzw. der Zulässigkeit der sonstigen Nutzungen. 
Grundlage hierfür ist der Nutzungskatalog des § 8 BauNVO (Gewerbegebiete) mit 
den Konkretisierungen der getroffenen Festsetzungen, der Abstandserlass sowie 
die Emissionskontingentierung hinsichtlich des Emissionsverhaltens der zulässigen 
Nutzungen.  

 
 Die Emissionskontingentierung richtet sich insbesondere nach den umliegend be-

stehenden schutzwürdigen Nutzungen sowie der Vorbelastung. Auf Grundlage des-
sen kann eine Kontingentierung, d.h. eine Begrenzung der zulässigen Lärmauswir-
kungen in den jeweiligen Teilgebieten, erfolgen. Die festgesetzte Geräuschkontin-
gentierung dient insbesondere dem Schutz der umliegenden Wohnbevölkerung. Ei-
ne Zuordnung einer konkreten Nutzung ist daher auf Ebene des Bebauungsplanes 
nicht erforderlich.  

 
zu 11: Die zugrunde gelegten 184 Pkw stellen Fahrzeugbewegungen („Parkvorgänge“) 

dar. Gemäß den Erläuterungen des Schallgutachtens (S. 34) werden für die 23 vor-
handenen Stellplätze im Bereich der Forststraße zur Tageszeit 8 Stellplatzwechsel, 
also 16 Bewegungsvorgänge je Stellplatz in Ansatz gebracht. Die daraus resultie-
renden 368 Bewegungen werden jeweils hälftig auf den Ein- und Ausfahrtsverkehr 
verteilt. Zusätzlich zu den Bewegungen (also das Ein- und Ausfahren auf das 
Grundstück) werden die 368 Parkvorgänge zusätzlich hinsichtlich der Rangier- und 
Parkvorgänge selbst (Manövrieren in die Parkbucht, Türenschlagen etc.) berück-
sichtigt.  

 
Das Gutachten hat im Ergebnis festgestellt, dass mit den angesetzten, konservati-
ven Eingangsdaten keine wesentlichen Auswirkungen auf das umliegende Woh-
numfeld einhergehen. Eine Reduzierung der Eingangsdaten wird daher hier nicht 
angebracht. 

 
Auf Ebene des Bebauungsplanes kann zusätzlich mit der Festsetzung von Lärm-
kontingenten sichergestellt werden, dass mit den auf das Wohnumfeld einwirken-
den, planbedingten und anlagenbezogenen Lärmimmissionen im Gesamten keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind. 

 
zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Hierbei handelte es sich lediglich um ei-

nen redaktionellen Fehler. Die Berechnungen wurden korrekt durchgeführt und 
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mussten daher nicht überarbeitet werden.  
 
zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse zu den planbedingten, 

anlagenbezogenen Lärmemissionen an den jeweiligen Immissionsorten kann der 
Tabelle 7.10 des Schallgutachtens entnommen werden. Eine einzelne Ermittlung 
der jeweiligen Lärmquellen (z.B. der Tiefgaragenzufahrt über die Niedenstraße) er-
folgt jedoch nicht und wäre hinsichtlich des Immissionsschutzes auch nicht sach-
dienlich, da lediglich die Summationsbetrachtung für eine Bewertung nach TA Lärm 
maßgeblich ist, um feststellen zu können, ob die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
an den jeweiligen Immissionsorten eingehalten werden.  

 
zu 14:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Anhang A des Schallgutachtens 

kann die Lage des gewählten Immissionsortes IO 9 entnommen werden. Daraus 
wird ersichtlich, dass der IO 9 mit der Bebauung Porscheweg 12 referenziert wurde. 
Die Bezeichnung wurde aus dem Vorgutachten übernommen und stellt einen redak-
tionellen Fehler dar. Das Schallgutachten wurde nun redaktionell korrigiert.  

 
zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Schallgutachten erfolgte aufgrund von 

Hinweisen aus der Öffentlichkeit eine zusätzliche Berücksichtigung der Geräusch-
emissionen der Firma 3M als Vorbelastung unter Berücksichtigung eines immissi-
onswirksamen Schallleistungspegels für den Bestand sowie für eine eventuelle Re-
servefläche der Firma 3M. Eine Reduzierung der Emissionen außerhalb des Plan-
gebietes würde bei einer Neuberechnung der Kontingente dazu führen, dass die 
geplante Nutzung im Plangebiet größere Emissionen verursachen darf. Die konser-
vative Annahme erfolgt somit zum Schutz der umliegenden Wohnbevölkerung. 

  
zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Schallgutachten berücksichtigt die 

bauordnungsrechtlich zulässige Nutzung am genannten Standort. Die Berücksichti-
gung der Fa. Wirzius (bzw. ihrer Nachfolgenutzung) erfolgt somit als konservative 
Worst-Case-Betrachtung, sodass der hier bauordnungsrechtlich mögliche und ma-
ximal zulässige Schallleistungspegel für die fachgerechte Berechnung der ermittel-
ten Lärmkontingente zugrunde liegt. Eine Reduzierung der Emissionen außerhalb 
des Plangebietes würde bei einer Neuberechnung der Kontingente dazu führen, 
dass die geplante Nutzung im Plangebiet größere Emissionen verursachen darf. Die 
konservative Annahme erfolgt somit zum Schutz der umliegenden Wohnbevölke-
rung. Auf Ebene des Bebauungsplanes ist daher in diesem Fall der Status Quo nicht 
zu berücksichtigen.  

 
zu 17:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Definition von einzelnen, kurzzeiti-

gen, selten auftretenden Geräuschspitzen richtet sich nach den Vorgaben der 
TA Lärm und ist jeweils fallbezogen für das jeweilige Planvorhaben zu wählen. Da-
mit sind besonders laute, jedoch kurz und einzeln auftretende Geräusche (z.B. der 
Müllabwurf der Container oder Anfahrtsgeräusche von Lkw) gemeint. Die für das 
Bebauungsplanverfahren berücksichtigten Geräuschspitzen können dem Kapitel 
7.3.5 sowie die Ergebnisse der Tabelle 7.11 des Schallgutachtens entnommen wer-
den. 

 
zu 18: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene des Bebauungsplanverfah-

rens kann eine sinnvolle Prognose der künftigen Nutzungsintensität der Müllcontai-
ner nicht erfolgen. Daher wurden im Schallgutachten zunächst die heute bekannten 
Schallleistungspegel dieser Vorgänge aus dem Gutachten TAC 1450-12 übernom-
men. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann dennoch mit der Festsetzung von 
Lärmkontingenten sichergestellt werden, dass mit den auf das Wohnumfeld ein-
wirkenden, planbedingten und anlagenbezogenen Lärmimmissionen im Gesamten 
keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Die anlagenbezoge-
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nen Lärmemissionen der künftigen Gewerbenutzung (einschließlich der Abwurf-
Vorgänge) sind im Rahmen der Baugenehmigung zu untersuchen und ein entspre-
chender Schallschutznachweis gemäß TA Lärm zu erbringen. 

 
zu 19: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die konservative Betrachtung der Lkw-

Fahrzeugbewegungen in den Ruhezeiten erfolgt im Schallgutachten, um feststellen 
zu können, ob Überschreitungen auftreten können. Diese Überprüfung bildet zudem 
wieder eine Worst-Case-Betrachtung, um einen hinreichenden Schutz der angren-
zenden Bewohner vor Lärm gewährleisten zu können.  

 
zu 20: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dem Schallgutachten zugrunde lie-

genden Verkehrsmengen werden im Schallgutachten, Kapitel 8.3.1 erläutert; die 
Zahlen basieren auf eigenen Verkehrszählungen der Stadt Hilden aus unterschiedli-
chen Jahren. Die Wahl der jeweils zugrunde gelegten Zahlen erfolgte durch die 
Stadt Hilden, dabei wurden Zählstellen im Nahbereich des Plangebietes sowie je-
weils die ungünstigeren Verkehrsstärken angesetzt. Zählstellen im Bereich der Hül-
senstraße wurden nicht berücksichtigt (z.B. Grasy & Zanolli). Die vorliegenden Ver-
kehrsstärken wurden konservativ mit einer allgemeinen Verkehrssteigerung von 1 % 
pro Jahr hochgerechnet. Damit liegen die zugrunde gelegten Werte teils höher als 
aktuellere Verkehrszahlen.  

 
zu 21: Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung und der Umweltbericht zum Bebau-

ungsplan werden erneut auf missverständliche Aussagen geprüft und zur Klarstel-
lung redaktionell angepasst.  

 
3. die Abhandlung der während der vorangegangenen Beteiligungen der Öffentlichkeit 

nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen, die mit dem Offenlagebe-
schluss vom 12.12.2018 getroffen wurde, hiermit zu bestätigen, soweit sie nicht durch 
die Beschlüsse zu 1 oder 2 geändert wird. 

 
4. den Bebauungsplan Nr. 103, 3.Änderung gemäß den §§ 7 und 41 der Gemeindeord-

nung NW vom 14.07.1994 (GV NRW S.666) in der zurzeit gültigen Fassung und gemäß 
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) als Satzung. 

 
Das Plangebiet befindet sich an der Düsseldorfer Straße im Westen des Stadtgebietes 
Hilden. Es umfasst Grundstücksflächen im Bereich der Düsseldorfer Straße und der 
Niedenstraße. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Hilden Flur 1 
die Flurstücke 307, 308, 313 und 194 (teilweise). Die genaue Abgrenzung des Plange-
bietes ist dem Bebauungsplan zu entnehmen. Die Größe des Plangebietes beträgt rd. 
7130m². 

 
Dem Satzungsbeschluss liegt die Begründung mit Umweltbericht mit Stand vom 
10.05.2019 zu Grunde. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig beschlossen mit 1 Enthaltung (Fraktion Bürgeraktion) 
 

 
 

 
 5.6 Erarbeitung einer Stellplatzsatzung für Hilden: 

Sachstandsbericht 
WP 14-20 SV 

61/235 
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Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Erarbeitung 
einer Stellplatzsatzung für Hilden zur Kenntnis. 
 
 
 6 Mitteilungen und Beantwortungen von Anfragen  

 
Achtstreifiger Ausbau der A3 zwischen der Anschlussstelle Opladen und dem Autobahn-
kreuz Hilden 
 
Herr Stuhlträger erläuterte, dass der Landesbetrieb Straßen.NRW, Außenstelle Köln, für Montag, 
den 27.05.2019 die (Ober-)Bürgermeister/innen und Landräte der anliegenden Kommunen einge-
laden hatte, um sie über den aktuellen Stand der Planungsarbeiten zu informieren. Die gleichen 
Informationen wurden am 29.05.2019 vom Landesbetrieb in Langenfeld der Öffentlichkeit mitge-
teilt. Die PowerPoint-Präsentation des Landesbetriebs wurde vom Team Bürgermeisterbüro am 
29.05.2019 den Fraktionen per E-Mail übersandt. Einzelne Mitglieder des Ausschusses baten, die 
Präsentation der Niederschrift der Ausschusssitzung beizufügen. Dies wurde von Frau Hoff zuge-
sagt. 
 
Herr Stuhlträger fasste den Inhalt der Informationen wie folgt zusammen: 
 

 Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat durch den Bundesverkehrswegplan 2030 den gesetz-
lichen Auftrag des Bundes, den achtstreifigen Ausbau der A3 zu planen. 
Bei der Planung wird auch eine „Null“-Variante untersucht, die keine Änderung zum heuti-
gen Zustand beinhaltet. 

 Nicht untersucht wird die Ertüchtigung der Standstreifen. Dies wäre ein neuer Planungsauf-
trag und wäre nur als temporäre Maßnahme zur Überbrückung der Zeit bis zum angestreb-
ten endgültigen Ausbau zulässig. 

 Der Landesbetrieb hat deutlich gemacht, dass nur der Ausbau dazu führt, dass die dadurch 
notwendigen Lärmschutzeinrichtungen die Qualitätsanforderungen an einen Neubau erfül-
len. Eine temporäre Ertüchtigung könnte nur freiwillige Maßnahmen des Bundes nachsich-
ziehen. 

 Die Planung befindet sich aktuell in einem sehr frühzeitigem Planungsstand. Zurzeit werden 
erst die Planungsgrundlagen erarbeitet. Eine Vorzugsvariante soll voraussichtlich Ende 
2020 festgelegt werden. 

 Hierfür wird der Landesbetrieb eine Bürgerbeteiligung (Info-Bus; WorkShops, etc.) durch-
führen, die voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2019 beginnt. 

 Nach derzeitiger Planung wird mit dem Ausbau frühestens 2030 begonnen. 

 Der Ausbau des Hildener Kreuzes wird von einer anderen Stelle des Landesbetriebs ge-
plant und betreut. 

 
Die Präsentation des Landesbetriebs Straßen.NRW zum Ausbau der A3 ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
 
 7 Entgegennahme von Anfragen und Anträgen  

 
RM Burchartz (Allianz f. Hilden) bat darum das Straßenschild auf der Pungshausstraße für Ret-
tungskräfte deutlicher zu machen. Die Feuerwehr bemängelte eine zu kleine Darstellung der 
Hausnummern. 
 
Herr Scholz bat um eine grundsätzliche Überprüfung der Hausnummern-Hinweisschilder im ge-
samten Stadtgebiet. 
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 7.1 Anfrage der SPD hier; Auslastung der Fahrradboxen an den S-
Bahn-Haltestellen 

 

 
RM Buchner/ SPD verlas folgende Anfrage: 
Die Verwaltung wird um die folgenden Stellungnahmen gebeten: 
 

1. Die Auslastung der Fahrradboxen an den S-Bahn-Haltestellen ist zu gering, wie der Presse 
zu entnehmen war. Sind der Verwaltung Gründe für rückläufige Nutzung  bekannt?  Gibt es 
Befragungen der Nutzer*innen? Gibt es bereits Überlegungen, wie die Auslastung verbes-
sert werden kann? 

2. Hat die Verwaltung Kenntnisse darüber, ob das Förderprojekt Fahrradabstellanlage mit 
elektronischem Schließsystem des VRR in anderen Städten umgesetzt wurde und wie die 
digitalen Boxen in anderen Städten angenommen werden? 

 
 
 
 
 
Ende der Sitzung:   20:10 Uhr 
 
 
 
 
 
Anabela Barata / Datum   Birgit Kamer / Datum 
Vorsitzende   Schriftführer/in 
 
 
Gesehen: 
 
 
Birgit Alkenings / Datum Rita Hoff / Datum 
Bürgermeisterin Beigeordnete 
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